
An: 

BRB Vorstand 

Geschäftsführer der Landesverbände 

Direkt- und Fördermitglieder der BRB  
BRB Arbeitsausschuss 

 

 

 

W  01/2020 

 

 

RefE Änd. AwSV, BDI-Broschüre Recht des technischen Arbeitsschutzes, 15. KM 

Workshop, Berliner Konferenz 2020 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir informieren Sie über nachfolgende Themen: 
 

1. BMU: Referentenentwurf zur ersten Verordnung zur Änderung der AwSV - 

Stellungnahmefrist! 

 

2. BDI-Broschüre Recht des technischen Arbeitsschutzes, TRGS 500 

Schutzmaßnahmen und Ergebnisse 65. AGS-Sitzung 

 

3. 15. KM Workshop am 19. u. 20. März 2020 

 

4. Save-the-date: Berliner Konferenz "Mineralische Nebenprodukte & Abfälle" am 
18. und 19. Mai 2020 im Hotel Berlin,Berlin, Lützowplatz 17, Berlin 

– Teilnahmerabatt für BRB Mitglieder – 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Ass. jur. Jasmin Klöckner  

Ansprechpartner: 

Jasmin Klöckner 
Kerstin Migas (Sek.) 

 

 

Telefon: 

0203 / 99 23 9-21 

 

Telefax: 

0203 / 99 23 9-95 

 

E-Mail: 

kerstin.migas@ 

baustoffverbaende.de 

 

 

Datum: 

09.01.2020 

 

Geschäftsstelle: 
Haus der Baustoffindustrie 

Düsseldorfer Straße 50 

47051 Duisburg 

Postfach 10 04 64 

47004 Duisburg 

Telefon 02 03/9 92 39-0 

info@recyclingbaustoffe.de 

www.recyclingbaustoffe.de 
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1. BMU: Referentenentwurf zur ersten Verordnung zur Änderung der AwSV - Stellungnahmefrist! 

 

Ende 2019 hat das Bundesumweltministerium (BMU) die Anhörung zum Referentenentwurf einer 
Ersten Verordnung zur Änderung der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen (AwSV) eingeleitet. 
 

Quelle: Bundesumweltministerium (BMU): 

 

„In Deutschland gilt seit dem Inkrafttreten der AwSV am 1. August 2017 ein einheitlicher 
Sicherheitsstandard für alle Anlagen, die mit wassergefährdenden Stoffen umgehen, also vom 
Heizöltank über die Chemieanlage bis zum Güllebehälter. Die Einführung von überall gleichen 
Anforderungen an die technische Ausrüstung und die Betreiberpflichten kann als großer Erfolg beim 
anlagenbezogenen Gewässerschutz gewertet werden. Inhaltlich soll deshalb nichts geändert werden. 
Mit der Änderungsverordnung soll die AwSV nur an aktuelle Entwicklungen angepasst werden. 
 

Der vorliegende Entwurf der Änderungsverordnung dient damit ausschließlich dazu, die AwSV 

 

• an zwischenzeitlich erfolgte Änderungen von Rechtsnormen anzupassen und 

• einzelne Regelungen verständlicher zu formulieren sowie 

• etwaige Widersprüche aufzulösen und Klarstellungen vorzunehmen. 
 

Die bereits bestehenden Reglungen zur Löschwasserrückhaltung wurden fachlich konkretisiert, 
insbesondere wurde ergänzt, welche Anlagen über eine solche Rückhaltung verfügen müssen und 
wie diese zu dimensionieren ist.“ 
 

Die Frist zur Einsendung schriftlicher Stellungnahmen beim BMU endet am 17. Januar 2020. 

 

Gerne können Sie uns Ihre schriftlichen Anmerkungen zum Referentenentwurf zur ersten 
Verordnung zur Änderung der AwSV bis zum 15.01.2020 mailen an 

kerstin.migas@baustoffverbaende.de.  

 

 

---------------------------------------- 

 

 

https://www.bmu.de/gesetz/referentenentwurf-zur-ersten-verordnung-zur-aenderung-der-verordnung-ueber-anlagen-zum-umgang-mit-wass/
mailto:kerstin.migas@baustoffverbaende.de
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2. BDI-Broschüre Recht des technischen Arbeitsschutzes, TRGS 500 Schutzmaßnahmen und 
Ergebnisse 65. AGS-Sitzung 

 

Der BDI hat zum Jahresbeginn die aktualisierte Broschüre zum Recht des technischen 
Arbeitsschutzes veröffentlicht (Anlage 1). Mit den Änderungen wurde die Darstellung gestrafft und 
die Anhänge reduziert. 
 

Gerne teilen wir Ihnen mit, dass der BDI für den BMAS-Ausschuss für Produktsicherheit (AfPS) als 
Nachfolgerin von Frau Dr. Kohla nun Frau Dr. Eichler, Gesamtverband der deutschen Textil- und 

Modeindustrie e. V. (früher Hauptverband der Deutschen Bauindustrie), benannt hat. Eine weitere 
Stellvertreterposition in diesem Ausschuss ist nach wie vor vakant. Interessenbekundungen senden 

Sie gerne an unsere Geschäftsstelle. 
 

Gleichzeitig informieren wir Sie, dass die überarbeitete TRGS 500 "Schutzmaßnahmen" am 
13.12.2019 im Gemeinsamen Ministerialblatt (GMBl) veröffentlicht wurde (Anlage 2). Die TRGS 

500 wurde grundlegend überarbeitet und insbesondere in folgenden Punkten geändert: 
 

• Anpassung der Struktur an die Paragraphenfolge der GefStoffV 

• Beschreibung des „STOP-Prinzips“ 
• Übernahme der allgemein gültigen Schutzmaßnamen für Staub aus der TRGS 504 

• Anpassung der Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten mit KMR-Stoffen 

• Aufnahme und Erweiterung von Brand- und Explosionsschutzmaßnahmen 

• Erweiterung der Schutzmaßnahmen zu sonstigen durch Gefahrstoffe bedingte Gefährdungen 
(z. B. kalt, heiß, erstickend) 

• Einführung eines neuen Abschnitts „Maßnahmen bei Betriebsstörungen, Unfällen und Notfällen“ 
 

Abschließend übersenden wir Ihnen die offizielle Zusammenfassung der Ergebnisse der 65. Sitzung 
des AGS vom November 2019 (Anlage 3). 

---------------------------------------- 
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3. 15. KM Workshop am 19. u. 20. März 2020 in Altastenberg 

Am 19. und 20. März 2020 veranstaltet die KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, 

Bochum, ihren 15. Workshop „Ersatzbaustoffe für den Straßen- und Erdbau – bau- und 

umwelttechnische Regelungen“. 
 

Der Workshop findet statt im Berghotel Astenkrone in Altastenberg und bietet umfassende 

Informationen über zukünftige Neuregelungen im Umgang mit Sekundärbaustoffen. 
 

Anmeldeschluss ist der 20. Februar 2020. 

 

Weitergehende Informationen sowie das entsprechende Anmeldeformular entnehmen Sie bitte 

Anlage 4 - 5. 

 

 

---------------------------------------- 

 

 

4. Save-the-Date: Berliner Konferenz "Mineralische Nebenprodukte & Abfälle" am 18. und 19. 

Mai 2020 im Hotel Berlin, Berlin, Lützowplatz 17, Berlin  
– Teilnahmerabatt für IGAM-Mitglieder – 

 

Bereits heute möchten wir Sie auf die Berliner Konferenz "Mineralische Nebenprodukte & 

Abfälle", die am 18. und 19. Mai 2020 zum 7. Mal stattfindet, hinweisen.  

 

Die Berliner Konferenz veranstaltet der TK Verlag gemeinsam mit den Professoren Dieter Georg 

Senk und Hermann Wotruba von der RWTH Aachen sowie Helmut Antrekowitsch und Roland 

Pomberger von der Montanuniversität Leoben. 
 

Bei der Plenarveranstaltung am ersten Konferenztag werden politische, rechtliche und 

strategische Vorträge gehalten und mit den Teilnehmern diskutiert. Am zweiten Tag gibt es vier 
parallele Fachsitzungen, die sich folgenden Themenschwerpunkten widmen: 

 

• Rückstände aus der Abfallverbrennung 

• Nebenprodukte der Metallurgie 

• Bauabfälle 

• Deponien 
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In Kooperation unseres Verbandes mit den Veranstaltern sowie unserer aktiven Mitwirkung im 

Beirat zur Veranstaltung darf ich Ihnen mitteilen, dass auch dieses Jahr für alle Mitglieder der 
BRB und Mitglieder der Landesverbände, die sich über die BRB für die Berliner Konferenz 
anmelden, ein Rabatt auf die Teilnahmegebühr in Höhe von  200,- € gewährt wird: die 
Teilnahmegebühr reduziert sich von 890,- € zzgl. MwSt. auf 690,- € zzgl. MwSt. 
 

Die Berliner Konferenz findet statt am: 

 

18. und 19. Mai 2020 

Hotel Berlin, Berlin 

Lützowplatz 17, 10785 Berlin 

Tel.: 030 / 2605 2700 

 

Weitere Informationen erhalten Sie von uns in Kürze. 
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Das Recht des technischen Arbeitsschutzes 

Das Recht des technischen Arbeitsschutzes ist sehr weitgehend europäisch geprägt. Dabei ist zu beachten, dass 

auf EU-Ebene gemäß Artikel 153 AEUV1 für den Arbeitsschutz nur Mindestbestimmungen festgelegt werden. 

Weitergehende Anforderungen in den Mitgliedstaaten sind somit möglich. In diesem Rechtsbereich ist daher eine 

vollständige Harmonisierung des EU-Rechts nicht gegeben. 

Für das EU-Arbeitsschutzrecht ist die Arbeitsschutzrahmenrichtlinie 89/391/EWG der zentrale Rechtsakt, er ist 

mit Einzelrichtlinien zu spezifischen Regelungsgebieten untersetzt, s. Anhang I2. Der Beratende Ausschuss für 

Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz unterstützt gemäß Ratsbeschluss 2003/C218/01, Art. 2, die Euro-

päische Kommission bei der Vorbereitung, Durchführung und Bewertung sämtlicher Maßnahmen für Sicherheit 

und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. 

Basis des deutschen Arbeitsschutzrechts ist das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), das die europäische Arbeits-

schutzrahmenrichtlinie 89/391/EWG umsetzt. Die unter dem ArbSchG erlassenen deutschen Verordnungen set-

zen vornehmlich die EU-Einzelrichtlinien zu spezifischen Regelungsgebieten in deutsches Recht um. Dazu gehö-

ren einige zentrale Verordnungen, die auf den folgenden Seiten erläutert werden3: 

▪ Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) 

▪ Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 

▪ Biostoffverordnung (BioStoffV) 

▪ Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) 

▪ Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrationsArbSchV) 

▪ Verordnung zu künstlicher optischer Strahlung (OStrV) 

▪ Verordnung zu elektromagnetischen Feldern (EMFV) 

Die Bestimmungen dieser Verordnungen werden durch Technische Regeln konkretisiert. Bei der Ermittlung der 

Technischen Regeln lässt sich das Bundesministerium für Arbeit und Soziales von Ausschüssen beraten (u. a. 

ABS, ABAS, AGS, ASTA, AfAMed) die in der jeweiligen Verordnung näher bestimmt werden. Aufgrund der Ver-

mutungswirkung, die mit den Technischen Regeln verbunden ist, kann ein Arbeitgeber, der deren Vorgaben um-

setzt, davon ausgehen, dass er die Anforderungen der jeweiligen Verordnung erfüllt. Hiermit verbunden ist eine 

Beweislastumkehr. Es steht dem Arbeitgeber frei, andere Maßnahmen als die in einer Technischen Regel 

beschriebenen vorzusehen, sofern damit mindestens das gleiche Sicherheitsniveau erreicht wird. Der Arbeitgeber 

übernimmt dann jedoch hierfür die Verantwortung und muss der Vollzugsbehörde auf Nachfrage die Wirksamkeit 

seiner Maßnahmen hinsichtlich der Erreichung der Schutzziele des betreffenden Rechtsakts darlegen.  

Darüber hinaus sind u. a. folgende Rechtsakte für den technischen Arbeitsschutz in Deutschland von Bedeutung: 

▪ Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG) 

▪ Baustellenverordnung (BaustellV) 

▪ Druckluftverordnung (DruckLV) 

▪ Lastenhandhabungsverordnung (LasthandhabV) 

▪ Arbeitsmedizinische Vorsorge-Verordnung (ArbMedVV) 

▪ Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) 

 

                                                           

1 vormals Art. 137 EG-Vertrag; AEUV: Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

2 Eine Übersicht über das einschlägige Arbeitsschutzrecht auf EU- und deutscher Ebene bietet die Generaldirektion Beschäfti-
gung und Soziales der Europäischen Kommission. 

3 Zu den einzelnen Regelungsbereichen s. a. Broschüren des BMAS zum Arbeitsschutz 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=de&numdoc=31989L0391&model=guichett
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=148
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=148
http://www.baua.de/de/Informationen-fuer-die-Praxis/Rechtsgrundlagen-und-Vorschriften/Rechtsgrundlagen-und-Vorschriften.html
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Themen-von-A-Z.html
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Anlagen-und-Betriebssicherheit/ABS/ABS.html__nnn=true
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Biologische-Arbeitsstoffe/ABAS/ABAS.html__nnn=true
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/AGS/AGS.html__nnn=true
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Arbeitsstaetten/ASTA/ASTA.html__nnn=true
https://www.baua.de/DE/Aufgaben/Geschaeftsfuehrung-von-Ausschuessen/AfAMed/Ausschuss-fuer-Arbeitsmedizin_node.html
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Themen-von-A-Z.html
http://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsschutz/Arbeitsschutzorganisationen/Ausschuesse-fuer-Technischen-Regeln/ausschuesse-fuer-die-ermittlung-von-technischen-regeln.htmlhttp:/bundesrecht.juris.de/bundesrecht/arbmedvv/gesamt.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=716&langId=de&intPageId=226
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=716&langId=de&intPageId=226
http://www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publikationen/c219-arbeitsschutz-vibrationen.html?cms_et_cid=2&cms_et_lid=20&cms_et_sub=27.05.2016_/DE/Service/Medien/Publikationen/c219-arbeitsschutz-vibrationen.html
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Arbeitsstätten 

Europäische Rechtsgrundlage 

Richtlinie 89/654/EWG vom 30.11.1989 über Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz in Arbeits-

stätten 

Deutsche Umsetzung: Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), novelliert am 30.11.2016 (BGBl. I S. 2681).  

Ausschuss für die Regelsetzung: Gemäß ArbStättV ermittelt der Ausschuss für Arbeitsstätten (ASTA) die Tech-

nischen Regeln zur Konkretisierung der Bestimmungen der ArbStättV. 

Technische Regeln: ASR 

Erläuterung: Ziel der grundlegenden Novellierung der ArbStättV im Jahr 2004 war es, die Handhabbarkeit der 

Verordnung für die Betriebe zu verbessern und die Spielräume für an die betrieblichen Gegebenheiten angepasste 

Maßnahmen zu erweitern. Daher wurde auf die Festlegung von konkreten Maßzahlen und Maßnahmen weitge-

hend verzichtet, anstelle dessen wurden allgemeine Schutzziele festgelegt. Vor allem kleinen und mittleren 

Betrieben soll damit die Erfüllung ihrer Pflichten für die Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit der 

Beschäftigten erleichtert werden. Der Arbeitgeber trägt mit der Flexibilisierung der Anforderungen eine größere 

Verantwortung als zuvor und es wird ihm mehr Sachverstand abverlangt. Er muss prüfen, ob die von ihm gewählte 

Arbeitsschutzmaßnahme die Schutzziele der Verordnung erfüllt, so dass keine Gefährdung für die Sicherheit und 

Gesundheit der Beschäftigten besteht. 

Den Schutz der nichtrauchenden Beschäftigten in der gewerblichen Wirtschaft vor Gefährdungen durch Passiv-

rauchen regelt die Arbeitsstättenverordnung in § 5 „Nichtraucherschutz“. 

Mit der Novelle vom November 2016 wurde die Bildschirmarbeitsverordnung aufgehoben und in die ArbStättV 

übernommen. Ergänzt wurden Regelungen zu Telearbeitsplätzen und mobilen Arbeitsmitteln an stationären 

Arbeitsplätzen. 

Weiterführende Informationsquellen 

▪ BAuA-Fachbuch "Arbeitsstätten" 

▪ Jeweils aktuelle LASI-Veröffentlichungen 

  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0654:DE:HTML
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Arbeitsstaetten/Arbeitsstaettenverordnung/Arbeitsstaettenverordnung_node.html
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Arbeitsstaetten/ASTA/ASTA.html
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Arbeitsstaetten/ASR/ASR.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Fachbuecher/Arbeitsstaetten.html
https://lasi-info.com/publikationen/lasi-veroeffentlichungen/
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Betriebssicherheit 

Arbeitsmittel und überwachungsbedürftige Anlagen 

Europäische Rechtsgrundlage 

Richtlinie 2009/104/EG vom 16.09.2009 über Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei 

Benutzung von Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmer bei der Arbeit 

Richtlinie 1999/92/EG vom 16.12.1999 über Mindestvorschriften zur Verbesserung des Gesundheitsschutzes und 

der Sicherheit der Arbeitnehmer, die durch explosionsfähige Atmosphären gefährdet werden können 

Deutsche Umsetzung: Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV, novelliert 15.11.2016, BGBl. I S. 2549). 

Ausschuss für die Regelsetzung: Gemäß BetrSichV ermittelt der Ausschuss für Betriebssicherheit (ABS) die 

Technischen Regeln zur Konkretisierung der Bestimmungen der BetrSichV. 

Technische Regeln: TRBS 

Erläuterung: Im EU-Recht sind die Regelungen zu Beschaffenheit und Benutzung von Arbeitsmitteln strikt 

getrennt. Die BetrSichV deckt die Bereitstellung und Benutzung von Arbeitsmitteln sowie den Betrieb über-

wachungsbedürftiger Anlagen ab. Sie enthält ein umfassendes Schutzkonzept, das auf alle von Arbeitsmitteln 

ausgehenden Gefährdungen anwendbar ist. 

Weiterführende Informationsquellen 

▪ Zur Novelle 2015: Synopse der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin als Unterstützung für die 

erforderlichen Änderungen in der betrieblichen Praxis 

▪ Technische Regeln für Anlagensicherheit (TRAS) der Kommission für Anlagensicherheit (KAS), Berichte und 

Leitfäden der KAS 

▪ Jeweils aktuelle LASI-Veröffentlichungen 

  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:260:0005:0019:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:023:0057:0064:DE:PDF
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Anlagen-und-Betriebssicherheit/Rechtstexte/Betriebssicherheitsverordnung.html
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Anlagen-und-Betriebssicherheit/ABS/ABS.html
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Anlagen-und-Betriebssicherheit/TRBS/TRBS.html
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Anlagen-und-Betriebssicherheit/Rechtstexte/Betriebssicherheitsverordnung.html
http://www.kas-bmu.de/publikationen/tras_pub.htm
http://www.kas-bmu.de/index.htm
http://www.kas-bmu.de/publikationen/kas_pub.htm
http://www.kas-bmu.de/publikationen/kas_pub.htm
https://lasi-info.com/publikationen/lasi-veroeffentlichungen/
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Gefahrstoffe 

Europäische Rechtsgrundlage 

Richtlinie 2009/148/EG vom 30.11.2009 über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Asbest am 

Arbeitsplatz 

Richtlinie 2004/37/EG vom 29.04.2004 über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Karzinogene 

oder Mutagene bei der Arbeit 

Richtlinie 98/24/EG vom 07.04.1998 zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der 

Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit 

Richtlinie 1999/92/EG vom 16.12.1999 über Mindestvorschriften zur Verbesserung des Gesundheitsschutzes und 

der Sicherheit der Arbeitnehmer, die durch explosionsfähige Atmosphären gefährdet werden können 

Supranationale Rechtsgrundlage 

ILO-Übereinkommen Nr. 170 

Deutsche Umsetzung: Gefahrstoffverordnung (GefStoffV, novelliert 15.11.2016, BGBl. I S. 2549). 

Ausschuss für die Regelsetzung: Gemäß GefStoffV ermittelt der Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS) die Tech-

nischen Regeln zur Konkretisierung der Bestimmungen der GefStoffV. 

Technische Regeln: TRGS 

Erläuterung: Die GefStoffV enthält Vorschriften zum Inverkehrbringen von gefährlichen Stoffen und Gemischen 

und insbesondere Regelungen zum Arbeitsschutz bei Herstellung und Verwendung von Gefahrstoffen, einschließ-

lich Lagerung, Entsorgung und innerbetrieblichem Transport. Ein zentrales Element ist die Gefährdungsbeurtei-

lung, die grundsätzlich vor jeglicher Verwendung von Gefahrstoffen durchzuführen ist. In ihr sind die Gefährdun-

gen bei der bestimmungsgemäßen Verwendung als auch bei Fehlgebrauch bzw. Betriebsstörungen zu berück-

sichtigen. Das Gefahrstoffrecht hat viele Berührungspunkte mit der EU-Stoffpolitik, s. REACH-Verordnung (EG) 

Nr. 1907/2006 und CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. 

Weiterführende Informationsquellen 

▪ Wissenschaftlicher Ausschuss der Europäischen Kommission für Grenzwerte berufsbedingter Exposition 

gegenüber chemischen Arbeitsstoffen (SCOEL) 

▪ Gemeinsamer Stoffdatenpool Bund-Länder GSBL 

▪ Gefahrstoffdatenbank der Länder GDL 

▪ LASI LV 45 „Leitlinien zur Gefahrstoffverordnung“ 
▪ Stoffdatenbank GESTIS des berufsgenossenschaftlichen Gefahrstoffinformationssystems  

▪ Gefahrstoffinformationssystem GISCHEM der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie 

▪ Gefahrstoffinformationssystem GISBAU der Berufsgenossenschaft Bau 

▪ European Standard Phrases Catalogue EuPhraC zur Erstellung von Sicherheitsdatenblättern 

▪ Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe (MAK-Kommission) 

▪ Sozialer Dialog zu Quarzfeinstaub 

▪ Jeweils aktuelle LASI-Veröffentlichungen 

 

  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:330:0028:0036:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0037R(01):DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0024:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:023:0057:0064:DE:PDF
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c170_de.htm
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/Gefahrstoffe.html
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/AGS/AGS.html
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/TRGS.html
http://echa.europa.eu/legislation/reach_legislation_en.asp
http://echa.europa.eu/legislation/classification_legislation_en.asp
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=148&langId=de&intPageId=684
http://www.gsbl.de/
http://www.gefahrstoff-info.de/
http://lasi-info.com/publikationen/lasi-veroeffentlichungen/
http://www.dguv.de/ifa/GESTIS/GESTIS-Stoffdatenbank/index.jsp
http://www.gischem.de/
http://www.bgbau.de/gisbau
http://www.esdscom.eu/deutsch/
http://www.dfg.de/dfg_profil/gremien/senat/arbeitsstoffe/
http://www.nepsi.eu/
https://lasi-info.com/publikationen/lasi-veroeffentlichungen/


Arbeitsschutz  1/2020 

5 

 

Biologische Arbeitsstoffe 

Europäische Rechtsgrundlage 

Richtlinie 2000/54/EG vom 18.09.2000 über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch biologische 

Arbeitsstoffe bei der Arbeit 

Richtlinie 2010/32/EU vom 10.05.2010 zur Durchführung der von HOSPEEM und EGÖD geschlossenen Rah-

menvereinbarung zur Vermeidung von Verletzungen durch scharfe/spitze Instrumente im Krankenhaus- und 

Gesundheitssektor 

Deutsche Umsetzung: Biostoffverordnung (BioStoffV, veröffentlicht 15.7.2013, BGBl. I S. 2514). 

Ausschuss für die Regelsetzung: Gemäß BioStoffV ermittelt der Ausschuss für biologische Arbeitsstoffe 

(ABAS) die Technischen Regeln zur Konkretisierung der Bestimmungen der BioStoffV. 

Technische Regeln: TRBA 

Erläuterung: Es gibt eine Vielzahl von beruflichen Tätigkeiten, bei denen biologische Arbeitsstoffe4 hergestellt, 

verwendet oder freigesetzt werden. Aufgabe des Arbeitgebers ist es, die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz 

der Gesundheit der Beschäftigten zu treffen. Kernvorschrift der BioStoffV sind die Regelungen zur Gefährdungs-

beurteilung, die die Anforderungen des § 5 ArbSchG für den Bereich der biologischen Einwirkungen untersetzen. 

Ein wichtiges Instrumentarium ist dabei das Schutzstufensystem, das dem Arbeitgeber insbesondere bei gezielten 

Tätigkeiten die Festlegung der erforderlichen Schutzmaßnahmen erleichtert, da die Schutzstufe mit der Risiko-

gruppe des verwendeten Mikroorganismus korrespondiert. Bei nicht gezielten Tätigkeiten, bei denen Mischexpo-

sitionen mit verschiedenen biologischen Arbeitsstoffen in wechselnder Zusammensetzung und Konzentration vor-

liegen, ist die Schutzstufenzuordnung komplexer. 

Weiterführende Informationsquellen 

▪ Jeweils aktuelle LASI-Veröffentlichungen 

                                                           

4 Alle Mikroorganismen einschließlich gentechnisch veränderter, die beim Menschen Infektionen hervorrufen können oder die 
sensibilisierende oder toxische Eigenschaften besitzen. Darüber hinaus werden auch Endoparasiten (Parasiten, die im Men-
schen leben) sowie die Erreger von BSE/TSE erfasst. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:262:0021:0045:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:134:0066:0072:DE:PDF
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Biologische-Arbeitsstoffe/Biologische-Arbeitsstoffe.html
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Biologische-Arbeitsstoffe/ABAS/ABAS.html
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Biologische-Arbeitsstoffe/TRBA/TRBA.html
https://lasi-info.com/publikationen/lasi-veroeffentlichungen/
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Physikalische Agenzien 

Vibrationen, Lärm, Künstliche optische Strahlung, Elektromagnetische Felder 

Europäische Rechtsgrundlage 

Richtlinie 2002/44/EG vom 25.06.2002 über Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der 

Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch physikalische Einwirkungen (Vibrationen) 

Richtlinie 2003/10/EG vom 06.02.2003 über Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der 

Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch physikalische Einwirkungen (Lärm) 

Richtlinie 2006/25/EG vom 05.04.2006 über Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der 

Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch physikalische Einwirkungen (künstliche optische Strahlung) 

Richtlinie 2013/35/EU vom 26.06.2013 über Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der 

Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch physikalische Einwirkungen (elektromagnetische Felder) und zur Aufhe-

bung der Richtlinie 2004/40/EG 

Supranationale Rechtsgrundlage 

ILO-Übereinkommen Nr. 148. 

Deutsche Umsetzung: Die Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrationsArbSchV, novelliert 

15.11.2016 (BGBl. I S. 2531) setzt die EU-Richtlinien 2002/44/EG und 2003/10/EG um. Die Verordnung zum 

Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch künstliche optische Strahlung (OStrV, novelliert 30.11.2016 

BGBl. I S. 2681) setzt die EU-Richtlinie 2006/25/EG um. Die Arbeitsschutzverordnung zu elektromagnetischen 

Feldern (EMFV) (veröffentlicht 15.11.2016, BGBl. I S. 2531) setzt die EU-Richtlinie 2013/35/EG um. 

Ausschuss für die Regelsetzung: Gemäß LärmVibrationsArbSchV, OStrV und EMFV ermittelt der Ausschuss 

für Betriebssicherheit (ABS) die Technischen Regeln zur Konkretisierung der Bestimmungen der LärmVibrations-

ArbSchV, der OStrV und der EMFV. 

Technische Regeln: TRLV zur LärmVibrationsArbSchV, TROS zur OStrV, TREMF zur EMFV (werden erst noch 

erstellt). 

Erläuterung: Mit der LärmVibrationsArbSchV soll Lärmschwerhörigkeit und Gesundheitsschäden durch Hand-

Arm- oder Ganzkörpervibrationen begegnet werden. Vibrationen können bei längerer Exposition schwere Muskel- 

und Skelett-Erkrankungen sowie neurologische Störungen und Gefäßerkrankungen auslösen. Optische Strahlung 

aus künstlichen Quellen (z. B. Laser oder UV-/IR-Strahlung) kann zu ernsthaften Augen- und Hautschäden führen. 

Elektromagnetische Felder setzen Personen gegenüber homogenen oder inhomogenen, kontinuierlichen oder 

gepulsten elektrischen, magnetischen und elektromagnetischen Feldern aus. 

Weiterführende Informationsquellen 

▪ Lärm: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), Landesamt für Arbeitsschutz, 

Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) 

▪ Vibrationen: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), Landesamt für Arbeitsschutz, 

Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG), Handbücher des BMAS "Ganzkörper- und Hand-Arm-Vibration" 

▪ Künstliche optische Strahlung: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA); BAuA-Focus 

"Statement on ICNIRP guidelines on limits of exposure to incoherent optical radiation", Informationsbro-

schüre (Technische Regeln Laserstrahlung) des BMAS; Institut für Arbeitsschutz der DGUV (IFA): Themen-

schwerpunkte und Projekte 

▪ Elektromagnetische Felder: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), s. a. nicht verbind-

licher Leitfaden der EU-Kommission zu bewährten Verfahren im Hinblick auf die Durchführung der Richtlinie 

2013/35/EU mit gesondertem Leitfaden für KMU. 

▪ Jeweils aktuelle LASI-Veröffentlichungen 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32002L0044
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0010:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0038:0059:de:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:179:0001:0021:DE:PDF
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c148_de.htm
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Vibration/Vibration.html
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Optische-Strahlung/Gesetzliche-Regelungen.html
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Elektromagnetische-Felder/Elektromagnetische-Felder.html
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Anlagen-und-Betriebssicherheit/ABS/ABS.html
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Anlagen-und-Betriebssicherheit/TRLV/TRLV.html
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Anlagen-und-Betriebssicherheit/TROS/TROS.html
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Elektromagnetische-Felder/Elektromagnetische-Felder.html
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Laerm-und-Akustik/Laerm-und-Akustik.html
https://lavg.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.379907.de#karla
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Vibration/Vibration.html
https://lavg.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.379907.de#karla
https://www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publikationen/c219-arbeitsschutz-vibrationen.html
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Optische-Strahlung/Optische-Strahlung.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Fokus/artikel129.html
http://www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/A-229-Laserstrahlen-Technische-Regeln.html?cms_defaultForm=
http://www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/A-229-Laserstrahlen-Technische-Regeln.html?cms_defaultForm=
http://www.dguv.de/ifa/fachinfos/strahlung/optische-strahlung/index.jsp
http://www.dguv.de/ifa/fachinfos/strahlung/optische-strahlung/index.jsp
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Elektromagnetische-Felder/Elektromagnetische-Felder.html
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Elektromagnetische-Felder/Gesetzliche-Regelungen.html
https://lasi-info.com/publikationen/lasi-veroeffentlichungen/
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Produktsicherheit 

Europäische Rechtsgrundlage: Richtlinie 2001/95/EG vom 03.12.2001 über die allgemeine Produktsicherheit. 

Diese Richtlinie ist für spezielle Regelungsbereiche mit Einzelrichtlinien untersetzt. 

Deutsche Umsetzung: Produktsicherheitsgesetz (ProdSG, novelliert 31.8.2015, BGBl. I S. 1474). Zur Umset-

zung der Einzelrichtlinien s. BAuA. 

Ausschuss für die Regelsetzung im nicht-harmonisierten Bereich: Ausschuss für Produktsicherheit (AfPS). 

Erläuterung: Da eine Vielzahl von Produkten, Geräten und Anlagen am Arbeitsplatz Verwendung findet, ist deren 

technische Sicherheit von entscheidender Bedeutung für den Arbeitsschutz. Zentrale Rechtsvorschrift ist in Um-

setzung der EU-Richtlinie 2001/95/EG das Gesetz über die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt (ProdSG) 

vom 8.11.2011 mit Rechtsanpassung an den New Legislative Framework (NLF). Das ProdSG stellt die zentrale 

Vermarktungs- und Sicherheitsvorschrift für Produkte dar und gilt, wenn im Rahmen einer Geschäftstätigkeit Pro-

dukte auf dem Markt bereitgestellt, ausgestellt oder erstmals verwendet werden. 

Grundsätzlich müssen der durch EU-Recht geregelte harmonisierte Bereich und der nicht harmonisierte Bereich 

unterschieden werden. Im harmonisierten Bereich verweist § 3 (1) auf die Rechtsverordnungen mit denen die 

jeweilige EU-Richtlinie umgesetzt wurde. Die darin geregelten Anforderungen zur Bereitstellung von Produkten 

sind grundlegend und abstrakt gefasst. Zur Konkretisierung dienen harmonisierte Normen mit Vermutungswir-

kung. § 3 (2) überträgt dieses Konzept auf den nicht harmonisierten Bereich. Hier wird die Vermutungswirkung 

von Normen ausgelöst, die vom AfPS ermittelt und von der BAuA veröffentlicht werden. 

§ 7 regelt die CE-Kennzeichnung von Produkten. Das CE-Kennzeichen ist ein EU-Pflichtkennzeichen, das deutlich 

macht, dass ein Produkt der einschlägigen Binnenmarktrichtlinie entspricht und somit frei im Binnenmarkt gehan-

delt werden darf. 

Deutsche Umsetzung der für den technischen Arbeitsschutz wichtigen EU-Einzelrichtlinien (BAuA) und 

weitere Rechtsgrundlagen 

▪ Niederspannungsverordnung (1. ProdSV) 

▪ Verordnung über das Inverkehrbringen von einfachen Druckbehältern (6. ProdSV) 

▪ Maschinenverordnung (9. ProdSV) 

▪ Explosionsschutzverordnung (11. ProdSV) 

▪ Aufzugsverordnung (12. ProdSV) 

▪ Aerosolpackungsverordnung (13. ProdSV) 

▪ Druckgeräteverordnung (14. ProdSV) 

▪ Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) 2016/426 ... über Geräte zur Verbrennung gasförmiger Brenn-

stoffe und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/142/EG (Gasgerätedurchführungsgesetz – GasgeräteDG); s. 

vormals 7. ProdSV 

▪ Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) 2016/425 ... über persönliche Schutzausrüstungen (PSA) und 

zur Aufhebung der Richtlinie 89/686/EWG des Rates (PSA-Durchführungsgesetz – PSA-DG), s. vormals 8. 

ProdSV 

Weiterführende Informationsquellen 

▪ „Blue Guide“ der Europäischen Kommission 

▪ Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin: Produktsicherheitsportal (BAuA) 

▪ Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) 

▪ Bundesministerium der Finanzen (Zoll) 

▪ Europäische Kommission (RAPEX) 

▪ European Market Surveillance System (ICSMS) 

▪ Jeweils aktuelle LASI-Veröffentlichungen 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:011:0004:0017:DE:PDF
http://www.baua.de/de/Produktsicherheit/Produktsicherheit.html
https://www.baua.de/DE/Aufgaben/Gesetzliche-und-hoheitliche-Aufgaben/Produktsicherheitsgesetz/Normenverzeichnisse.html
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Ausschuesse/AfPS/Ausschuss-fuer-Produktsicherheit.html
http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/new-legislative-framework/index_en.htm
https://www.baua.de/DE/Aufgaben/Gesetzliche-und-hoheitliche-Aufgaben/Produktsicherheitsgesetz/Normenverzeichnisse.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:272:FULL&from=DE
http://www.baua.de/de/Produktsicherheit/Produktsicherheit.html
http://www.bfr.bund.de/de/produktsicherheit-3984.html
http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Verbote-Beschraenkungen/Schutz-der-menschlichen-Gesundheit/Produktsicherheit/produktsicherheit_node.html
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-214_de.htm
https://webgate.ec.europa.eu/icsms/
https://lasi-info.com/publikationen/lasi-veroeffentlichungen/
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Anhang I – EU-Arbeitsschutzrecht 

Arbeitsschutzrahmenrichtlinie und zugehörige EU-Einzelrichtlinien5 

Arbeitsschutzrahmenrichtlinie: 89/391/EWG, Änderung: 2007/30/EG 

1. Arbeitsstätten  

Arbeitsstätten allgemein: 89/654/EWG 

Zeitlich begrenzte oder ortsveränderliche Baustellen: 92/57/EWG 

Schutzgeräte und -systeme in explosionsgefährdeten Bereichen: 94/9/EG 

Mineralgewinnende Industrie 

Bohrungen, on-shore und off-shore: 92/91/EWG 

Gewinnen oder Aufsuchen von Mineralen über oder unter Tage: 92/104/EWG 

Sicherheit und Gesundheitsschutz auf See: 

Arbeit an Bord von Fischereifahrzeugen: 93/103/EG 

Ärzte an Bord, Unterrichtung, medizinische Versorgung, Gegenmittel: 92/29/EWG 

2. Arbeitsmittel 

Bereitstellung geeigneter Arbeitsmittel: 2009/104/EG 

Hochgelegene Arbeitsplätze (Leitern usw.): 2001/45/EG 

Manuelle Handhabung von Lasten: 90/269/EWG 

PC-Bildschirme: 90/270/EWG 

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung: 92/58/EWG 

3. Arbeitnehmerkategorien 

Schwangere, Wöchnerinnen und Stillende: 92/85/EWG 

Arbeitnehmer mit befristetem Arbeitsverhältnis oder Leiharbeitsverhältnis: 91/383/EWG 

Jugend: 94/33/EG 

4. Spezifische Risiken 

Physikalische Agenzien 

Elektromagnetische Felder: 2013/35/EU 

Mechanische Vibrationen: 2002/44/EG 

Lärm: 2003/10/EG 

Künstliche optische Strahlung: 2006/25/EG 

Ionisierende Strahlung: 96/29/Euratom 

Explosionsfähige Atmosphären: 1999/92/EWG 

Chemische Agenzien 

Chemische Arbeitsstoffe: 98/24/EG 

Karzinogene oder Mutagene: 2004/37/EG 

Asbest: 2009/148/EG 

Biologische Arbeitsstoffe 

Biologische Arbeitsstoffe: 2000/54/EG 

 

Arbeitsschutzrelevante EU-Verordnungen6 

Persönliche Schutzausrüstung: EU-Verordnung 2016/425 

  

                                                           

5 Auf der Basis von Artikel 153 (vormals 137) AEUV 

6 Auf der Basis von Artikel 114 (vormals 95) AEUV 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1989:183:0001:0008:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:165:0021:0024:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1989:393:0001:0012:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01992L0057-20070627:DE:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0009:DE:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01992L0091-20070627:DE:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01992L0104-20070627:DE:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01993L0103-20070627:DE:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0029:DE:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:260:0005:0019:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0045:DE:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01990L0269-20070627:DE:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01990L0270-20070627:DE:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01992L0058-20070627:DE:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0085:DE:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0383:DE:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0033:DE:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013L0035:DE:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:02002L0044-20070627:DE:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0010:DE:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0025:DE:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01996L0029-20000513:DE:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01999L0092-20000128:DE:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:131:0011:0023:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:229:0023:0034:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:330:0028:0036:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:262:0021:0045:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0425&from=EN
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Anhang II – Abkürzungsverzeichnis 

ABAS Ausschuss für biologische Arbeitsstoffe des BMAS 

ABS Ausschuss für Betriebssicherheit des BMAS 

ACSH Beratender Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz der Europäi-
schen Kommission 

AEUV Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

AfAMed Ausschuss für Arbeitsmedizin des BMAS 

AGS Ausschuss für Gefahrstoffe des BMAS 

ArbMedVV Arbeitsmedizinische Vorsorge-Verordnung 

ArbSchG Arbeitsschutzgesetz 

ArbStättV Arbeitsstättenverordnung 

ASiG Arbeitssicherheitsgesetz 

ASR Technische Regeln für Arbeitsstätten 

ASTA Ausschuss für Arbeitsstätten des BMAS 

BASI Bundesarbeitsgemeinschaft für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 

BAT Biologische Arbeitsstoff-Toleranzwerte (BAT-Werte) 

BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

BaustellV Baustellenverordnung 

BDA Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 

BetrSichV Betriebssicherheitsverordnung 

BfR Bundesinstitut für Risikobewertung 

BGV Berufsgenossenschaftliche Vorschrift 

BioStoffV Biostoffverordnung 

BLW Biologische Leitwerte 

BMAS Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

CLP Classification, Labelling and Packaging: CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zur 
Umsetzung des GHS 

DGUV Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 

DruckLV Druckluftverordnung 

EMFV Elektromagnetische-Felder-Verordnung 

EuPhraC European Standard Phrases Catalogue zur Erstellung von Sicherheitsdatenblättern 

GDA Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie 

GefStoffV Gefahrstoffverordnung 

GHS Globally Harmonised System of Classification and Labelling - Global harmonisiertes 
System der UN zur Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen und Zubereitungen 

IARC Internationale Agentur für Krebsforschung, Organisation der WHO 

IFA Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 

ILO Internationale Arbeitsorganisation 

KAN Kommission Arbeitsschutz und Normung 

KAS Kommission für Anlagensicherheit 

LärmVibrationsArbSchV Lärm- und Vibrationsarbeitsschutzverordnung 

LASI Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik 

LastenhandhabV Lastenhandhabungsverordnung 
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Ausgabe September 2019 *) 

GMBl 2019 S. 1330-1366 [Nr. 66-67] v. 13.12.2019 

Technische Regeln 

für Gefahrstoffe 
Schutzmaßnahmen TRGS 500 

 

Die Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) geben den Stand der Technik, Arbeitsmedi-
zin und Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse für Tätigkei-
ten mit Gefahrstoffen, einschließlich deren Einstufung und Kennzeichnung, wieder. Sie wer-
den vom 

Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS) 

aufgestellt und von ihm der Entwicklung entsprechend angepasst. 

Die TRGS werden vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) im Gemeinsamen 
Ministerialblatt (GMBl) bekannt gegeben. Die TRGS konkretisieren im Rahmen ihres Anwen-
dungsbereichs Anforderungen der Gefahrstoffverordnung. Bei Einhaltung der Technischen 
Regeln kann der Arbeitgeber insoweit davon ausgehen, dass die entsprechenden Anforderun-
gen der Verordnung erfüllt sind. Wählt der Arbeitgeber eine andere Lösung, muss er damit 
mindestens die gleiche Sicherheit und den gleichen Gesundheitsschutz für die Beschäftigten 
erreichen. 

 

 

Inhalt 

1 Anwendungsbereich 

2 Begriffsbestimmungen 

3 Gefährdungsermittlung zur Festlegung der Schutzmaßnahmen 

4  Allgemeine Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten mit geringer Gefährdung 

5 Rangfolge der Schutzmaßnahmen – „STOP-Prinzip“ 

6  Allgemeine Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten, für die keine „geringe Gefährdung“ 

                                                      

*) Hinweis: Die TRGS 500 wurde grundlegend überarbeitet und an die Paragrafen-Folge der 

GefStoffV angepasst. Dazu kommen u.a. 

- Beschreibung des „STOP-Prinzips“, 

- Übernahme der allg. gültigen Schutzmaßnamen für Staub aus der TRGS 504 (diese ist aufgehoben), 

- Anpassung der Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten mit KMR-Stoffen, 

- Aufnahme von Brand- und Explosionsschutzmaßnahmen, 

- Aufnahme von Schutzmaßnahmen zu sonstigen durch Gefahrstoffe bedingte Gefährdungen (z. B. 
kalt, heiß, erstickend), 

- Einführung eines neuen Abschnitts „Maßnahmen bei Betriebsstörungen, 

Unfällen und Notfällen“. 

Die bisherige Anlage 4 „Technische und organisatorische Maßnahmen beim Umfüllen von Natriumhy-
pochloritlösung“ ist überarbeitet worden und wird zeitnah in die TRGS 509 überführt. 
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angenommen werden kann 

7  Zusätzliche Schutzmaßnahmen 

8 Besondere Schutzmaßnahmen 

9 Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit Exposition gegenüber Staub 
(Anhang 1 Nummer 2 GefStoffV) 

10 Maßnahmen bei Betriebsstörungen, Unfällen und Notfällen 

11 Wirksamkeitsüberprüfung 

Anhang 1: Bewertung von Anlagenteilen hinsichtlich ihrer Dichtigkeit bezüglich inhalativer 
Exposition gegenüber Gefahrstoffen (geschlossene Anlage) 

Anhang 2: Beispiele lüftungstechnischer Schutzmaßnahmen 

Literaturhinweise 
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1 Anwendungsbereich 

(1) Die TRGS 500 „Schutzmaßnahmen“ konkretisiert die Gefahrstoffverordnung (Gef-
StoffV), indem sie Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen beschreibt. Diese 
Maßnahmen sollen einen Schutz der Beschäftigten vor inhalativen, oralen, dermalen und phy-
sikalisch-chemischen Gefahren sicherstellen. 

(2) Die in dieser TRGS beschriebenen Maßnahmen sind entsprechend der jeweiligen be-
trieblichen Situation im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung festzulegen und stoff-, arbeits-
platz- und tätigkeitsbezogen anzupassen. 

(3) Die Schutzmaßnahmen sind in Verbindung mit der TRGS 400 „Gefährdungsbeurteilung 
für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen“ sowie weiteren TRGS wie z. B. 401 „Gefährdung durch Haut-
kontakt – Ermittlung, Beurteilung, Maßnahmen“, 402 „Ermitteln und Beurteilen der Gefährdun-
gen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen: Inhalative Exposition“, 407 „Tätigkeiten mit Gasen – 
Gefährdungsbeurteilung“, 510 „Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern“, 
720 ff “Gefährliche explosionsfähige Atmospähre – Allgemeines“, 800 „Brandschutzmaßnah-
men“ oder auch 910 „Risikobezogenes Maßnahmenkonzept für Tätigkeiten mit krebserzeu-
genden Gefahrstoffen“ zu ermitteln, umzusetzen und zu dokumentieren.  

(4) Diese TRGS beschreibt die Anwendung und Umsetzung des sog. „STOP-Prinzips“. 

(5) Für die Substitution ist die TRGS 600 „Substitution“ anzuwenden.  

(6) Diese TRGS beschreibt grundlegend das Vorgehen zu Auswahl und Umsetzung von 
Schutzmaßnahmen und wird ggfs. von stoff- oder tätigkeitsspezifischen TRGS ergänzt. 

 

2 Begriffsbestimmungen 

(1) In dieser TRGS sind die Begriffe so verwendet, wie sie im „Begriffsglossar zu den Re-
gelwerken der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Biostoffverordnung (BioStoffV) und 
der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)“ des ABS, ABAS und AGS bestimmt sind. 

 

3 Gefährdungsermittlung zur Festlegung der Schutzmaßnahmen 

(1) Der Arbeitgeber darf eine Tätigkeit mit Gefahrstoffen erst aufnehmen lassen, nachdem 
eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt und die erforderlichen Schutzmaßnahmen getrof-
fen wurden. Welche Maßnahmen im konkreten Einzelfall zu treffen sind, ist abhängig vom 
Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung nach TRGS 400 und wird hinsichtlich gefahrstoffspezi-
fischer Aspekte durch weitere TRGS ergänzt. Zusätzliche stoff- oder tätigkeitsspezifische An-
forderungen der Gefährdungsbeurteilung werden gegebenenfalls in weiteren TRGS darge-
stellt. Die TRGS 400 beschreibt dabei grundlegend das Vorgehen zur Durchführung der Ge-
fährdungsbeurteilung bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen und verweist auf die ergänzenden und 
spezifischen Vorschriften. 

(2) Werden Tätigkeiten entsprechend eines vom Ausschuss für Gefahrstoffe ermittelten und 
vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales veröffentlichten verfahrens- und stoffspezifi-
schen Kriteriums durchgeführt, kann der Arbeitgeber von einer Einhaltung der Arbeitsplatz-
grenzwerte bzw. der in VSK genannten Beurteilungsmaßstäbe gemäß Abschnitt 5.3 Absatz 1 
und Abschnitt 5.4.2 der TRGS 402 ausgehen. Weiterführende Konkretisierung hierzu enthält 
die TRGS 420 „Verfahrens- und stoffspezifische Kriterien (VSK) für die Ermittlung und Beur-
teilung der inhalativen Exposition“. 
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(3) Abschnitt 4 dieser TRGS beschreibt die allgemeinen Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten, 
für welche die Gefährdungsbeurteilung das Ergebnis „geringe Gefährdung“ ergeben hat. 

(4) Abschnitt 5 dieser TRGS beschreibt die Anwendung und Umsetzung des sog. „STOP-
Prinzips“ zur Auswahl und Festlegung von Schutzmaßnahmen. 

(5) Abschnitt 6 dieser TRGS beschreibt die allgemeinen Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten, 
für die entsprechend der Gefährdungsbeurteilung keine geringe Gefährdung angenommen 
werden kann. 

(6) Abschnitt 7 dieser TRGS beschreibt die zusätzlichen Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten, 
bei denen die allgemeinen Schutzmaßnahmen nicht ausreichen und weitere Maßnahmen 
nach §9 GefStoffV getroffen werden müssen. 

(7) Abschnitt 8 dieser TRGS beschreibt die besonderen Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten 
mit Stoffen mit KMR-Eigenschaften sowie bei physikalisch-chemischen und sonstigen Gefähr-
dungen. 

(8) Abschnitt 9 dieser TRGS beschreibt Schutzmaßnahmen bei Gefährdung durch A- und 
E-Staub. 

(9) Abschnitt 10 dieser TRGS beschreibt Maßnahmen bei Betriebsstörungen, Unfällen und 
Notfällen. 

(10) Abschnitt 11 dieser TRGS beschreibt die Durchführung der Wirksamkeitsprüfung. 

(11) Die Abschnitte 3 bis 10 gelten auch für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, die nicht gekenn-
zeichnet sind oder keiner Gefahrenklasse nach EG-Verordnung 1272/2008 (CLP-Verordnung) 
zugeordnet werden können. Gefahrstoffe können durch die Tätigkeit selbst bzw. bedingt durch 
Prozesse oder Verfahren entstehen. Beispiele hierfür sind Schweißrauche, Dieselmotoremis-
sionen, Stäube oder die Anwendung bestimmter Biozidprodukte und biozide Wirkstoffe. 

 

4 Allgemeine Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten mit geringer Gefährdung 

(1) Tätigkeiten mit geringer Gefährdung sind in der TRGS 400 beschrieben.  

(2) Auch bei Tätigkeiten mit geringer Gefährdung sind folgende Schutzmaßnahmen umzu-
setzen: 

1. Nur die vom Arbeitgeber für die Tätigkeit vorgesehenen Arbeits- und Gefahrstoffe dürfen 
verwendet werden, 

2. Vorhandene Informationen für die Beschäftigten sind bei der Verwendung der Gefahr-
stoffe zur Verfügung zu stellen, 

3. Angemessene Hygienemaßnahmen zur Vermeidung von Kontaminationen müssen vor-
handen sein. Dazu gehören eine regelmäßige Reinigung des Arbeitsplatzes sowie das 
Vorhandensein einer geeigneten Waschgelegenheit, 

4. Es müssen Maßnahmen zur Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz getroffen werden, 
z. B. durch das Bereitstellen von geeigneten Abfallbehältern und von geeigneten Arbeits- 
und Reinigungsmitteln, 

5. Auftretende Verunreinigungen sind umgehend zu beseitigen, 

6. Gefahrstoffe sind auf die für die Tätigkeit erforderliche Menge zu begrenzen, 

7. Gefahrstoffe dürfen am Arbeitsplatz nur in den dafür festgelegten Bereichen und der 
benötigten Menge aufbewahrt werden, 
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8. Gefahrstoffe müssen eindeutig identifizierbar sein, 

9. Gefahrstoffe sind vorzugsweise in der Originalverpackung aufzubewahren, 

10. Gefahrstoffe dürfen nicht in Behältnissen aufbewahrt oder gehandhabt werden, die zu 
einer Verwechslung mit Lebensmitteln führen könnte, 

11. Gefahrstoffe dürfen nicht in der Nähe von Arzneimitteln, Lebensmitteln oder Futtermitteln 
aufbewahrt werden, 

12. Gefahrstoffe sind in einer Art und Weise aufzubewahren, dass ein Fehlgebrauch verhin-
dert wird. 

 

5 Rangfolge der Schutzmaßnahmen – „STOP-Prinzip“ 

5.1 Allgemeines 

(1) Das STOP-Prinzip beschreibt die Rangfolge von Schutzmaßnahmen. Diese Rangfolge 
hat der Arbeitgeber bei der Festlegung und Anwendung von Schutzmaßnahmen zu beachten. 
Das STOP-Prinzip wird oft auch als STOP-Hierarchie, -Reihenfolge oder -Rangfolge bezeich-
net. Dabei stehen die einzelnen Buchstaben „STOP“ für jeweils verschiedene Arten von 
Schutzmaßnahmen: 

1. S - Substitution 

2. T - Technische Schutzmaßnahmen 

3. O - Organisatorische Schutzmaßnahmen  

4. P - Persönliche Schutzmaßnahmen 

Unter dem STOP-Prinzip ist zu verstehen, dass bei der Auswahl der Schutzmaßnahmen 
grundsätzlich eine Maßnahmenhierarchie zu beachten ist. Dies gilt sowohl für Gesundheits-
gefährdungen als auch für Brand- und Explosionsgefährdungen. 

(2) Der Arbeitgeber hat bei zusätzlichen Schutzmaßnahmen die Maßnahmen nach dem 
STOP-Prinzip festzulegen, sodass die durch einen Gefahrstoff bedingte Gefährdung der Ge-
sundheit und Sicherheit der Beschäftigten beseitigt oder auf ein Minimum reduziert wird. Dazu 
ist bevorzugt eine Substitution durchzuführen. Insbesondere sind Tätigkeiten mit Gefahrstof-
fen zu vermeiden oder Gefahrstoffe durch Stoffe oder Gemische oder auch Verfahren zu er-
setzen, die unter den jeweiligen Verwendungsbedingungen für die Gesundheit und Sicherheit 
der Beschäftigten nicht oder weniger gefährlich sind. Die Prüfung der Substitutionsmöglichkei-
ten ist in der TRGS 600 beschrieben. 

(3) Ist eine Substitution bzw. Verfahrensänderung nicht möglich, sind als nächstes techni-
sche und organisatorische Maßnahmen zu prüfen und umzusetzen. Wenn technische und or-
ganisatorische Maßnahmen nicht ausreichen, die Gefährdung auf ein sicheres Maß zu redu-
zieren, sind persönliche Schutzmaßnahmen anzuwenden. 

(4) Es gibt aber auch Tätigkeiten mit Gefahrstoffen wie z. B. Einsätze der Feuerwehr bei 
Betriebsstörungen, Unfällen und Notfällen, bei denen diese Rangfolge nicht immer eingehalten 
werden kann. Organisatorische Maßnahmen und persönliche Schutzmaßnahmen (insbeson-
dere Atemschutz) erlangen dann im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung eine besondere Be-
deutung. 

(5) Wenn die Umsetzung einer Schutzmaßnahme die Gefährdungen nicht ausschließt bzw. 
nicht ausreichend verringert, sind mehrere Schutzmaßnahmen zu kombinieren. Auch bei der 
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Kombination mehrerer Schutzmaßnahmen ist das STOP-Prinzip zu beachten. Dies kann be-
deuten, dass z. B. erst nach Umsetzung mehrerer technischer und organisatorischer Schutz-
maßnahmen persönliche Schutzausrüstung ausgewählt werden darf.  

(6) Bei der Umsetzung von Schutzmaßnahmen ist der Stand der Technik zu beachten und 
umzusetzen. Dies gilt insbesondere für die Beschaffung von Arbeitsmitteln und die Einrichtung 
von neuen Arbeitsplätzen. Die Vorgehensweise zur Ermittlung des Standes der Technik ist in 
der TRGS 460 „Handlungsempfehlung zur Ermittlung des Standes der Technik“ beschrieben. 

(7) Kann der Stand der Technik nicht umgesetzt werden, sind bevorzugt branchen- oder 
tätigkeitsspezifische Handlungsempfehlungen heranzuziehen, die eine „gute Arbeitspraxis“ 
beschreiben und dem Anhang 2 der TRGS 400 genügen. 

(8) Bei der Ermittlung und Auswahl von Schutzmaßnahmen ist der Betriebsrat oder die Per-
sonalvertretung zu beteiligen. Die Beschäftigten sollen die Möglichkeit zur Mitwirkung erhalten. 

(9) Die Gefährdung ist auf ein Minimum reduziert, wenn z. B. 

1. bei Stoffen mit AGW der Befund bei der Ermittlung der Exposition lautet, dass die 
Schutzmaßnahmen ausreichend sind, sowie bei krebserzeugenden Stoffen mit einer Ex-
position-Risiko-Beziehung die Akzeptanzkonzentration unterschritten ist, 

2. eine stoff- oder tätigkeitsspezifische TRGS oder ein VSK angewendet wird, 

3. bei Stoffen ohne AGW oder gesundheitsbasierte Beurteilungsmaßstäbe der Stand der 
Technik eingehalten ist (siehe TRGS 460), 

4. bei hautgefährdenden Gefahrstoffen Hautkontakt ausgeschlossen ist, 

5. bei physikalisch-chemischen Gefährdungen, für die eine spezifische TRGS existiert und 
diese angewendet wird; dabei handelt es sich insbesondere um die TRGS 720 sowie die 
weiteren Technischen Regeln für Gefahrstoffe der 700er-Reihe, 

6. bei Stoffen ohne AGW, aber mit anderen gesundheitsbasierten Beurteilungsmaßstäben, 
z. B. MAK-Werten, der Befund nach der Ermittlung der Exposition darauf schließen lässt, 
dass die Maßnahmen ausreichend sind. 

 

5.2  Substitutionsprüfung und Substitution 

(1) Die Substitution („S“) ist die wirksamste Schutzmaßnahme. Sie bezeichnet den Ersatz 
eines Gefahrstoffes oder eines Verfahrens durch einen Gefahrstoff oder Verfahren mit einer 
insgesamt geringeren Gefährdung. Sie steht deshalb an erster Stelle des STOP-Prinzips. Nä-
heres regeln die TRGS 600 und stoffspezifische TRGS zu Ersatzlösungen. 

(2) Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung hat der Arbeitgeber gemäß GefStoffV die Mög-
lichkeiten einer Substitution zu beurteilen, indem er eine sog. Substitutionsprüfung durchführt.  

(3) Das Ergebnis der Prüfung auf Möglichkeiten einer Substitution ist gem. GefStoffV und 
TRGS 600 zu dokumentieren.  

 

5.3  Technische Schutzmaßnahmen  

5.3.1 Arten von Technischen Schutzmaßnahmen 

Die technischen („T“) Schutzmaßnahmen stehen an zweiter Stelle des STOP-Prinzips wenn 
die Gefährdung durch eine Substitution des Stoffs bzw. durch eine Verfahrensänderung nicht 
ausreichend minimiert werden konnte. Hierzu zählen auch bauliche Maßnahmen wie z. B. Ein-
hausungen oder eine räumliche Trennung. Auch innerhalb der technischen Schutzmaßnah-
men gibt es eine Rangfolge nach abnehmender Wirksamkeit wie die folgende Tabelle zeigt:  
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abnehmende 
Wirksamkeit: 

Technische Schutz-
maßnahmen 

Beschreibung 

 

- Geschlossene 
Systeme Zur Bewertung von geschlossenen Systemen s. Anhang 1 

- Absaugungen (an 
Entstehungs-  
oder Austrittsstel-
len) 

Absaugungen dienen dazu, den Austritt eines Stoffes mög-
lichst an der Austrittsstelle abzufangen und somit eine Ge-
fährdung von Personen oder der Umwelt zu minimieren 

- Raumbe- und 
-entlüftungen 

Lüftungstechnische Anlagen führen zu einem allgemeinen 
Austausch der Luft am Arbeitsplatz. Somit können Exposi-
tionen zwar verringert, aber nicht vermieden werden 

Zur Wirksamkeitsüberprüfung siehe Abschnitt 11 dieser TRGS. 

 

5.3.2 Geschlossene Systeme 

(1) Geschlossene Systeme sind die wirksamsten aller technischen Schutzmaßnahmen. Ein 
geschlossenes System im Sinne dieser TRGS ist so beschaffen, dass während des Betriebs 
der Anlage zwischen dem Gefahrstoffe enthaltenden Innenraum und der Umgebung keine be-
triebsmäßig offene Verbindung besteht oder strömungsbedingt ein Stoffaustritt sicher verhin-
dert wird. Es ist zudem so gestaltet, dass sichergestellt ist, dass beim betriebsmäßigen Öffnen 
des Systems keine Gefahrstoffe austreten und zu einer Gefährdung der Beschäftigten führen 
können. Die Bedienungsschritte sind so gestaltet, dass diese leicht nachzuvollziehen sind und 
einfache Bedienungsfehler nicht zu einem Stoffaustritt führen. Zu den geschlossenen Syste-
men können einerseits integrierte Absaugungen als fester technischer Bestandteil des Arbeits-
mittels sowie hochwirksame Absaugungen nach Anhang 1 gehören. 

(2) Anlagen können im Sinne dieser TRGS als geschlossen angesehen werden, wenn nur 
Funktionselemente geschlossener Bauart mit gewährleisteter Dichtigkeit oder mit integrierter 
Absaugung vorhanden sind. Siehe hierzu Anhang 1 dieser TRGS. 

(3) Beispiele für geschlossene Systeme in Laboratorien sind u.a. Vakuumapparaturen oder 
Gloveboxen (siehe TRGS 526 „Laboratorien“). 

(4) Ist ein geschlossenes System technisch nicht möglich und besteht eine erhöhte Gefähr-
dung der Beschäftigten, müssen für diese Tätigkeiten weitere Schutzmaßnahmen nach dem 
Stand der Technik und entsprechend des STOP-Prinzips getroffen werden, welche die Ge-
fährdung ausschließen bzw. falls dies nicht möglich ist, so weit wie möglich verringern. 

 

5.3.3 Absaugungen 

(1) In der Rangfolge der technischen Schutzmaßnahmen stehen nach den geschlossenen 
Systemen die lüftungstechnischen Maßnahmen und Absaugungen an zweiter Stelle.  

(2) Da Absaugungen an der Entstehungs- oder Austrittsstelle von Gefahrstoffen meist nur 
in unmittelbarer Nähe der Emissionsquelle effektiv sind, sind Absaugungen weniger wirksam 
als geschlossene Systeme. Dabei ist der bestimmungsgemäße Gebrauch sicherzustellen. Bei-
spiele für Absaugungen enthält die Anhang 2. 

 

5.3.4 Absaugungen – Bauarten „geschlossen, halboffen oder offen“ 

Absaugungen können über ihre Bauart unterschieden werden, die den unterschiedlichen Grad 
der Quellenumschließung beschreibt. Die Reihenfolge „geschlossene, halboffene und offene 
Bauart“ entspricht der abnehmenden Wirksamkeit dieser drei Bauarten: 
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1. Bei geschlossenen Bauarten – wie z. B. Kapselungen oder andere Arten von Einhau-
sungen – befindet sich die Emissionsquelle innerhalb der Absaugung, die an keiner Seite 
offen ist, 

2. Bei halboffenen Bauarten – wie z. B. Absaugständen oder Abzugsschränken – befindet 
sich die Emissionsquelle innerhalb der Absaugung, die an mindestens einer Seite offen 
ist, 

3. Bei offenen Bauarten – wie z. B. Düsenplatten, Saugrohre, Hauben oder Randabsau-
gungen – besteht zwischen Emissionsquelle und Absaugung ein räumlicher Abstand. 

 

5.3.5 Absaugungen – integrierte, (hoch-)wirksame oder sonstige 

(1) Eine integrierte Absaugung im Sinne dieser TRGS ist eine Absaugung geschlossener 
Bauart, die beispielsweise in Verbindung mit Schleusen, Kapselungen, Einhausungen oder 
Behältern eingesetzt wird, um so die Gefahrstoffe auf das Innere der geschlossenen Funkti-
onseinheit zu begrenzen. Das heißt, dass das Auftreten von Gefahrstoffen in der Luft des Ar-
beitsbereichs außerhalb der geschlossenen Funktionseinheit ausgeschlossen werden kann. 
Als geschlossene Bauart kann die Absaugung auch angesehen werden, wenn zwar geringflä-
chige Öffnungen betriebsmäßig bestehen, ein luftgetragener Stoffaustritt durch Konvektion 
und Diffusion durch die Strömungsgeschwindigkeit der einströmenden Luft und der Gestaltung 
der Öffnung praktisch ausgeschlossen wird. 

(2) Bei einem integrierten Absaugsystem muss der austretende Gefahrstoff an der Austritts-
stelle wirksam mit einem dicht angeschlossenen Schlauch oder Rohr gefahrlos abgeführt und 
ggf. entsorgt bzw. unschädlich gemacht werden. Bei der Auslegung des Absaugsystems muss 
der Hersteller dieses geschlossenen Systems das physikalische Verhalten des Gefahrstoffes, 
insbesondere die Thermik und die Dichte, beachten. 

(3) Hochwirksame Absaugung im Sinne dieser TRGS ist eine Absaugung offener oder halb-
offener Bauart, die so bemessen ist, dass Gefahrstoffe innerhalb des Erfassungsbereichs ver-
bleiben. Das heißt, dass das Auftreten von Gefahrstoffen in der Luft des Arbeitsbereichs prak-
tisch ausgeschlossen werden kann. 

(4) Bei hochwirksamen Absaugungen werden austretende Gefahrstoffe mit einer gerichte-
ten, möglichst laminaren Zuluftströmung vollständig erfasst und in die Absaugung transportiert. 

(5) Eine wirksame Absaugung im Sinne dieser TRGS ist eine Absaugung offener und halb-
offener Bauart, die so bemessen ist, dass Gefahrstoffe innerhalb des Erfassungsbereichs ver-
bleiben. Dies bedeutet, dass das Auftreten von Gefahrstoffen in der Luft des Arbeitsbereichs 
weitgehend ausgeschlossen werden kann, zumindest aber von einer Einhaltung der Arbeits-
platzgrenzwerte auszugehen ist. Die Wirksamkeit ist zu überprüfen, z. B. durch Messungen. 

(6) Eine Quellenabsaugung im Sinne dieser TRGS ist eine örtliche Absaugung, z. B. Punk-
tabsaugung, die so platziert ist, dass Gefahrstoffe direkt an der Entstehungsstelle erfasst wer-
den. 

(7) Als sonstige Absaugung im Sinne dieser TRGS ist eine Absaugung offener und halbof-
fener Bauart zu verstehen, die so bemessen ist, dass das Auftreten von Gefahrstoffen in der 
Luft des Arbeitsbereichs zwar reduziert, jedoch nicht ausgeschlossen werden kann. In der 
Regel sind zur Einhaltung von Arbeitsplatzgrenzwerten weitere Maßnahmen erforderlich. 

 

5.4  Organisatorische Schutzmaßnahmen  

(1) Organisatorische („O“) Schutzmaßnahmen sind zu veranlassen, wenn durch Substitu-
tion oder technische Maßnahmen das Schutzziel nicht erreicht werden kann. 
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(2) Organisatorische Maßnahmen gewährleisten, dass Schutzmaßnahmen nachhaltig 
ausreichend sind. Hierzu gehören beispielsweise Wartungspläne und Begehungen sowie Ar-
beitszeitregelungen zur Reduzierung der Exposition oder Minimierung wechselseitiger Belas-
tungen. 

(3) Unabhängig vom STOP-Prinzip sind organisatorische Schutzmaßnahmen zu ergreifen, 
um die Gefährdung der Beschäftigten auf ein Minimum zu reduzieren, z. B. Erstellung von 
Betriebsanweisungen und Durchführung von Unterweisungen. 

(4) Abschnitt 6.2 dieser TRGS beschreibt beispielhaft organisatorische Schutzmaßnah-
men. 

 

5.5  Persönliche Schutzmaßnahmen  

(1) Persönliche („P“) Schutzmaßnahmen wie z. B. das Tragen von Atemschutz stehen an 
letzter Stelle des STOP-Prinzips. Sie sind einzusetzen, wenn Gefährdungen nicht durch in der 
Rangfolge höher stehender Schutzmaßnahmen ausreichend reduziert werden können. 

(2) Persönliche Schutzmaßnahmen werden z. B. bei kurzzeitigen Tätigkeiten mit hoher Ex-
position eingesetzt oder auch bei unregelmäßiger oder nur gelegentlicher Exposition oder als 
vorübergehende Maßnahme bis technische oder organisatorische Maßnahmen umgesetzt 
wurden. 

(3) Wenn der Arbeitsplatzgrenzwert bzw. Beurteilungsmaßstab trotz Ausschöpfung aller 
technischer oder organisatorischer Schutzmaßnahmen nicht eingehalten wird, ist unverzüglich 
persönliche Schutzausrüstung bereitzustellen und anzuwenden. 

 

5.6 Kombination von Schutzmaßnahmen 

(1) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen keine Ge-
fährdung für Beschäftigte und Dritte besteht, bzw. dass diese auf ein Minimum reduziert ist. 
Die allgemeinen Schutzmaßnahmen nach Abschnitt 6 und Abschnitt 9 dieser TRGS sind um-
zusetzen. 

(2) Oftmals ist dazu eine einzelne Maßnahme nicht ausreichend, sondern erst durch eine 
Kombination verschiedener Maßnahmen wird eine ausreichende Sicherheit erreicht und ge-
währleistet. Beispielsweise bleibt eine installierte technische Schutzmaßnahme nur dann 
nachhaltig wirksam, wenn sie im Rahmen eines Wartungsplans als begleitende organisatori-
sche Schutzmaßnahme regelmäßig geprüft und gewartet wird. 

(3) Eine Kombination im Sinne dieser TRGS ist die allgemeine Zusammenstellung aller 
technischen, organisatorischen und personenbezogenen Schutzmaßnahmen unter Berück-
sichtigung von Substitutionsmöglichkeiten, um ein festgelegtes Schutzziel zu erreichen. 

(4) Die Zusammenstellung der Schutzmaßnahmen ist nachvollziehbar darzustellen und in 
der Gefährdungsbeurteilung zu dokumentieren. 

(5) Eine Kombination von Schutzmaßnahmen kann somit auch beinhalten, dass bei nicht 
vorhandenen Substitutionsmöglichkeiten und nicht ausreichenden technischen und organisa-
torischen Schutzmaßnahmen der Einsatz persönlicher Schutzmaßnahmen entsprechend des 
STOP-Prinzips notwendig wird. Hierbei ist insbesondere die Verwendung von Atem-, Augen- 
und Handschutz von besonderer Bedeutung. 
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6 Zusätzliche allgemeine Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten, für die keine „geringe 

Gefährdung“ angenommen werden kann 

 

6.1 Allgemeine Schutzmaßnahmen - Arbeitsplatzgestaltung  

(1) Für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen stellt der Arbeitgeber geeignete Arbeitsmittel und Ar-
beitsverfahren zur Verfügung, welche die Gesundheit und die Sicherheit der Beschäftigten 
nicht beeinträchtigen. Der Arbeitgeber stellt durch Wartung und Instandhaltung sicher, dass 
der ordnungsgemäße Zustand erhalten bleibt. Dies ist zu dokumentieren. 

(2) Der Arbeitgeber hat nach § 5 BetrSichV Arbeitsmittel zur Verfügung zu stellen, die unter 
Berücksichtigung der vorgesehenen Einsatzbedingungen bei der Verwendung sicher sind.  

(3) Damit die Sicherheit und die Gesundheit der Beschäftigten bei Wartungstätigkeiten ge-
währleistet sind siehe z. B. TRBS 1112, müssen die Wartungsverfahren den Herstellervorga-
ben entsprechen oder aber in gleicher geeigneter Weise die erforderliche Zielstellung einer 
sicheren Wartung (Verfahren zur Kontrolle, Instandhaltung und Reparatur zur Bewahrung des 
Soll-Zustandes des technischen Arbeitsmittels) erfüllen. Die Regelungen der Betriebssicher-
heitsverordnung sind zu beachten. 

(4) Unter Berücksichtigung der verwendeten Stoffe und Arbeitsverfahren ist für eine geeig-
nete Be- und Entlüftung zu sorgen. Es ist ein ausreichendes Maß an gesundheitlich zuträgli-
cher Atemluft zuzuführen. Eine freie Lüftung kann ausreichend sein. Die Zuluft darf nicht aus 
verunreinigten Quellen stammen. Die Abluft darf nicht so geführt werden, dass sie zu einer 
Belastung Dritter führt (siehe hierzu auch DGUV-Regel 109-002). 

(5) Wirksamer als eine einfache Abluftanlage ist eine Kombination aus gerichteter, mög-
lichst laminar strömender Zuluft, welche die Gefahrstoffe von den Arbeitnehmern fort in die 
Abluft transportiert. Zu- und Abluftöffnungen sind so gewählt, dass sie leicht zugänglich, sicher 
zu bedienen und die Wirksamkeit der Lüftung nicht eingeschränkt wird. Zugluft ist zu vermei-
den. 

(6) Lüftungskurzschlüsse oder wechselseitige Beeinflussung von Absaugungen und Strö-
mungsverhältnissen sind zu vermeiden. 

(7) Eine Störung oder ein Ausfall der raumlufttechnischen Anlage muss für die Beschäftigten 
erkennbar sein, z. B. durch optische oder akustische Signale, wenn sie zur Minimierung der 
Exposition der Beschäftigten beiträgt. Die Regeln für Arbeitsstätten ASR A 3.6 beschreiben 
die allgemeinen Anforderungen an raumlufttechnischen Anlagen. 

(8) Ablagerungen und Verunreinigungen, die zu einer Gesundheitsgefährdung führen kön-
nen, müssen umgehend beseitigt werden. 

(9) Oberflächen von Fußböden, Wänden, Decken im Arbeitsbereich sowie von verwendeten 
Arbeitsmitteln müssen je nach Gefährdungsbeurteilung leicht zu reinigen sein. Soweit nach 
Gefährdungsbeurteilung erforderlich, gilt dies auch für Lager- und Nebenräume. 

(10) Bei Tätigkeiten mit Flüssigkeiten sind in Abhängigkeit vom Ergebnis der Gefährdungs-
beurteilung geeignete Rückhalteeinrichtungen vorzusehen (siehe hierzu auch TRGS 509 „La-
gern von flüssigen und festen Gefahrstoffen in ortsfesten Behältern sowie Füll- und Entleer-
stellen für ortsbewegliche Behälter“ und TRGS 510). 

(11) Bei Ab-, Ein- oder Umfülltätigkeiten sind z. B. durch Dosier- oder Zapfvorrichtungen die 
Expositionen am Arbeitsplatz zu minimieren. Hautkontakt ist zu vermeiden. 
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(12) Maschinen und Anlagen dürfen im bestimmungsgemäßen Betrieb erst dann geöffnet 
werden, wenn sichergestellt ist, dass austretende Gefahrstoffe die Sicherheit und Gesundheit 
von Beschäftigten nicht gefährden können. 

 

6.2 Allgemeine Schutzmaßnahmen - Arbeitsorganisation 

(1) Der Arbeitgeber stellt sicher, dass alle Gefahrstoffe nach TRGS 400 ermittelt und bei der 
Festlegung und Umsetzung von Schutzmaßnahmen berücksichtigt wurden. Das betrifft auch 
nicht kennzeichnungspflichtige Gefahrstoffe und Gefahrstoffe, die bei einer Tätigkeit entstehen 
oder freigesetzt werden. 

(2) Über alle ermittelten Gefahrstoffe wird ein Gefahrstoffverzeichnis nach TRGS 400 ge-
führt. 

(3) Für alle Gefahrstoffe, die von einem Lieferanten als gefährlich eingestuft und gekenn-
zeichnet sind, muss ein Sicherheitsdatenblatt vorliegen. 

(4) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, Stoffe und Gemische, die nicht von einem Lieferanten 
eingestuft und gekennzeichnet wurden, selbst einzustufen und zu kennzeichnen. Näheres be-
schreibt die TRGS 201 „Einstufung und Kennzeichnung bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen“. 

(5) Der Arbeitgeber hat gemäß Gefahrstoffverordnung sicherzustellen, dass alle verwende-
ten gefährlichen Stoffe und Gemische identifizierbar sind. Behälter, Kleingebinde, Rohrleitun-
gen usw., die gefährliche Stoffe und Gemische enthalten oder führen, sind gemäß TRGS 201 
„Einstufung und Kennzeichnung bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen“ zu kennzeichnen. 

(6) Es dürfen nur die im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung beurteilten Gefahrstoffe be-
stimmungsgemäß am Arbeitsplatz verwendet werden. 

(7) Für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen sind Betriebsanweisungen nach TRGS 555 „Betriebs-
anweisung und Information der Beschäftigten“ zu erarbeiten. Die Betriebsanweisungen und 
sonstigen Informationen müssen den Beschäftigten zugänglich sein. 

(8) Die Beschäftigten sind entsprechend der TRGS 555 vor Aufnahme der Tätigkeiten und 
danach mindestens einmal jährlich, über alle auftretenden Gefährdungen und entsprechenden 
Schutzmaßnahmen mündlich zu unterweisen. Vorgaben aus anderen Rechtsgebieten bezüg-
lich der Häufigkeit durchzuführender Unterweisungen bleiben unberührt, z. B. nach Mutter-
schutzgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz. Zeitpunkt und Inhalt der Unterweisung sind zu do-
kumentieren. 

(9) Neben den betrieblichen, technischen und organisatorischen Maßnahmen sind auch die 
Maßnahmen zur persönlichen Arbeitshygiene und Sauberkeit am Arbeitsplatz zu beachten. Im 
Rahmen der Unterweisung muss eine allgemeine arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung 
erfolgen. Weitere Informationen zur Arbeitshygiene enthält Abschnitt 6.4 dieser TRGS. 

(10) Tätigkeiten mit Stoffen oder Gemischen, die als  

1. akut toxisch Kategorie 1, 2, oder 3,  

2. spezifisch zielorgantoxisch Kategorie 1,  

3. krebserzeugend Kategorie 1A oder 1B oder  

4. keimzellmutagen Kategorie 1A oder 1B eingestuft 

sind, dürfen gemäß Gefahrstoffverordnung nur von fachkundigen oder besonders unterwiese-
nen Personen ausgeführt werden. 



TRGS 500 – Seite 14 von 64 (Fassung 13.12.2019) 

 

- Ausschuss für Gefahrstoffe - AGS-Geschäftsführung - BAuA - www.baua.de/ags  

(11) Der Arbeitgeber muss die Beschäftigten dazu anhalten, dass diese die Betriebsanwei-
sungen sowie weitere Anweisungen zur Begrenzung der Exposition beachten. Hierzu zählt z. 
B.  

1. umsichtiger Umgang mit kontaminierter Arbeitskleidung und Schutzausrüstung, sowie 
kontaminierten Handschuhen oder Putzlappen, 

2. Vermeidung von Aufwirbelungen, 

3. Aufklärung über Verhaltens- und sorgfältige Arbeitsweisen 

(12) Expositionen gegenüber Gefahrstoffen länger als acht Stunden pro Tag sind zu vermei-
den. Längere Expositionen sind in der Gefährdungsbeurteilung gesondert zu berücksichtigen 
und die Belastung durch organisatorische Schutzmaßnahmen wie z. B. 

1. zusätzliche Pausen, 

2. Tätigkeitswechsel (in Bereiche ohne Gefahrstoffbelastung) oder 

3. Personalwechsel 

zu reduzieren. 

(13) Die besonderen Belastungen von Nachtarbeit und Tätigkeiten mit Gefahrstoffexposition 
sind durch den Arbeitgeber zu berücksichtigen. Hier können ergonomische Schichtmodelle mit 
z. B. einer kürzeren Schichtdauer, kurzzyklisch vorwärts rotierenden Schichtsystemen wie 
zwei Früh-, zwei Spät-, zwei Nacht- und zwei Freischichten, geblockten Wochenendfreizeiten 
(zwei zusammenhängende freie Tage am Wochenende), zusätzlichen Erholungspausen wäh-
rend der Nachtschicht, etc. die auftretenden Belastungen reduzieren. 

(14) Belastungen durch schwere, körperliche Arbeit mit Gefahrstoffexposition sind besonders 
zu berücksichtigen. Hier können z. B. ergonomische Maßnahmen wie Tragehilfen etc, zusätz-
liche Ruhe-, Pausen- und Erholungszeiten oder andere geeignete Maßnahmen die auftreten-
den Belastungen reduzieren. 

(15) Beim Abfüllen von Gefahrstoffen ist darauf zu achten, dass geeignete Behältnisse ver-
wendet werden. Es ist z. B. darauf zu achten, dass beim Umfüllen entzündbarer Flüssigkeiten 
in Gebinden größer 5 Liter die Ableitfähigkeit aller Materialien gegeben ist (siehe TRGS 727) 

oder dass metallkorrosive Stoffe nicht in Metallbehälter gefüllt werden. Bei entzündbaren Flüs-
sigkeiten sind die Behälter zu erden. 

(16) Beim Zusammenwirken mehrerer Verfahren oder Arbeitsmethoden sind neu auftretende 
Wechselwirkungen zu berücksichtigen und geeignete Schutzmaßnahmen festzulegen. Dies 
kann z. B. auftreten bei Tätigkeiten mit entzündbaren Lösemitteln und Schweißarbeiten in die-
sen Bereichen. 

(17) Verunreinigungen durch ausgelaufene oder verschüttete Gefahrstoffe müssen unver-
züglich und wirkungsvoll mit geeigneten Mitteln beseitigt, Rückstände von Gefahrstoffen an 
den Außenseiten von Behältern bzw. Verpackungen entfernt werden. Dabei ist darauf zu ach-
ten, dass diese Mittel in ausreichender Menge vorhanden sind.  

(18) Rückhalteeinrichtungen sind regelmäßig zu entleeren. 

(19) Das Vermischen von Gefahrstoffabfällen darf nicht zu gefährlichen chemischen Reakti-
onen führen. 

(20) Abfälle und gebrauchte Putzlappen dürfen nur in den dafür bereitgestellten und entspre-
chend gekennzeichneten Behältnissen gesammelt werden. Öl- oder lösemittelgetränkte Putz-
lappen und Abfälle müssen in nicht brennbaren und verschließbaren Behältern gesammelt 
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werden. In Abhängigkeit des Ergebnisses der Gefährdungsbeurteilung ist ggfs. eine Erdung 
erforderlich. Die Gefahr der Selbstentzündung ist zu berücksichtigen. 

(21) Bei Verwendung nicht verschließbarer Behälter ist darauf zu achten, dass eine Ausbrei-
tung der Gefahrstoffemission vermieden wird, z. B. durch Absaugungen, Abdeckungen oder 
die regelmäßige Leerung der Behälter. 

 

6.3 Allgemeine Schutzmaßnahmen – Begrenzung der Exposition 

(1) An Arbeitsplätzen sind nur die für den Fortgang der Arbeit benötigten Gefahrstoffe in der 
erforderlichen Menge – im Normalfall der Bedarf einer Arbeitsschicht – vorzuhalten. Hierfür 
sind geeignete Behältnisse bereit zu stellen. Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung ist ab-
zuwägen, ob häufige Transport- und Umfüllvorgänge zu einer höheren Gefährdung führen 
können, als eine sachgerechte Bereitstellung größerer Mengen. 

(2) Die Anzahl der Beschäftigten, die Gefahrstoffen ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein 
können, ist zu begrenzen. 

(3) Ist eine Exposition am Arbeitsplatz möglich, so muss diese grundsätzlich, unabhängig 
davon, ob bereits geeignete technische oder organisatorische Maßnahmen angewendet wer-
den, in der zeitlichen Dauer und Expositionshöhe begrenzt werden. 

(4) Belastungen durch benachbarte Arbeitsplätze z. B. beim Abdunsten von Lösemitteln bei 
Trocknungsprozessen sind zu minimieren. 

(5) Emissionsmindernde Maßnahmen und emissionsarme Verfahren sind bevorzugt anzu-
wenden. Beispiele sind: 

1. Anwendung von Tauch-, Roll-, und Streichverfahren anstelle von Spritzverfahren, 

2. Vermeiden von Verspritzen und Aerosolbildung von Gefahrstoffen bei Befüllvorgängen 
z. B. durch Tauchrohre, Füllleitungen und Trichter, 

3. Vermeiden einer Belastung anderer Bereiche durch räumliches Abtrennen von Arbeits-
bereichen oder Tätigkeiten, 

4. Vermeiden von großflächig offenen Anwendungen oder hohen Temperaturen, 

5. Geschlossen halten bzw. Abdecken von Gebinden und Öffnen nur für die für den Fort-
gang der Arbeiten erforderliche Zeit, 

(6) unverzügliche Beseitigung von Leckagen an Leitungen und Armaturen, die ein unkon-
trolliertes Austreten von Gasen und Dämpfen verursachen können. 

 

6.4 Allgemeine Schutzmaßnahmen - Hygiene 

(1) Um die Gesundheit und die Sicherheit der Beschäftigten dauerhaft zu gewährleisten, ist 
die Umsetzung angemessener Hygienemaßnahmen sicher zu stellen. Den Beschäftigten sind 
ausreichend Zeit und Möglichkeiten zur Erfüllung der arbeitshygienischen Anforderungen zu 
gewähren.  

(2) Ist eine Verunreinigung der Arbeitskleidung, so dass von ihr eine Gefährdung ausgeht, 
nicht auszuschließen, hat der Arbeitgeber die Arbeitskleidung zu stellen. 

(3) Geeignete Schutzkleidung ist den Beschäftigten zur Verfügung zu stellen sofern dies 
aus der Gefährdungsbeurteilung als Ergebnis hervorgeht. Die ausgewählte Schutzkleidung 
kann die Arbeitskleidung ersetzten oder ergänzen. Wird Schutzkleidung über der Arbeitsklei-
dung getragen, muss sie die Arbeitskleidung entsprechend der Gefährdungsbeurteilung an 
den Stellen bedecken, die tätigkeitsbedingt mit Gefahrstoffen verunreinigt werden können. Bei 
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möglicher Durchnässung der Kleidung bzw. des Schuhwerks ist vom Arbeitgeber gestellte 
flüssigkeitsdichte Schutzkleidung bzw. Fußbekleidung zu tragen. 

(4) Wird bei Tätigkeiten, bei denen nach Gefährdungsbeurteilung keine Schutzkleidung zu 
tragen ist, dennoch die Arbeitskleidung derart verunreinigt, dass von ihr eine Gefährdung aus-
geht, ist diese unverzüglich zu wechseln und vom Arbeitgeber wie Schutzkleidung zu reinigen 
oder zu entsorgen. 

(5) Der Arbeitgeber hat dafür Sorge zu tragen, dass Schutzkleidung oder mit Gefahrstoffen 
verunreinigte Arbeitskleidung von den Beschäftigten nicht zur Reinigung nach Hause mitge-
nommen wird. Getragene Schutzkleidung ist von anderer Kleidung getrennt aufzubewahren. 
Beim Betreten von Pausen- und Bereitschaftsräumen muss eine Gefährdung durch ver-
schmutzte Schutzkleidung oder Arbeitskleidung verhindert werden. 

(6) Ergibt die Gefährdungsbeurteilung, dass Verletzungen durch Ausrutschen möglich sind 
oder mit Fuß- oder Beinverletzungen durch Gefahrstoffe zu rechnen ist, hat der Arbeitgeber 
geeigneten Fußschutz bereitzustellen. Die DGUV Regel 112-191 beschreibt für derartige Ge-
fährdungen geeigneten Fuß- und Beinschutz. Wesentlich ist, dass die Schuhe fest, geschlos-
sen und trittsicher sind. 

(7) Der Arbeitgeber hat gemäß Gefährdungsbeurteilung getrennte Aufbewahrungsmöglich-
keiten für die Arbeits- oder Schutzkleidung einerseits und die Straßenkleidung andererseits 
zur Verfügung zu stellen. 

(8) Reinigungspläne unterstützen die Grundhygiene im Arbeitsbereich. Die Notwendigkeit 
und der Umfang des Reinigungsplans ist in der Gefährdungsbeurteilung festzulegen. 

(9) Die Einhaltung der nachfolgenden hygienischen Maßnahmen trägt wirksam zur Umset-
zung des Schutzziels bei. Der Arbeitgeber muss die Beschäftigten dazu anhalten, dass diese  

1. ihren Arbeitsplatz regelmäßig aufräumen und säubern, 

2. zur Aufnahme von Nahrungs- und Genussmitteln die hierfür vorgesehenen Räumlichkei-
ten nutzen und die Pausen- und Bereitschaftsräume bzw. Tagesunterkünfte nicht mit 
stark verschmutzter Kleidung betreten, 

3. die notwendige Arbeits- und Schutzkleidung tragen und verschmutzte Arbeits- und 
Schutzkleidung unverzüglich wechseln, 

4. staubige Arbeits- und Schutzkleidung nicht ausschütteln oder abblasen, 

5. Hautkontaminationen vermeiden und Gefahrstoffspritzer oder -verunreinigungen auf der 
Haut möglichst sofort entfernen, 

6. Putzlappen für Maschinen und Anlagen nicht für die Hautreinigung verwenden, 

7. kontaminierte Putzlappen entsorgen und diese auch nicht kurzzeitig in die Kleidung ste-
cken und 

8. das Abwischen von Schweiß mit der Hand im Gesichtsbereich vermeiden. 

(10) Die orale Aufnahme von Gefahrstoffen muss vermieden werden. Der Arbeitgeber hat 
dafür zu sorgen, dass Möglichkeiten zu einer von den Gefahrstoffen getrennten Aufbewahrung 
der Pausenverpflegung und zum Essen und Trinken ohne Beeinträchtigung der Gesundheit 
und ohne Geruchsbelästigungen gegeben sind. Hierfür sind Pausenbereiche oder Pausen-
räume gemäß ASR A4.2 einzurichten. Dies gilt auch für die Verschleppung von Kontaminati-
onen, z. B. an äußerlich mit Gefahrstoffen behafteter Arbeitskleidung und Schuhen. 

(11) Das Bereithalten, Aufbewahren oder Lagern von Gefahrstoffen in Pausen-, Bereit-
schafts-, Sanitär-, Sanitätsräumen und Tagesunterkünften ist nicht gestattet. Dies gilt nicht für 
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Gebinde, die zur dortigen Verwendung vorgesehen sind. 

(12) Es ist eine Waschgelegenheit mit fließendem Wasser und schonenden Hautreinigungs-
mitteln vorzusehen. 

(13) Soweit nach Gefährdungsbeurteilung erforderlich, sind Waschräume, Duschmöglichkei-
ten sowie ergänzend Hautschutz- und Hautpflegemittel gem. ASR 4.1 bereitzustellen. Gründe 
für die Einrichtung eines Waschraums können z. B. Tätigkeiten mit starker Verschmutzung 
oder starker Geruchsbelästigung sein. 

(14) In Abhängigkeit des Ergebnisses der Gefährdungsbeurteilung ist ein Hautschutzplan zu 
erstellen, der Auskunft über die im jeweiligen Tätigkeitsbereich anzuwendenden Hautschutz-, 
Hautreinigungs- und Hautpflegemaßnahmen gibt. Bei der Auswahl der Reinigungsmittel ist 
darauf zu achten, dass diese möglichst hautschonend reinigen. Lösemittelhaltige Reinigungs-
mittel und reibkörperhaltige Waschpasten und Grobreiniger werden nur dann eingesetzt, wenn 
eine entsprechende Reinigung nicht auf andere, hautschonendere Art und Weise erfolgen 
kann. Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemittel werden hygienisch einwandfrei be-
reitgestellt. Einrichtungen zum hygienischen Händetrocknen, bevorzugt Einmalhandtücher, 
sind vorzusehen. 

(15) Die Häufigkeit der Hautreinigung wird auf das erforderliche Maß begrenzt. 

Weiterführende Informationen zur Hautgefährdung enthält die TRGS 401. 

 

6.5 Allgemeine Schutzmaßnahmen - Lagerung 

(1) Gefahrstoffe sind gemäß der Gefahrstoffverordnung so aufzubewahren oder zu lagern, 
dass sie die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten und die Umwelt nicht gefährden. Es 
sind dabei wirksame Vorkehrungen zu treffen, um Missbrauch oder Fehlgebrauch zu verhin-
dern. So dürfen Gefahrstoffe 

1. nicht in solchen Behältern, durch deren Form oder Bezeichnung der Inhalt mit Lebens-
mitteln verwechselt werden kann, 

2. nur übersichtlich geordnet und 

3. nicht in unmittelbarer Nähe von Arzneimitteln, Lebens- oder Futtermitteln einschließlich 
deren Zusatzstoffen 

aufbewahrt oder gelagert werden. 

(2) Gefahrstoffe sind nur an festgelegten und entsprechend gekennzeichneten Orten z.B. 
Lagerbereiche, Schränke, usw. zu lagern. Lagerbereiche sind mit dem entsprechenden Warn-
zeichen gemäß ASR A1.3 zu kennzeichnen. 

(3) Um die Gefahrstoffbelastung im Lager zu reduzieren, sind bei der Lagerung von Gefahr-
stoffen geeignete Lagertechnik sowie Lagereinrichtungen einzusetzen, z. B. Silos, Bunker, Si-
cherheitsschränke, ortsfeste Tanks, Rückhalteeinrichtungen, Transportbehälter mit Deckel, 
Säcke, Container mit Abdeckung oder Planen für Schüttwaren. 

(4) Die TRGS 509 konkretisiert die Anforderungen hinsichtlich der Lagerung flüssiger und 
fester Gefahrstoffe in ortsfesten Behältern sowie für Füll- und Entleerstellen für ortsbewegliche 
Behälter. 

(5) Schutzmaßnahmen für die Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern 
sind in der TRGS 510 beschrieben. Die Anforderungen sind dabei gestaffelt in Abhängigkeit 
von Art und Menge der gelagerten Gefahrstoffe, siehe dazu Tabelle 1 in TRGS 510. 

(6) Die ortsbeweglichen Behälter müssen so beschaffen, geeignet und verschlossen sein, 
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dass vom Inhalt nichts ungewollt nach außen gelangen kann. Diese Voraussetzungen gelten 
u.a. als erfüllt, wenn die Verpackung oder der Behälter die Anforderungen gemäß Gefahrgut-
recht erfüllt.  

(7) Gefahrstoffe sollen möglichst in Originalbehältern oder in der Originalverpackung gela-
gert werden. Dies beinhaltet auch regelmäßige Kontrolle auf Alterung oder Schäden. 

(8) Gefahrstoffe dürfen nicht an solchen Orten gelagert werden, die zu einer Gefährdung 
der Beschäftigten oder anderer Personen führen können. Dazu gehören insbesondere 

1. Verkehrswege; zu Verkehrswegen zählen u. a. Treppenräume, Flucht- und Rettungs-
wege, Durchgänge, Durchfahrten und enge Höfe, 

2. Pausen-, Bereitschafts-, Sanitär-, Sanitätsräume oder Tagesunterkünfte. 

Gefahrstoffe dürfen in Arbeitsräumen nur gelagert werden, wenn die Lagerung mit dem Schutz 
der Beschäftigten vereinbar ist. Sie hat in besonderen Einrichtungen zu erfolgen, falls dies 
gemäß Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung erforderlich ist.  

(9) Lagereinrichtungen müssen zur Aufnahme der Lagergüter ausreichend statisch belast-
bar und standsicher sein. Es müssen Maßnahmen zur Sicherung gegen Heraus- oder Herab-
fallen sowie ein ausreichend bemessener Anfahrschutz vorhanden sein.  

(10) Gefahrstoffe dürfen nur zusammengelagert werden, wenn dadurch keine Gefährdungs-
erhöhung entsteht, siehe dazu Abschnitt 7 der TRGS 510.  

(11) In unmittelbarer Nähe von Lagerbehältern mit entzündbaren Gefahrstoffen dürfen sich 
keine wirksamen Zündquellen befinden.  

(12) Gefüllte Aerosolpackungen und Druckgaskartuschen dürfen nicht einer Erwärmung von 
mehr als 50 °C durch Sonnenbestrahlung oder andere Wärmequellen ausgesetzt werden. 

(13) Müssen Druckgaskartuschen mit brennbaren Inhaltsstoffen mit angeschlossener Ent-
nahmeeinrichtung gelagert werden, dürfen diese wegen Undichtigkeiten an den Anschlüssen 
nur mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen zur Vermeidung der Bildung explosionsfähiger Atmo-
sphäre gelagert werden. 

(14) Entzündbare Flüssigkeiten (gekennzeichnet mit H224, H225, H226) dürfen außerhalb 
von Lagern in  

1. zerbrechlichen Behältern bis maximal 2,5 l Fassungsvermögen je Behälter,  

2. in nicht zerbrechlichen Behältern bis maximal 10 l Fassungsvermögen je Behälter,  

gelagert werden, sofern die Gefährdungsbeurteilung keine erhöhte Brandgefahr ergibt. Hierbei 
dürfen maximal 20 kg extrem und leicht entzündbare Flüssigkeiten (H224 oder 225), davon 
nicht mehr als 10 kg extrem entzündbare Flüssigkeiten (H224), enthalten sein. Die Lagerung 
entzündbarer Flüssigkeiten in Sicherheitsschränken nach Anlage 3 der TRGS 510 wird emp-
fohlen.  

(15) Behälter mit flüssigen Gefahrstoffen müssen in eine Rückhalteeinrichtung eingestellt 
werden, die mindestens den Rauminhalt des größten Gebindes aufnehmen kann.  

(16) Stoffe oder Gemische, die als 

1. akut toxisch Kategorie 1, 2, oder 3, 

2. spezifisch zielorgantoxisch Kategorie 1, 

3. krebserzeugend Kategorie 1A oder 1B oder 

4. keimzellmutagen Kategorie 1A oder 1B eingestuft 
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sind, sind gemäß der Gefahrstoffverordnung unter Verschluss aufzubewahren oder zu lagern, 
dass nur fachkundige und zuverlässige Personen Zugang haben. Ein entsprechendes Vorge-
hen ist für Stoffe, welche die oben genannten Kriterien nicht erfüllen, aber mit dem P-Satz 405 
„Unter Verschluss aufbewahren“ versehen sind, ebenfalls geboten. Dies gilt nicht für Kraft-
stoffe an Tankstellen oder sonstigen Betankungseinrichtungen sowie für Stoffe und Gemische, 
die als akut toxisch Kategorie 3 eingestuft sind, sofern diese vormals nach der Stoffrichtlinie 
67/548/EWG oder der Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG als gesundheitsschädlich eingestuft 
wurden. 

(17) Eine Aufbewahrung unter Verschluss kann u. a. durch verschlossene Arbeitsräume und 
Lager, z.B. Schlüssel, Codekarten, RFID-Transponder (radio-frequency identification), oder 
verschlossene Schränke oder Container erfolgen. Auch ein Betriebsgelände mit Werkszaun 
und Zugangskontrolle einschließlich Industriepark kann hierzu dienen (siehe hierzu auch 
TRGS 510). 

(18) Gefahrstoffe, die die Kleinmengen gemäß Tabelle 1 der TRGS 510 überschreiten, sind 
in Lagern im Sinne der TRGS 510 zu lagern. Für die Lagerung im Lager gelten über die vor-
genannten allgemeinen Maßnahmen hinaus besondere Maßnahmen insbesondere 

1. in Bezug auf die Lagerorganisation, 

2. die Sicherung des Lagergutes, 

3. Maßnahmen zur Alarmierung, 

4. ggf. zur persönlichen Schutzausrüstung, 

5. zu hygienischen und Erste-Hilfe-Maßnahmen sowie 

6. für Überprüfungen und Kontrollen. 

(19) Darüberhinausgehende Schutzmaßnahmen, wie z. B. bauliche Anforderungen und 
Brandschutzmaßnahmen sind gemäß Tabelle 1 der TRGS 510 für Gefahrstoffe mit bestimm-
ten Eigenschaften erforderlich, wenn die dort genannten Mengenschwellen überschritten wer-
den, siehe dafür die TRGS 510. 

(20) Gemäß der Gefahrstoffverordnung sind Gefahrstoffe, die nicht mehr benötigt werden, 
und Behälter, die geleert worden sind, die aber noch Reste von Gefahrstoffen enthalten kön-
nen, sicher zu handhaben, vom Arbeitsplatz zu entfernen und sachgerecht zu lagern oder 
entsorgen. 

(21) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass Stoffe, die dem Betäubungsmittelgesetz un-
terliegen, unter Verschluss aufbewahrt werden. Der Zugang zu den Betäubungsmitteln ist nur 
der verantwortlichen Person erlaubt. 

(22) Anforderungen für die Lagerung von Ammoniumnitrat sind in Anhang I Nummer 5 der 
GefStoffV und in TRGS 511 beschrieben und Anforderungen für die Lagerung von organi-
schen Peroxiden sind in Anhang III der GefStoffV beschrieben. 

 

7 Zusätzliche Schutzmaßnahmen  

(1) Zusätzliche Schutzmaßnahmen sind erforderlich, wenn das Ergebnis der Gefährdungs-
beurteilung insbesondere nach TRGS 400, TRGS 401 und TRGS 402 ergibt, dass die allge-
meinen Schutzmaßnahmen nach den Abschnitten 6 und 9 nicht ausreichend sind. 

(2) Der Arbeitgeber hat zu prüfen, ob ein Gefahrstoff oder Verfahren durch einen nicht oder 
weniger gefährlichen ersetzt werden kann. Dabei ist neben der technisch-fachlichen Eignung 
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auch das Gesamtgefährdungspotential aus allen Gefährlichkeitsmerkmalen (toxische, physi-
kalisch-chemische und Umwelt-Gefährdung) zu berücksichtigen, da ggf. bei Ersatz des Stoffes 
auch das Arbeitsverfahren angepasst werden muss. Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung 
ist der Verzicht auf eine technisch mögliche Substitution zu begründen und zu dokumentieren. 

(3) Ist die Substitution nicht möglich, müssen für diese Tätigkeiten technische, organisatori-
sche oder persönliche Schutzmaßnahmen getroffen werden, welche die Gefährdung aus-
schließen, bzw. falls dies nicht möglich ist, so weit wie möglich verringern. 

(4) Technische Schutzmaßnahmen sind nach dem Stand der Technik zu gestalten. Hierbei 
sind vorrangig geschlossene Systeme anzuwenden. Falls dies nicht möglich ist, sind geeig-
nete Absaugungen mit möglichst vollständiger Erfassung der Gefahrstoffe vorzusehen. Lüf-
tungs- und Absaugeinrichtungen sowie Abzüge sind bestimmungsgemäß zu verwenden. Die 
BAuA beschreibt diese Maßnahme für verschiedene Tätigkeiten, wie z. B. Wiegen, Ab- und 
Umfüllen, Entleeren, Mischen, Beschichten, sowie Laminieren in verschiedenen Schutzleitfä-
den im Einfachen Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe - EMKG. Für das sichere Umfüllen von 
organischen Lösemitteln sind die Schutzleitfäden mit Videosequenzen hinterlegt. Wirksame 
und nicht ausreichende Schutzmaßnahmen werden im direkten Vergleich dargestellt, z. B. die 
Auswirkung, wenn eine Absaugvorrichtung nicht korrekt positioniert wird. Weiterhin sind ggfs. 
zusätzlich organisatorische Maßnahmen z. B. gesonderte Unterweisungen erforderlich.  

(5) Ein Ausfall dieser lüftungstechnischen Einrichtungen muss von den Beschäftigten leicht 
und unverzüglich bemerkt werden, z. B. durch automatisch wirkende optische und akustische 
Alarmierung. 

(6) Werden Tätigkeiten mit Gefahrstoffen von einem Beschäftigten außerhalb von Ruf- und 
Sichtweite zu anderen Beschäftigten ausgeführt, hat der Arbeitgeber im Rahmen einer Ge-
fährdungsbeurteilung festzustellen, ob ggfs. zusätzliche Schutzmaßnahmen notwendig sind 
um die Erste Hilfe bei Notfällen sicher zu stellen. Mögliche zusätzliche Schutzmaßnahmen 
können z. B. geeignete technische oder organisatorische Meldesysteme wie Personennotsig-
nalanlage, Kontrollanrufe, ggf. kurzzyklische Kontrollgänge, ggfs. Videoüberwachung usw. 
sein. Dies kann auch bedeuten, dass bestimmte Tätigkeiten nicht von einer Person alleine 
ausgeführt werden dürfen (siehe DGUV Regel 112-139, DGUV Information 212-139 und in der 
DGUV Leitlinie „Einsatz von Personen-Notsignal-Anlagen bei gefährlichen Alleinarbeiten“). 

(7) Wird die Arbeitskleidung verunreinigt und dadurch eine Gefährdung für den Beschäftig-
ten oder Dritte hervorgerufen, ist die Arbeitskleidung unverzüglich zu wechseln. Der Arbeitge-
ber hat eine sichere Reinigung bzw. Entsorgung dieser Kleidung ohne Belastung Dritter zu 
gewährleisten. 

(8) Reichen die allgemeinen Schutzmaßnahmen nach Abschnitt 6 nicht aus, ist die Ausbrei-
tung bzw. Verschleppung von Gefahrstoffen in andere Arbeits- oder Betriebsbereiche zu mini-
mieren bzw. zu verhindern. In Abhängigkeit des Ergebnisses der Gefährdungsbeurteilung kön-
nen dies Maßnahmen von der räumlichen Abtrennung bis hin zu Schwarz-Weiß-Bereichen 
sein. 

(9) Besteht trotz Ausschöpfung von Substitutionsmöglichkeiten, technischen und organisa-
torischen Schutzmaßnahmen eine Gefährdung für die Beschäftigten ist vor der Aufnahme der 
Tätigkeiten geeignete persönliche Schutzausrüstungen zur Verfügung zu stellen. 

(10) Es darf nur mit dem EU-Recht konforme persönliche Schutzausrüstung eingesetzt wer-
den (siehe Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstungen). 

(11) Beschäftigte müssen bereitgestellte persönliche Schutzausrüstungen auf Grundlage der 
durchgeführten Unterweisung bestimmungsgemäß benutzen, solange eine Gefährdung be-
steht. Die Dauer wird in der Gefährdungsbeurteilung festgelegt. 
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(12) Das Tragen von belastender persönlicher Schutzausrüstung darf keine ständige Maß-
nahme sein und dadurch technische oder organisatorische Schutzmaßnahmen ersetzen. Das 
STOP-Prinzip der Schutzmaßnahmen muss eingehalten werden. 

(13) Können aufgrund der Arbeitsprozesse und Tätigkeiten nicht dauerhaft sicher Augenge-
fährdungen ausgeschlossen werden, ist Augenschutz gemäß den Festlegungen in der Gefähr-
dungsbeurteilung zu tragen. Reicht eine Gestellbrille mit Seitenschutz aufgrund besonderer 
Gefahren nicht aus, sind entsprechend des Ergebnisses der Gefährdungsbeurteilung Sicher-
heits-Spoggles, Korbbrillen bzw. Gesichtsschutzschirme zu tragen. 

(14) Bei kurzzeitigen Expositionsspitzen und daraus resultierenden Gefährdungen für die Be-
schäftigten ist Atemschutz zu verwenden. 

(15) Es muss durch den Arbeitgeber sichergestellt werden, dass die Tragezeitbegrenzung 
bei Atemschutz und anderer belastender persönlicher Schutzausrüstung eingehalten wird. 

(16) Durchbruchzeiten von Handschuhmaterialien sind zu beachten. Hierbei ist zu berück-
sichtigen, dass die Durchbruchzeiten temperaturabhängig sind und unter Praxisbedingungen 
deutlich unter den nach Norm ermittelten Durchbruchzeiten liegen können (siehe hierzu TRGS 
401). 

(17) Der Arbeitgeber hat die richtige Benutzung der persönlichen Schutzausrüstung zu un-
terweisen und die Benutzung erforderlichenfalls üben zu lassen. 

(18) Die persönlichen Schutzausrüstungen müssen 

1. an einem dafür vorgesehenen Ort sachgerecht und hygienisch einwandfrei sowie frei 
von schädigenden Einflüssen aufbewahrt werden, 

2. je nach Art der Schutzausrüstung vor Gebrauch geprüft und nach Gebrauch ggfs. gerei-
nigt werden und  

3. bei Schäden bzw. nicht mehr ausreichender Schutzwirkung vor erneutem Gebrauch aus-
gebessert oder ausgetauscht werden. 

 

8 Besondere Schutzmaßnahmen  

8.1 Tätigkeiten mit Stoffen und Gemischen mit KMR-Eigenschaften 

(1) Besondere, über die Abschnitte 6, 7 und 9 hinausgehende Schutzmaßnahmen, sind für 
Tätigkeiten mit krebserzeugenden, keimzellmutagenen oder reproduktionstoxischen (KMR) 
Stoffen und Gemischen der Kategorie 1A oder 1B erforderlich. 

(2) In der TRGS 910 wird die Umsetzung des Minimierungsgebotes für krebserzeugende 
Stoffe, für die eine Expositions-Risiko-Beziehung abgeleitet wurde, dargestellt. 

(3) Gemäß Gefahrstoffverordnung hat der Arbeitgeber bei Tätigkeiten mit krebserzeugen-
den Gefahrstoffen der Kategorie 1A oder 1B, für die kein Arbeitsplatzgrenzwert bekannt gege-
ben worden ist, ein geeignetes, risikobezogenes Maßnahmenkonzept anzuwenden, um das 
Minimierungsgebot umzusetzen. 

Beispiele für Maßnahmen zur Minimierung der Exposition gegenüber Stoffen, die bisher nicht 
über die TRGS 910 geregelt sind, können sein: 

1. der Einsatz von integrierten oder hochwirksamen Absaugungen, 
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2. Maßnahmen, die gewährleisten, dass Arbeitsbereiche nur den Beschäftigten zugänglich 
sind, die sie zur Ausübung ihrer Arbeit oder zur Durchführung bestimmter Aufgaben be-
treten müssen, z. B. Meldebücher, Meldekarten, Schlüssel, RFID-Transponder oder 
Magnetkarten für Berechtigte, 

3. als Voraussetzung für Zugang und Tätigkeiten besondere Qualifizierung und Unterwei-
sung des Personals mit Hinweisen, dass die Gesundheitsbeeinträchtigung auch noch 
Jahre bzw. Jahrzehnte nach der Exposition auftreten kann, und entsprechende Schutz-
maßnahmen, 

4. Verkürzung der Expositionsdauer, 

5. Tragen geeigneter persönlicher Schutzausrüstung bei Tätigkeiten, bei denen eine be-
trächtliche Erhöhung der Exposition zu erwarten ist. Weiteres regeln z. B. die TRGS 910 
und stoff- und tätigkeitsspezifische Regelwerke für KMR-Stoffe. 

(4) Wenn Tätigkeiten mit krebserzeugenden, keimzellmutagenen oder reproduktionstoxi-
schen Gefahrstoffen der Kategorie 1A oder 1B ausgeübt werden, hat der Arbeitgeber gemäß 
der Gefahrstoffverordnung die Exposition der Beschäftigten durch Arbeitsplatzmessungen o-
der durch andere geeignete Ermittlungsmethoden zu bestimmen, auch um erhöhte Expositio-
nen infolge eines unvorhersehbaren Ereignisses oder eines Unfalls schnell erkennen zu kön-
nen. 

(5) Der Arbeitgeber hat gemäß der Gefahrstoffverordnung Gefahrenbereiche abzugrenzen, 
in denen Beschäftigte diesen Gefahrstoffen ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein können, und 
Warn- und Sicherheitszeichen anzubringen, einschließlich der Verbotszeichen „Zutritt für Un-
befugte verboten“ und „Rauchen verboten“, siehe hierzu ASR A1.3. 

(6) Abgesaugte Luft darf gemäß Gefahrstoffverordnung nicht in den Arbeitsbereich zurück-
geführt werden. Dies gilt nicht, wenn die Luft unter Anwendung von behördlich oder von den 
Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung anerkannten Verfahren oder Geräte ausreichend 
von solchen Stoffen gereinigt ist. Die Luft muss dann so geführt oder gereinigt werden, dass 
krebserzeugende, keimzellmutagene oder reproduktionstoxische Stoffe nicht in die Atemluft 
anderer Beschäftigter gelangen. Für Stäube sind weitere Hinweise in der TRGS 560 „Luftrück-
führung bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden, erbgutverändernden und fruchtbarkeitsgefähr-
denden Stäuben“ zu finden. 

(7) Bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden oder keimzellmutagenen Gefahrstoffen der Kate-
gorie 1A oder 1B hat der Arbeitgeber gemäß Gefährdungsbeurteilung ggfs. ein aktualisiertes 
Verzeichnis über die Beschäftigten zu führen, z. B. anhand der ZED. Weitere Konkretisierun-
gen enthält die TRGS 410. 

(8) Es ist zu beachten und in der Gefährdungsbeurteilung zu berücksichtigen, dass Asbest 
in Gebäuden, Geräten, Maschinen, Anlagen, Fahrzeugen und sonstigen Erzeugnissen auftre-
ten kann. Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten mit Asbest sind insbesondere in folgenden TRGS 
beschrieben: 

1. TRGS 517 „Tätigkeiten mit potenziell asbesthaltigen mineralischen Rohstoffen und dar-
aus hergestellten Gemischen und Erzeugnissen“, 

2. TRGS 519 „Asbest - Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten“. 

Zudem sind weitere Informationen, wie z. B. Bekanntmachungen des BMAS oder des AGS, 
zu beachten. 

(9) Die Anforderungen nach Mutterschutzgesetz oder Jugendarbeitsschutzgesetz, z. B. Be-
schäftigungsbeschränkungen oder -verbote, sind zu berücksichtigen. 
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8.2  Physikalisch-chemische und sonstige durch Gefahrstoffe bedingte Gefährdun-

gen und Schutzmaßnahmen 

8.2.1 Brandschutzmaßnahmen 

(1) Die Brandgefährdung ist zu beurteilen und auf das unvermeidbare Maß zu reduzieren. 

(2) Es sind Maßnahmen zur Vermeidung der Brandentstehung, der Brand- und Rauchaus-
breitung und des frühzeitigen Erkennens eines Brandes zu ergreifen. 

(3) Für die Durchführung von Feuerarbeiten sind die zu treffenden Schutzmaßnahmen im 
Rahmen eines Erlaubnisverfahrens festzulegen und umzusetzen. Dies beinhaltet auch Maß-
nahmen, die über die eigentliche Durchführung von Feuerarbeiten hinausgehen, z. B. Brand-
sicherheitswachen. 

(4) Erläuterungen zu den zu berücksichtigenden Stoffen und Gemischen, zur Informations-
ermittlung und zur Beurteilung der Brandgefährdung sowie zu den anzuwendenden Schutz-
maßnahmen finden sich in der TRGS 800. 

(5) Die erforderlichen Maßnahmen zum Brandschutz sind in der Gefährdungsbeurteilung 
darzulegen und sind umzusetzen. 

8.2.2  Explosionsschutzmaßnahmen 

(1) Brennbare Gase, Flüssigkeiten und Feststoffe können in Form von Gasen, Dämpfen, 
Nebeln und Stäuben im Gemisch mit Luft oder einem anderen Oxidationsmittel explosionsfä-
hige Gemische bilden. Liegen die Gemische unter atmosphärischen Bedingungen (Umge-
bungstemperatur von -20 °C bis +60 °C und Druck von 0,8 bar bis 1,1 bar) mit Luft als Oxida-
tionsmittel vor, spricht man von explosionsfähiger Atmosphäre. 

(2) Nichtatmosphärische Bedingungen finden sich vor allem im Inneren von Anlagen. Unter 
diesen Bedingungen können die z. B. in Sicherheitsdatenblättern angegebenen sicherheits-
technischen Kenngrößen und Schutzmaßnahmen nur bedingt angewandt werden, da diese 
sich in der Regel auf atmosphärische Bedingungen beziehen. Ggf. müssen die sicherheits-
technischen Kenngrößen unter den real vorliegenden Bedingungen bestimmt werden, um eine 
Beurteilung sowie eine geeignete Auswahl der Schutzmaßnahmen zu erlauben. 

(3) Es sind auch Stoffe, welche nicht als explosionsschutzrelevant eingestuft sind, von de-
nen jedoch trotzdem eine entsprechende Gefahr ausgehen kann, zu berücksichtigen. Bei-
spiele hierfür sind Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 60 °C, Feststoffe die zwar brennen, 
bei denen die Abbrandgeschwindigkeit jedoch für die Einstufung als entzündbarer Feststoff 
nicht ausreicht, oder auch Stoffe ohne Flammpunkt, wie Halogenkohlenwasserstoffe. 

(4) Bei der Gefährdungsbeurteilung ist zu beachten, dass sowohl die aus den Tätigkeiten 
als auch die von den Anlagen resultierenden Gefährdungen berücksichtigt werden.  

(5) Bei der Festlegung von Explosionsschutzmaßnahmen ist folgende Rangfolge zu beach-
ten: 

1.  Vermeiden der Bildung explosionsfähiger Gemische, 

2.  Ausschließen wirksamer Zündquellen und 

3.  Umsetzung konstruktiver Explosionsschutzmaßnahmen. 

(6) Die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung für den Explosionsschutz sind zu dokumen-
tieren, u. a.. anhand des Explosionsschutzdokuments. 

(7) Die Bildung von explosionsfähigen Gemischen kann z. B. vermieden werden durch: 
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1. Ersatz von Stoffen, die im Gemisch mit Luft oder einem anderen Oxidationsmittel ex-
plosionsfähige Gemische bilden können, 

2. Unterschreiten der unteren Explosionsgrenze z. B. durch Mengenbegrenzung des Ge-
fahrstoffs oder Absenkung der Konzentration, 

3. Absaugung von brennbaren Stoffen an der Entstehungsstelle oder  

4. Inertisierung. 

Siehe hierzu insbesondere TRGS 722 „Vermeidung oder Einschränkung gefährlicher explosi-
onsfähiger Atmosphäre“. 

(8) Wirksame Zündquellen oder Bedingungen, die Explosionen auslösen, sind zu vermei-
den. Zu vermeiden sind z. B.: 

1. Flammen z. B. offenes Feuer, Zigaretten, Glutnester, Schweißfunken, Brenner, 

2. Heiße Oberflächen z. B. Motoren, Heizungen, Heizstrahler, Fön, 

3. Elektrische Energie z. B. Licht, Lichtschalter, Klingel, elektrische Geräte, 

4. Lichtbögen z. B. Schweißen, 

5. mechanische Reib-, Schlag- und Abtrennvorgänge z. B. durch funkenreißendes Werk-
zeug, 

6. Elektrostatische Aufladung z. B. Schuhe, Kleidung, 

7. Strahlung: ionisierende, Ultraschall, elektromagnetische z. B. Handy, Funkgerät, 

8. Chemische Reaktionen. 

Siehe hierzu insbesondere TRGS 723 „Gefährliche explosionsfähige Gemische - Vermeidung 
der Entzündung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre“. 

(9) Beispielhafte Maßnahmen zur Zündquellenvermeidung sind: 

1. In explosionsgefährdeten Bereichen dürfen nur geeignete Arbeitsmittel, Geräte und 
Kleidung verwendet werden, 

2. Zur Vermeidung gefährlicher Aufladungen in explosionsgefährdeten Bereichen sind die 
Vorgaben der TRGS 727 „Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Auf-
ladungen“ zu beachten, 

3. Behälter und Rohrleitungen mit entzündbarem Inhalt und auch vermeintlich leere Fäs-
ser und Gebinde sind nicht mit Werkzeugen zu bearbeiten, bei deren Verwendung 
wirksame Zündquellen auftreten können. 

(10) Kann eine Explosion nicht sicher verhindert werden, sind konstruktive Maßnahmen er-
forderlich. Hierzu zählen beispielsweise die explosionsfeste bzw. explosionsdruckstoßfeste 
Bauweise oder die Druckentlastung sowie die zusätzlich zu installierende explosionstechni-
sche Entkopplung. Siehe hierzu insbesondere TRGS 724. 

(11) Werden im Rahmen des Explosionsschutzkonzeptes MSR-Maßnahmen (Mess-, Steuer- 
und Regelungstechnik) eingesetzt, sind die Anforderungen der TRGS 725 zu beachten. 

(12) Weiterführende Informationen zum Schutz vor Gefährdungen durch explosionsfähige 
Gemische enthalten Anhang I Nummer 1 GefStoffV sowie die TRGS 720 ff. 
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8.2.3  Weitere Stoffe und Gemische, die Brände und Explosionen verursachen können 

1) Besondere Vorsicht ist bei energiereichen Stoffen und Gemischen geboten. Hierzu zäh-
len explosive Stoffe und Gemische, selbstzersetzliche Stoffe und Gemische und organische 
Peroxide sowie einige oxidierende Stoffe und Gemische wie z. B. Perchlorate und Chlorate. 
Dabei müssen die Stoffe nicht notwendigerweise mit GHS01 „Explodierende Bombe“ gekenn-
zeichnet sein. 

(2) Erforderlichenfalls sind die sprengstoffrechtlichen Regelungen gemäß SprengG, 1. 
SprengV und 2. SprengV zu beachten. 

(3) Hinweise zu den relevanten Schutzmaßnahmen finden sich unter anderem in: 

1. DGUV Vorschrift 13 „Organische Peroxide", 

2. TRGS 511 „Ammoniumnitrat", 

3. GefStoffV Anhang III Nummer 2. 

(4) Bei Tätigkeiten mit pyrophoren Stoffen und Gemischen ist darauf zu achten, dass diese 
nicht mit Luftsauerstoff in Kontakt kommen. Dies kann z. B. beim Öffnen von Behältern eintre-
ten. Wird eine Inertisierung als Schutzmaßnahme verwendet ist sicher zu stellen, dass diese 
jederzeit wirksam ist. 

(5) Tätigkeiten mit Stoffen und Gemischen, die mit Wasser oder bereits mit Luftfeuchtigkeit 
entzündbare Gase bilden, sind unter Feuchtigkeitsausschluß zu handhaben. Dies kann z. B. 
in geschlossenen Apparaturen unter Inertgas erfolgen. Auch im Rahmen der Brandbekämp-
fung ist dies zu berücksichtigen. Geeignet sind z. B. die Verwendung von Trockenlöschpulver 
oder trockenem Sand. Wasser darf auf keinen Fall zur Brandbekämpfung verwendet werden.
  

8.2.4 Sonstige durch Gefahrstoffe bedingte Gefährdungen und Schutzmaßnahmen 

(1) Bei der Ausübung von Tätigkeiten mit tiefkalten oder heißen Gefahrstoffen sind Schutz-
maßnahmen entsprechend der durchgeführten Gefährdungsbeurteilung umzusetzen z. B. Tra-
gen spezieller persönlicher Schutzausrüstung wie Hitze- oder Kälteschutzkleidung. 

(2) Bestehen Gefährdungen durch erstickende Gase, z. B. Inertisierung durch Stickstoff o-
der Kohlendioxid, automatische Feuerlöscheinrichtungen, Methan und Grubengase in Kanä-
len und Schächten oder Schutzgasschweißen in Gruben und engen Räumen, sind Schutz-
maßnahmen zu treffen. Schutzmaßnahmen hierzu sind beispielsweise Messtechnische Über-
wachung, Warnsysteme, Aufsicht, Sicherungsposten oder Pressluftatmer. 

(3) Für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen mit narkotisierender Wirkung, z. B. beim großflächigen 
Desinfizieren im Krankenhausbereich, ist für eine ausreichende Lüftung zu sorgen. 

 

8.2.5  Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit Biozidprodukten und bioziden Wirkstoffen 

Für Tätigkeiten mit Biozidprodukten und bioziden Wirkstoffen sind Schutzmaßnahmen gemäß 
der Vorgaben der Zulassung, GefStoffV sowie die Konkretisierungen der technischen Rege-
lungen für Biozidprodukte und biozide Wirkstoffe zu beachten. 
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9 Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit Exposition gegenüber Staub  

(Anhang I Nummer 2 GefStoffV) 

9.1 Grundlegende Schutzmaßnahmen 

9.1.1 Allgemeine Hinweise 

(1) Abschnitt 9 dieser TRGS beschreibt zusätzliche Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten mit 
Exposition gegenüber A- und E-Staub um die Arbeitsplatzgrenzwerte für A- und E-Staub ein-
zuhalten. Für Stäube außerhalb des Anwendungsbereichs des AGW für A- und E-Staub finden 
sich in den TRGS 517, TRGS 519, TRGS 521, TRGS 528, TRGS 553, TRGS 558, TRGS 559 
und TRGS 561 stoffspezifische und weitergehende Ergänzungen. 

(2) Für brennbare Stäube sind die Brand- und Explosionsgefährdungen zu berücksichtigen. 
Siehe hierzu Abschnitt 8.2.1 dieser TRGS. 

(3) Vor der Aufnahme von Tätigkeiten hat der Arbeitgeber gemäß TRGS 600 in Verbindung 
mit § 7 Absatz 3 GefStoffV zu prüfen, ob durch Änderung des Arbeitsverfahrens oder der Art 
der Einsatzstoffe das Auftreten von Staub verhindert werden kann. 

(4) Ist keine Substitution möglich, so hat der Arbeitgeber vor der Aufnahme von Tätigkeiten 
Maßnahmen festzulegen, mit denen das Auftreten von Staub so weit wie möglich vermindert 
werden kann. 

9.1.2 Staubarme Materialien und Verfahren 

(1) Der Arbeitgeber hat Materialien, Arbeitsverfahren, Maschinen und Geräte so auszuwäh-
len, dass möglichst wenig Staub freigesetzt wird. 

(2) Die Staubentwicklung lässt sich beispielsweise dadurch vermindern, dass Materialien in 
emissionsarmen Verwendungsformen eingesetzt werden. Staubarme Materialien sind z. B. 
befeuchtete Rohstoffe, Granulate, Pasten oder bereits fertig gemischte Materialien wie Mörtel 
oder Spachtelmasse. 

(3) Staub emittierende Anlagen, Maschinen und Geräte müssen mit einer wirksamen Ab-
saugung versehen sein, soweit dies technisch möglich ist oder die Staubfreisetzung nicht 
durch andere Maßnahmen verhindert wird. 

(4) Es ist zu prüfen, ob zur Staubniederschlagung Nassverfahren eingesetzt werden kön-
nen. 

(5) Bei Tätigkeiten mit Staubexposition ist eine Ausbreitung des Staubes auf unbelastete 
Arbeitsbereiche nach dem Stand der Technik zu verhindern. Ist dies nicht möglich, ist zumin-
dest die branchenübliche Betriebs- und Verfahrensweise umzusetzen. 

(6)  Das Reinigen des Arbeitsbereiches durch trockenes Kehren oder Abblasen von Stau-
bablagerungen mit Druckluft ist grundsätzlich nicht zulässig. 

 

9.1.3 Technische Schutzmaßnahmen 

(1) Lässt sich die Entstehung von Stäuben nicht vermeiden, sind vorrangig technische 
Schutzmaßnahmen anzuwenden. Nachfolgend sind technische Schutzmaßnahmen geordnet 
nach abnehmender Wirksamkeit aufgeführt: 

1. Gekapselte Maschinen und Anlagen mit integriertem Staubhandling z. B. geschlossene 
statt offene Transportsysteme, 

2. Maschinen mit Absaugung an der Emissionsquelle, 
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3. Absaugung des Arbeitsplatzes möglichst nahe an der Emissionsquelle, 

4. Raumlufttechnik mit Anordnung der Absaugelemente möglichst nahe an der Gefahren-
quelle, um in diesen Bereichen möglichst hohe lokale Luftwechselraten zu erhalten und 

5. Raumlüftung mit gleichmäßiger Durchlüftung des Raumes. 

(2) Bei Tätigkeiten mit Freisetzung von Stäuben ist eine freie Lüftung oder die Verwendung 
stationärer Luftreiniger als alleinige Schutzmaßnahme i.d.R. nicht ausreichend. 

(3)  Bei mobilen, mit Kabinen ausgestatteten Arbeitsmaschinen sollen diese Kabinen ge-
schlossen, klimatisiert und mit Zuluftfilterung vorgesehen werden (siehe dazu DGUV Informa-
tion 201-004). 

(4)  Ist die Wirksamkeit einer technischen Schutzmaßnahme nicht ausreichend, ist eine 
Kombination von Maßnahmen zu ergreifen. Dabei ist der Umsetzung mehrerer technischer 
oder organisatorischer Schutzmaßnahmen Vorrang vor persönlichen Schutzmaßnahmen zu 
geben. 

(5)  Werden handgeführte Maschinen z. B. Trennschleifer, Schlitz- oder Putzfräsen oder 
Schleifgeräte verwendet, so sind diese mit Entstaubern mindestens der Staubklasse M aus-
zustatten, soweit dies technisch möglich ist. Eine Auswahl geeigneter Maschinen mit Stauber-
fassungselementen und Entstaubern ist bei der BG Bau unter „Staubarme Bearbeitungssys-
teme“ im Internet verfügbar.  

(6)  Bei der Planung von technischen Schutzmaßnahmen ist zu beachten, dass die Wirk-
samkeit dieser Maßnahmen von der Anordnung der Arbeitsplätze und den dort durchgeführten 
Tätigkeiten abhängt. Die Besonderheiten der Emissionsquelle z. B. thermische Strömungen 
oder Tätigkeiten mit impulsbehafteten Emissionen wie Schleifen, sind zu berücksichtigen.  

(7)  Bei der Kombination und Anordnung von verschiedenen lufttechnischen Maßnahmen 
sind mögliche Wechselwirkungen durch Luftströmungen und Verschleppungen zu beachten. 
Lüftungskurzschlüsse sind zu vermeiden. Zugluft auf Grund von geöffneten Türen, Fenstern 
oder Durchgängen, die die Absaugleistung beeinträchtigt, ist zu vermeiden  

(8)  Ist eine vollständige Erfassung an der Emissionsquelle nicht möglich, so können an orts-
veränderlichen Arbeitsplätzen Geräte z. B. mobile Luftreiniger und Erfassungseinrichtungen 
mit einem Absaugarm zur Absaugung in unmittelbarer Nähe der Emissionsquelle verwendet 
werden. An stationären Arbeitsplätzen sind bevorzugt lüftungstechnische Maßnahmen z. B. 
technische Be-/Entlüftung anzuwenden.  

(9)  Schutzmaßnahmen nach Absatz 1 oder eine Arbeitsplatzlüftung, mit der Stäube gerich-
tet vom Bediener weggeführt werden können und eine Verschleppung in andere Arbeitsberei-
che vermieden wird, sind vorrangig anzuwenden.  

(10)  Der Arbeitsraum muss mit ausreichend Zuluft versorgt werden, um die abgesaugte Luft 
zu ersetzen. Es ist für ausreichend dimensionierte Zuluftöffnungen zu sorgen. Die Zuluft muss 
den betroffenen Raumbereich durchströmen.  

(11)  Nicht gereinigte, abgesaugte Luft wird so abgeführt, dass sie nicht in Arbeitsbereiche 
zurückgelangen kann. Die Anforderungen des Immissionsschutzes bleiben unberührt.  

(12)  Abgesaugte Luft, die Staub enthält, darf in den Arbeitsbereich nur zurückgeführt wer-
den, wenn sie wirksam gereinigt wurde. Sofern keine stoffspezifischen Abscheidegrade fest-
gelegt oder genannt sind, sollten für Stäube ohne spezifische Toxizität in den Abscheideanla-
gen mindestens Filter der Staubklasse M nach EN 60335-2-69, Anhang AA oder gleichwertig 
verwendet werden, siehe auch DGUV Grundsatz 309-012.  
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(13)  Einrichtungen zum Abscheiden, Erfassen und Niederschlagen von Stäuben müssen 
dem Stand der Technik entsprechen. Der für eine wirksame Erfassung erforderliche Absaug-
volumenstrom ist zu ermitteln und ist Grundlage für die Einrichtung der Anzeige bzw. Warnein-
richtung und für die jährliche Wirksamkeitsüberprüfung. Bereits vor der ersten Inbetriebnahme 
ist die ausreichende Wirksamkeit im Hinblick auf ordnungsgemäße Installation, Funktion und 
Aufstellung durch eine befähigte Person nach Betriebssicherheitsverordnung zu überprüfen. 
Bei Beschaffung staubtechnisch geprüfter Maschinen und Geräte (DGUV Test-Zeichen mit 
dem Zusatz „staubtechnisch geprüft“) kann der Arbeitgeber davon ausgehen, dass die Emis-
sionsrate dem Stand der Technik entspricht. Die Einrichtungen sind mindestens jährlich auf 
ihre Funktionsfähigkeit zu prüfen, zu warten und in Stand zu setzen. Die niedergelegten Er-
gebnisse der Prüfungen sind mindestens bis zur nächsten Prüfung aufzubewahren.  

(14)  Arbeitsräume für stationäre Tätigkeiten, in denen Staub auftreten kann, sind möglichst 
so zu gestalten und zu unterhalten, dass Wände und Decken zur Vermeidung von Stauban-
haftung glatt sind, Ablagerungsflächen z. B. durch Abschrägungen oder Verkleidungen ver-
mieden werden und Fußböden und Oberflächen leicht zu reinigen sind. Staubablagerungen 
sind zu vermeiden. 

9.1.4 Organisatorische Schutzmaßnahmen 

(1)  Arbeitsplätze sind regelmäßig zu reinigen. Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung sind 
konkrete Reinigungsintervalle festzulegen. Dabei ist insbesondere zu prüfen, welche Arbeits-
räume, Verkehrswege, Betriebsanlagen, Maschinen und Geräte mit zu betrachten sind.  

(2)  Arbeitsräume unterschiedlich hoher Staubbelastung sind durch bauliche oder lüftungs-
technische Maßnahmen von anderen Arbeitsbereichen nach Möglichkeit zu trennen.  

(3)  Der Arbeitgeber stellt sicher, dass Arbeitsräume mit hoher Staubbelastung nur für Be-
schäftigte zugänglich sind, die dort Tätigkeiten auszuführen haben.  

(4)  Für staubintensive Tätigkeiten sind geeignete organisatorische Maßnahmen zu ergrei-
fen, um die Dauer der Exposition so weit wie möglich zu verkürzen.  

(5)  Der Arbeitgeber hat darauf zu achten, dass Arbeitsmittel (Geräte, Maschinen, Anlagen) 
im Hinblick auf die Staubvermeidung in einem ordnungsgemäßen und funktionsfähigen Be-
triebszustand gehalten und verwendet werden.  

(6)  Bei Verwendung von Maschinen mit geschlossenen Fahrerkabinen, die mit einem Filter 
zur Reinigung der Außenluft ausgestattet sind (dies ist in der Regel bei klimatisierten Kabinen 
der Fall), sind die Türen und Fenster während des Betriebes geschlossen zu halten.  

(7)  Der Arbeitgeber hat für Tätigkeiten mit staubenden Materialien unter Berücksichtigung 
der Gefährdungsbeurteilung eine arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Betriebsanweisung zu 
erstellen.  

(8)  Besteht eine Gefährdung durch verunreinigte Arbeitskleidung, hat der Arbeitgeber eine 
getrennte Aufbewahrungsmöglichkeit für Arbeits- und Straßenkleidung vorzusehen. Der Ar-
beitgeber hat verschmutzte Arbeitskleidung regelmäßig reinigen zu lassen. Alternativ kann 
Einwegschutzkleidung verwendet werden.  

(9)  Das Abblasen der Kleidung ist nur in geeigneten Einrichtungen wie z. B. speziellen Luft-
duschkabinen zulässig. Dabei ist im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung zu prüfen, ob ge-
eigneter Atemschutz zur Verfügung gestellt und getragen werden muss. Alternativ ist das Ab-
saugen verstaubter Kleidung mit geeigneten Absaugeinrichtungen zulässig.  

(10)  Für die Beschäftigten sind vom Arbeitgeber Waschräume zur Verfügung zu stellen. Bei 
nicht stationären Arbeitsplätzen z. B. Tätigkeiten auf Baustellen oder in der Landwirtschaft sind 
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Waschgelegenheiten ausreichend. 

(11)  Der Arbeitgeber hat die staubexponierten Beschäftigten anhand der Betriebsanweisung 
über auftretende Gefährdungen sowie über die Schutzmaßnahmen mündlich zu unterweisen.  

(12)  Die Unterweisung ist vor Aufnahme der Beschäftigung und danach mindestens jährlich 
arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogen durchzuführen. Inhalt und Zeitpunkt der Unterweisung sind 
vom Arbeitgeber zu dokumentieren und von den Unterwiesenen durch Unterschrift zu bestäti-
gen. 

 

9.1.5 Persönliche Schutzmaßnahmen 

(1) Der Arbeitgeber hat die gemäß dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung und nach 
Maßgabe der GefStoffV notwendige persönliche Schutzausrüstung z. B. Atemschutzgeräte, 
Schutzbrillen, Schutzhandschuhe, Schutzkleidung zur Verfügung zu stellen und deren Pflege 
und Wartung sicher zu stellen. Dabei ist die PSA-Benutzungsverordnung zu beachten. Die 
Trageverpflichtung ist in der Betriebsanweisung zu regeln. 

(2)  Der Arbeitgeber hat dafür Sorge zu tragen, dass die Beschäftigten die persönliche 
Schutzausrüstung nach den Vorgaben der Betriebsanweisung und der Unterweisung tragen.  

(3)  Geeignete Atemschutzgeräte sind z. B. partikelfiltrierende Halbmasken mindestens der 
Klasse FFP2, Halbmasken mit mindestens einem Filter der Klasse P2, Helme oder Hauben 
mit Gebläseunterstützung und Partikelfilter mindestens der Klasse TH2P.  

(4)  Das Tragen von belastender persönlicher Schutzausrüstung darf keine Dauermaß-
nahme sein. Die AMR 14.2 ist zu beachten. Siehe auch DGUV Regel 112-190 Benutzung von 
Atemschutzgeräten. 

 

9.2 Tätigkeitsbezogene Schutzmaßnahmen 

9.2.1 Lagern 

(1) Staubende Materialien z. B. Schüttgüter sind nach Möglichkeit in geschlossenen Syste-
men zu lagern, z. B. in geschlossenen Silos, in Säcken, Big-Bags oder abgedeckten Contai-
nern und vor Beschädigungen zu schützen z. B. durch Rammschutz für Sackware. 

(2) Bei offen gelagerten staubenden Materialien sind zur Vermeidung von Staubemissionen 

z. B. folgende Maßnahmen geeignet: 

1. Feuchthalten der gelagerten Materialien, 

2. Abdecken mit Planen, 

3. windgeschützte Lagerung z. B. durch Trennwände, Erdwälle, Windschutzbepflanzung, 
Windschutzzäune, abgesenkte Lagerflächen. 

 

9.2.2 Transportieren und Fördern (LKW, Kipper, Mulden, Stetigförderer) 

9.2.2.1 Fahrstraßen 

(1) Auf unbefestigten Fahrstraßen, die nicht gereinigt werden können, sind Staubaufwirbe-
lungen zu vermeiden. Dies kann zum Beispiel durch Befeuchtung mit Wasser ggf. unter An-
wendung von Staubbindemitteln wie CMA (Calcium- Magnesium-Acetat) oder Magnesium-
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chlorid geschehen. Diese Maßnahmen sind bei der Planung der Gesamtmaßnahme angemes-
sen zu berücksichtigen. Auf eine Befeuchtung kann verzichtet werden, wenn sich keine Per-
sonen in staubgefährdeten Bereichen von Fahrstraßen aufhalten und wenn das Fahrpersonal 
durch wirksame Zuluftfilterung geschützt ist. 

9.2.2.2 Stetigförderer (Gurtförderer, Kettenförderer, Becherwerke, Schneckenförderer u.a.) 

(1) Stetigförderer zum Transport von staubendem Material sind soweit wie möglich einzu-
hausen und – insbesondere im Bereich von Beschickung und Auswurf sowie an den Material-
übergabestellen an den Schnittpunkten der einzelnen Anlagenkomponenten – mit einem Ent-
staubungssystem auszurüsten. Dabei ist zu beachten, dass ein leichter Zugang für Reini-
gungs- und Wartungsarbeiten gewährleistet ist z. B. durch eine abschnittsweise Einhausung.  

(2) Ist eine vollständige Einhausung nicht möglich, sind Beschickungs-, Auswurf- und Mate-
rialübergabestellen sowie Förderabschnitte mit starker Staubentwicklung mit einer Staubab-
saugung oder Wasserberieselung auszurüsten. Reinigungssysteme (Abstreifer) für Förder-
gurte sind zu kapseln bzw. in eine vorhandene Einhausung zu integrieren.  

(3) Die freie Fallhöhe an Abwurf- und Übergabestellen von Stetigförderern ist so gering wie 
möglich zu halten. 

9.2.2.3 Pneumatische Fördersysteme 

(1) Das Rohrleitungssystem pneumatischer Fördersysteme sollte möglichst einfach ausge-
legt sein (kurze Wege, möglichst wenig Einbauten). Mögliche Verstopfungen bei horizontal 
verlaufenden Leitungen sind durch ein leichtes Gefälle zu vermeiden.  

(2) An den Umlenkungsstellen der Förderströme ist Materialverschleiß möglichst zu vermei-
den, z. B. durch verschleißfeste Bögen bzw. verschleißmindernde Verfahren. Die Reinigungs-
filter für die abfließende Förderluft (Druckentlastung) sind regelmäßig zu warten bzw. zu reini-
gen.  

9.2.3 Handhaben von Schüttgut und pulverförmigen Materialien (Ein-, Ab und Umfüllen, Ma-
terialaufgabe, Sieben, Mischen, Trocknen, Absacken), Entleeren mit Entsorgen leerer Ge-
binde) 

9.2.3.1 Allgemeines zum Ein-, Ab-, Umfüllen und Mischen 

(1) Die Staubentwicklung bei diesen Vorgängen ist soweit wie möglich zu minimieren. Dies 
wird z. B. dadurch erreicht, dass 

1.  eine offene Handhabung von Schüttgut und pulverförmigem Material vermieden wird z. 
B. durch Verwendung von Einwegkartons bei Spachtelmassen, 

2.  staubendes Material nach Möglichkeit befeuchtet wird, 

3.  freiwerdende Stäube mit geeigneten Erfassungselementen so nah wie möglich an der 
Entstehungsstelle abgesaugt werden, 

4.  Abwurfhöhen minimiert werden oder der Weg des Abwurfmaterials mit einer Umhüllung 
versehen ist. 

(2) Bei stationären Umschlagstellen und bei Beschickung mittels Lkw, Kipper, Radlader o.ä. 
im stationären Betrieb sind staubmindernde Maßnahmen zu ergreifen, z. B. durch eine Was-
serbedüsung oder eine möglichst vollständige Einhausung des Aufgabebereichs,z.B. durch 
Lamellenvorhänge. 



TRGS 500 – Seite 31 von 64 (Fassung 13.12.2019) 

 

- Ausschuss für Gefahrstoffe - AGS-Geschäftsführung - BAuA - www.baua.de/ags  

9.2.3.2 Sackaufgabe 

(1) Zur staubfreien Aufgabe von Sackware in Silos, Behälter oder Förderanlagen sind be-
vorzugt abgesaugte Sackentleerstationen zu verwenden. Dabei sind Art und Größe der Säcke 
und die Sackentleerstation aufeinander abzustimmen.  

(2) Entleerte Säcke sind bedeutende Staubquellen. Sie sollten daher wenn möglich im Be-
reich einer Staubabsaugung oder in einem speziellen Leersackverdichter entsorgt werden.  

(3) Analoge Maßnahmen sind bei der Entleerung von Big Bags zu treffen. 

9.2.3.3 Absacken 

(1) Die Absackvorrichtung ist möglichst einzuhausen und die beim Füllvorgang aus den Sä-
cken entweichende Luft ist vollständig zu erfassen und abzusaugen. Vor der Entnahme der 
befüllten Säcke sind diese staubdicht zu verschließen.  

(2) Bei der Auswahl des Sackmaterials ist auf Staubdichtheit zu achten. Säcke sollten so 
gestaltet sein, dass bei der Entleerung keine Restmengen im Sack verbleiben, die bei der 
Entsorgung zu Staubentwicklung führen können.  

(3) Analoge Maßnahmen sind bei der Entleerung von Big Bags zu treffen. 

9.2.4 Be- und Verarbeiten von festen Materialien (Schneiden, Trennen, Schleifen, Fräsen, 
Mahlen, Brechen, Arbeiten mit handgeführten Maschinen) 

9.2.4.1 Zerkleinern 

(1) Zerkleinerungsaggregate (Backenbrecher, Prallbrecher, Kreiselbrecher, Mühlen usw.) 
sind staubarm zu gestalten. Dies kann z. B. durch eine Kapselung, insbesondere im Bereich 
von Beschickung und Austrag, durch eine Absaugung oder eine Wasserbedüsung erreicht 
werden. 

(2) Bei Tätigkeiten mit staubentwickelnden Gefahrstoffen ist zusätzlich sicherzustellen, dass 
Schneidwerkzeuge z. B. Messerwellen stets funktionsgerecht gewartet und geschärft sind. 

9.2.4.2 Spanende Bearbeitung (Schneiden, Trennen, Schleifen, Fräsen) 

(1) Bei der Auswahl der Bearbeitungsverfahren sind staubarme Techniken zu bevorzugen, 
z. B. durch Auswahl langsam laufender Maschinen. Alternativ sind Nass- anstelle von Tro-
ckenbearbeitungsverfahren einzusetzen. 

(2) Freiwerdende Stäube sind an der Entstehungsstelle abzusaugen, die verwendeten An-
lagen sind, wenn möglich, einzuhausen. 

9.2.5 Reinigungsarbeiten 

(1) Reinigungsarbeiten sind so durchzuführen, dass die Freisetzung und Aufwirbelung von 
Staub so gering wie möglich ist, z. B. mit Feucht- oder Nassverfahren nach dem Stand der 
Technik oder saugend unter Verwendung geeigneter Staubsauger oder Entstauber. 

(2) Geeignete Maßnahmen zum staubarmen Reinigen sind: 

1. Verwendung fest installierter Staubsauganlagen, Staub beseitigender Maschinen oder 
Geräte, 

2. feuchtes Wischen oder Nassreinigen, 

3. Kehren mit ausreichender Vermischung des Kehrgutes mit Bindemittel (wie Wasser, Cal-
cium-Magnesium-Acetat oder Magnesiumchlorid) oder  

4. Kehren befestigter Verkehrswege mit Kehrsaugmaschinen und Filterung der Prozessluft. 
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(3)  Geeignet sind für den industriellen Bereich auch Staub beseitigende Maschinen oder 
Geräte, wie z. B. Industriestaubsauger (mindestens Staubklasse M) und Kehrsaugmaschinen 
mit wirksamer Staubfilterung. 

(4) Für die Unterhaltsreinigung sollten Staubsauger mit Filtern der Staubklasse M verwendet 
werden.  

(5) Das Reinigen des Arbeitsbereiches durch trockenes Kehren oder Abblasen von Stau-
bablagerungen mit Druckluft ist grundsätzlich nicht zulässig. Das Reinigen von Werkstücken 
durch Abblasen mit Druckluft ist nur unter Verwendung besonderer Schutzmaßnahmen, z. B. 
der Verwendung von kombinierten Blas-/Saugeinrichtungen zulässig.  

(6) Filteranlagen oder mobile Stauberfassungen sind möglichst außerhalb des Hauptar-
beitsbereiches unter Berücksichtigung von Zuluft und Windeinflüssen zu reinigen. Der Staub-
sack ist vor dem Herausnehmen aus dem Behälter möglichst zu verschließen.  

9.2.6 Großflächige Staubemissionen im Freien (z. B. Landwirtschaft, Gartenbau) 

(1) Die großflächige Ausbreitung von Stäuben ist nach Möglichkeit zu vermeiden. 

(2) Falls dies nicht möglich ist, sollen Fahrzeuge eingesetzt werden, die über klimatisierte 
Kabinen mit gefilterter Zuluft verfügen. 

Über die in den Abschnitten 9.1 bis 9.2.6 beschriebenen Schutzmaßnahmen sind die in wei-
terführenden TRGS genannten Schutzmaßnahmen umzusetzen z. B. nach TRGS 517, 519, 
521, 528, 553, 558, 559, 561. 

 

10 Maßnahmen bei Betriebsstörungen, Unfällen und Notfällen 

(1) Auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung müssen ausreichend Flucht- und Ret-
tungswege gemäß der ArbStättV vorhanden sein, die auch als solche gekennzeichnet sind 
und ins Freie, in andere Brandabschnitte oder andere gesicherte Bereiche führen. Auf ASR 
2.3 wird verwiesen. 

(2) Es müssen ausreichend geeignete Feuerlöscher vorhanden sein, die jederzeit zugäng-
lich sind und in deren Benutzung die Beschäftigten eingewiesen sind. Weiterführende Infor-
mationen liefert die ASR A2.2. 

(3) Der Arbeitgeber hat Alarmpläne, die das Verhalten im Brandfall und bei Unfällen be-
schreiben, zu erarbeiten und auszuhängen. 

(4) Der Arbeitgeber hat Maßnahmen festzulegen, die im Ereignisfall dafür Sorge tragen, 
dass die Beschäftigten über das Ereignis, die Gefahren und Verhaltensweisen schnell infor-
miert werden. Hierfür sind ggfs. entsprechende Warn- und Kommunikationssysteme, z. B. Si-
renen oder Lautsprecherdurchsagen, vorzuhalten. 

(5) Beschäftigte sowie Betriebsfremde wie z. B. Hilfskräfte, Leiharbeitnehmer oder Beschäf-
tigte von Fremdfirmen sind vor der Aufnahme ihrer Tätigkeit über die Gefahren, die zu treffen-
den Schutzmaßnahmen sowie das Verhalten bei Betriebsstörungen, Unfällen oder Notfällen 
zu informieren.  

(6) Es sind regelmäßig Sicherheitsübungen durchzuführen. 

(7) Beschäftigte, die nicht in die Beseitigung von Betriebsstörungen, Unfallfolgen oder Not-
fällen involviert sind, dürfen sich nicht im Gefahrenbereich aufhalten, sondern haben diesen 
umgehend zu verlassen. 
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(8) Der Arbeitgeber hat die Maßnahmen der Ersten Hilfe festzulegen. Es müssen ausrei-
chend Ersthelfer, Erste-Hilfe-Material und ggfs. Erste-Hilfe-Einrichtungen vorhanden sein. 
Weitere Konkretisierungen enthält das Regelwerk der Unfallversicherungsträger z. B. DGUV 
Vorschrift 1. 

(9) Der Arbeitgeber trägt Sorge, dass im Falle eines Unfallereignisses die nachgeschaltete 
Rettungskette festgelegt ist. 

(10) Die Alarmierung oder das Herbeirufen von Hilfe muss in jedem Fall gewährleistet sein. 
Das dabei einzusetzende Alarmierungsprinzip ist vorrangig von den inhärenten Eigenschaften 
des freiwerdenden Gefahrstoffes und der damit verbundenen Fähigkeit zur Flucht des Be-
schäftigten abhängig. Neben der Aufsicht durch eine zweite Person kann dieses Alarmierungs-
prinzip u. a. umgesetzt werden durch: 

1. einen regelmäßigen Telefonanruf, z. B. bei der Möglichkeit einer geringfügigen, die 
Handlungsfähigkeit nicht beeinträchtigenden Verletzung des allein tätigen Beschäftigten 
und 

2. eine personenbezogene Dauerüberwachung, z. B. bei der Möglichkeit einer innerhalb 
kurzer Zeit auftretenden Fluchtunfähigkeit des Beschäftigten in Folge austretender, er-
stickend wirkender Gase.  

(11) Werden Tätigkeiten mit Gefahrstoffen von einem Beschäftigten außerhalb von Ruf- und 
Sichtweite zu anderen Beschäftigten ausgeführt, hat der Arbeitgeber im Rahmen einer Ge-
fährdungsbeurteilung festzustellen, ob zusätzliche Schutzmaßnahmen notwendig sind um die 
Erste Hilfe bei Notfällen sicher zu stellen. Weitere Informationen zum Thema Alleinarbeit fin-
den sich in der DGUV Regel 112-139, DGUV Information 212-139 und in der DGUV Leitlinie 
„Einsatz von Personen-Notsignal-Anlagen bei gefährlichen Alleinarbeiten“. 

(12) Für spezielle Tätigkeiten wie z. B. dem Befahren von Behältern und engen Räumen ist 
geeignetes Rettungsgerät und unterwiesenes Personal wie beispielsweise ein Sicherungspos-
ten, vorzusehen. 

(13) Bereiche mit besonderen Gefahrenpotentialen, z. B. Lager für Gasflaschen, sind den 
Rettungskräften kenntlich zu machen. 

(14) Für Gefahrstoffe mit besonderen Gefahreneigenschaften wie z. B. Phenol oder Cyanide 
sind die erforderlichen spezifischen Gegenmittel bereit zu halten. Für Flusssäure wäre dies 
beispielsweise Calciumgluconat. 

 

11 Wirksamkeitsüberprüfung 

(1) Der Arbeitgeber hat regelmäßig zu kontrollieren, ob die von ihm festgelegten Schutz-
maßnahmen vorhanden und wirksam sind (siehe auch TRGS 400). Dies kann erfolgen z. B. 
durch: 

1. Durchführung wiederkehrender Prüfungen zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen 
Funktion technischer Einrichtungen wie z. B. Lüftungsanlagen oder Absaugungen oder 
Kontrolle und regelmäßiger Filterwechsel, 

2. Überprüfung technischer Parameter wie z. B. die Luftgeschwindigkeit von Absaugungen, 
Luftwechselraten oder Querströmungen, 

3. Kontrolle, ob die technischen Anlagen, Maschinen, Arbeitsmittel und persönliche Schutz-
ausrüstung bestimmungsgemäß verwendet, gereinigt und gewartet werden, z.B. durch 
Potenzialausgleich, 
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4. Überprüfung der Umsetzung von Reinigungs- und Wartungsplänen, 

5. Begehungen, 

6. Überprüfung des Befundes zur inhalativen Exposition z. B. durch messtechnische oder 
nichtmesstechnische Ermittlungsmethoden (Berechnungen, Übertragung von Ergebnis-
sen von vergleichbaren Arbeitsplätzen), 

7. Durchführen von Sicht- und Funktionskontrollen, z. B. Überprüfen der Funktion einer 
Absaugung nach dem Einschalten,  

8. Überprüfung der persönlichen Schutzausrüstung auf offensichtliche Mängel vor dem Ge-
brauch, 

9. Berücksichtigung der Ergebnisse arbeitsmedizinischer Vorsorge. 

Bei der Wirksamkeitsüberprüfung hat der Arbeitgeber darauf hinzuwirken, dass alle Beschäf-
tigten eine Mitwirkungspflicht haben. 

(2) Führt die Wirksamkeitsüberprüfung zum Ergebnis, dass die getroffenen Schutzmaßnah-
men nicht ausreichend sind, ist die Gefährdungsbeurteilung erneut durchzuführen und es sind 
zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen. 
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Anhang 1:  Bewertung von Anlagenteilen hinsichtlich ihrer Dichtigkeit bezüglich in-

halativer Exposition gegenüber Gefahrstoffen (geschlossene Anlage) 

1 Anwendungshinweise 

(1) Anhang 1 dieser TRGS zur Bewertung von Anlagenteilen hinsichtlich ihrer Dichtigkeit 
bezüglich inhalativer Exposition gegenüber Gefahrstoffen ist nicht für jedes Unternehmen von 
gleicher Bedeutung. Mitunter können insbesondere Klein- und mittelständige Unternehmen 
das Ziel zum Schutz des Menschen und der Umwelt vor stoffbedingten Schädigungen auch 
ohne konkrete Berücksichtigung dieser Anhang erreichen. Hinsichtlich der Dichtheitsanforde-
rungen des Explosionsschutzes siehe TRGS 722. 

(2) Die Vorgehensweise beschreibt eine Möglichkeit, die Dichtigkeit von Anlagen oder An-
lagenteilen zu bewerten. Dies ist z. B. dann von Bedeutung, wenn Gefahrstoffe nach GefStoffV 
Anhang II, Nummer 6 in geschlossenen Anlagen gehandhabt werden müssen. 

 

2 Begriffsbestimmungen 

(1) Anlagenteile und Anlagen 

Anlagen und Teilanlagen im Sinne dieser TRGS sind Einrichtungen, Geräte, Maschinen, etc., 
in denen Gefahrstoffe gehandhabt werden. Anlagenteile sind einzelne Bauteile oder Funkti-
onselemente, die in ihrem Zusammenspiel die Anlage ergeben. 

(2) Verfahrensindex 

Der Verfahrensindex bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen gibt an, welches anlagenbedingte Ex-
positionspotenzial bzw. welchen Dichtigkeitsgrad eine Anlage oder ein Anlagenteil besitzt und 
ist damit ein Maß für die Gefährdung. Für die Beurteilung der anlagenspezifischen Bedingun-
gen stehen die Verfahrensindizes 0,25, 0,5, 1, 2 und 4 zur Verfügung. 
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Tabelle 1: Allgemeine Übersicht über Bauarten von Funktionselementen und Verfahrensindizes 

Allg. Beschreibung des Funktionselements, 
der Anlage oder Teilanlage 

Verfahren-
sindex 

Grad der Ge-
schlossenheit 

Grenzwerte 

geschlossene Bauart, Dichtheit gewährleistet o-
der mit integrierter Absaugung  

Und: Unmittelbarer Hautkontakt ist ausgeschlos-
sen. 

0,25 
vollkommen ge-
schlossen 

Geeignet um 
Grenzwerte 
sicher und 
dauerhaft 
einzuhalten. 

keine betriebsmäßig offene Verbindung oder 
Stoffaustritt wird sicher verhindert. 

Und: Kein Gefahrstoffaustritt beim betriebsmäßi-
gen Öffnen des Systems. 

geschlossene Bauart, Dichtheit gewährleistet 

0,5 geschlossen 

Geeignet um 
Grenzwerte 
sicher einzu-
halten. 

teilweise geschlossene Bauart mit integrierter Ab-
saugung 

teilweise offene Bauart mit hochwirksamer Ab-
saugung 

geschlossene Bauart, Dichtheit nicht gewährleis-
tet 1 

weitgehend ge-
schlossen 

Können ein-
gehalten 
werden. teilweise offene Bauart mit wirksamer Absaugung 

teilweise offene Bauart, bestimmungsgemäßes 
Öffnen mit einfacher Absaugung 2 

(teilweise) offen 

Können  
nicht sicher 
eingehalten 
werden. 

offen mit einfacher Absaugung 

offene Bauart bzw. teilweise offene Bauart 
4 

natürliche Lüftung 

3 Beschreibung der Vorgehensweise 

(1) Im ersten Schritt wird eine Anlage beschrieben. Dazu gehört einerseits die Abgrenzung 
von anderen Anlagen, andererseits die Gliederung in Teilanlagen oder Prozesse / Prozess-
schritte. Technisch dichte Anlagenteile oder auch Anlagen können gemeinsam ein technisch 
dichtes System bilden. Die Bestandteile und die Abgrenzungen dieses Systems sind so aus-
zuwählen, dass damit eine der Gefährdung entsprechende Beurteilung möglich ist. So kann 
es je nach konkreter technischer Gestaltung genügen, eine einzelne Abfüllstelle isoliert zu 
betrachten, es kann aber auch erforderlich sein, eine gesamte Produktionsanlage zu beurtei-
len. 

(2) Jedes Funktionselement wird dann hinsichtlich seiner Dichtigkeit bewertet. Der Beispiel-
katalog in Tabelle 2 gibt Hinweise für die Einstufung von Funktionselementen. Funktionsele-
mente, die nicht in der Beispielsammlung enthalten sind, können durch Analogieschlüsse ein-
gestuft werden. 

(3) Die Anlage, Teilanlage oder das Arbeitsverfahren als Gesamtes wird mit dem Indexwert 
des Funktionselementes eingestuft, welches den höchsten Verfahrensindex erhalten hat. 

(4) Bei Funktionselementen mit den Verfahrensindices größer 0,5 ist es unter anderem von 
den physikalisch-chemischen Eigenschaften und der richtigen Anwendung oder Bedienung 
abhängig, ob die Arbeitsplatzgrenzwerte eingehalten werden. Kann z. B. durch Expositions-
messungen nach TRGS 402 belegt werden, dass Beurteilungsmaßstäbe nachhaltig sicher 
eingehalten werden, kann ebenfalls ein Verfahrensindex von 0,5 angenommen werden. 

(5) Anlagen mit einem Index größer als 0,5 sind im Bedarfsfall zusätzlich zu qualifizieren. 

(6) Der Verfahrensindex einer Anlage, einer Teilanlage oder eines Funktionselementes 
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kann durch Kombination mit organisatorischen Maßnahmen verbessert werden z. B. War-
tungspläne, vorbeugende Wartung, Betriebsanweisungen zur richtigen Montage von Flansch-
verbindungen, usw.. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt eine beispielhafte Übersicht zur Bewertung der Dichtheit von 
Anlagen und Anlagenteilen. Sie ist nicht abschließend. Weitere Lösungen sind möglich so-
weit die gleiche Sicherheit gewährleistet wird.
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Nr. 
Funktions-

element 
Ausführung Ausführungsbeispiel Verfahrensindex Erläuterungen 

    Ohne mit Zusatzmaßnahmen  

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Statische 
Dichtungen 

     

1.1 
Statische 
Dichtungen 

unlösbare 
Verbindungen 

-  geschweißt 0,25   

   -  gelötet 0,25   

1.2 
Statische 
Dichtungen 

lösbare Ver-
bindungen 

-  Schweißlippendichtung 0,25  
Verbindungen auf erforderliche 
Anzahl reduzieren 

   
-  Schneid- und Klemmringver-

bindung ≤ DN 32 
0,25  

Verbindungen so wenig wie mög-
lich öffnen 

   
-  NPT-Gewinde, ≤N 50, Δt 

≤100 °C 
0,25  

Dichtheitsprüfungen vor Wieder-
inbetriebnahme 

   
-  Schneid- und Klemmring-

verbindungen > DN 32 
1 

0,25  Gewährleistung der 
Dichtheit durch Überwa-
chung und Instandset-
zung* 

bei Wiederinbetriebnahme ge-
trennter Verbindungen neue 
Dichtungen verwenden 

   
-  NPT-Gewinde, > DN 50 

oder Δt > 100 °C 
1 

betriebsmäßig zu öffnende Flan-
sche möglichst nicht mit Nut und 
Feder (Verkantungsgefahr) 

   
-  Flansch mit Nut und Feder 

mit geeigneter Dichtung 
1  

   
-  Flansch mit Vor- und Rück-

sprung mit geeigneter 
Dichtung 

1  

   
-  Flansch mit V-Nut und ge-

eigneter V-Nutdichtung 
1  

   
-  Flansch mit glatter Dicht-

leiste und geeigneten Dich-
tungen 

1  
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Nr. 
Funktions-

element 
Ausführung Ausführungsbeispiel Verfahrensindex Erläuterungen 

    Ohne mit Zusatzmaßnahmen  

1 2 3 4 5 6 7 

1.3 
Quasistati-
sche Dichtun-
gen 

     

1.3.1 Armaturen 

Schaltwellen 
und Spin-
delabdich-
tungen von 
Armaturen, 
z. B. Kugel-
hähne, Kü-
kenhähne, 
Ventile, 
Klappen, 
Schieber 

-  Stopfbuchsabdichtungen 2 
1 bei regelmäßiger Über-

wachung und Instand-
setzung 

 

   
-  Stopfbuchsabdichtungen mit 

Selbstnachstellung (federbe-
lastet) 

1 
0,25  Gleichwertigkeit ana-

log Nr. 5.2.6 TA Luft 
nach- gewiesen 

 

   
-  Doppelstopfbuchse mit 

Sperrvorlage 
1 

0,25  mit Überwachung 
des Sperrdrucksystems 

durch regelmäßige Sichtkon-
trolle oder PLT-Einrichtung 

   -  O-Ringabdichtung 1 
0,25  Gleichwertigkeit ana-

log Nr. 5.2.6 TA Luft 
nach- gewiesen 

 

   
-  Kükenhahnbuchsenabdich-

tung 
1 

0,25  Gewährleistung der 
Dichtheit durch Überwa-
chung und Instandset-
zung und Gleichwertig-
keit analog Nr. 5.2.6 TA 
Luft nachgewiesen 
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Nr. 
Funktions-

element 
Ausführung Ausführungsbeispiel Verfahrensindex Erläuterungen 

    Ohne mit Zusatzmaßnahmen  

1 2 3 4 5 6 7 

   -  Kolbenabdichtung 1 
0,25  Gleichwertigkeit analog 

Nr. 5.2.6 TA Luft nach- 
gewiesen 

 

   -  Faltenbalgabdichtung 0,25   

   -  Membranabdichtung 0,25   

   -  Magnetkupplung 0,25   

1.3.2 Sonstige 
Bedienstan-
gen 

-  Stopfbuchsabdichtungen 2 
1 bei regelmäßiger Überwa-

chung und Instandsetzung 
 

   
-  Stopfbuchsabdichtungen 

mit Selbstnachstellung (fe-
derbelastet) 

1 
0,25 Gleichwertigkeit nach 

Nr. 5.2.6 TA Luft nachge-
wiesen 

 

   
-  Doppelstopfbuchse mit 

Sperrvorlage 
1 

0,25  mit Überwachung des 
Sperrdrucksystems 

durch regelmäßige Sichtkon-
trolle oder PLT-Einrichtung 

   -  O-Ringabdichtung 1   

   -  Kolbenabdichtung 1   

   -  Faltenbalgabdichtung 0,25   

   -  Membranabdichtung 0,25   

2 
Dynamische 
Dichtungen 
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Nr. 
Funktions-

element 
Ausführung Ausführungsbeispiel Verfahrensindex Erläuterungen 

    Ohne mit Zusatzmaßnahmen  

1 2 3 4 5 6 7 

2.1 
Dichtungen 
mit drehen-
den Teilen 

hermetisch 
dicht 

-  Spaltrohrmotor 0,25   

   -  Magnetkupplungen 0,25   

  
nicht berüh-
rungsfreie 
Dichtungen 

-  einfache Gleitringdichtung 1   

   -  doppelte Gleitringdichtung 1   

   
-  doppelte Gleitringdichtung 

mit Sperrflüssigkeit 
1 

0,25  mit Überwachung des 
Sperrdrucksystems 
durch regelmäßige Kon-
trolle i.d.R. 1 x täglich o-
der z. B. mittels PLT- Ein-
richtungen mit Alarm 

 

   -  Stopfbuchsdichtung 2 
1 bei regelmäßiger Über-

wachung und Instandset-
zung 

 

   
- Stopfbuchsdichtung mit 

Selbstnachstellung (federbe-
lastet) 

1 

0,25  analog Nr. 5.2.6 TA 
Luft und Gleichwertigkeit 
analog Nr. 5.2.6 TA Luft 
nachgewiesen 

 

  
berührungs-
freie Dichtun-
gen 

-  Labyrinthdichtung 2   

   -  gasgeschmierte Dichtung 1 
0,25  mit Überwachung des 

Gasflusses 
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Nr. 
Funktions-

element 
Ausführung Ausführungsbeispiel Verfahrensindex Erläuterungen 

    Ohne mit Zusatzmaßnahmen  

1 2 3 4 5 6 7 

2.2 
Dichtungen 
für oszillie-
rende Teile 

Faltenbalg-
dichtung 

-  Faltenbalgventile 0,25   

   
-  Kolbenpumpen mit Falten-

balgdichtung 
0,25   

  
Membran-
dichtungen 

-  Membranpumpen 0,25   

   -  Kegelmembranventile 0,25   

  
Dichtman-
schetten 

-  Kolbenpumpen 1   

   -  Abstreifringe 1   

3 
Stoffüber-
gabe- und 
Füllstellen 

     

3.1 für Feststoffe      

3.1.1 Säcke      

3.1.1.1 
Säcke (Ent-
leeren) 

offenes 
Mannloch, 
offener Be-
hälter 

-  Ausschütten von Hand 4 
2  mit sonstiger Absaugein-

richtung 

wenn sich im Behälter ein Ge-
fahrstoff befindet, muss dieser 
entsprechend berücksichtigt wer-
den 

     
1  mit wirksamer Absaugein-

richtung 
 

     

1  Einsatz emissionsarmer 
Verwendungsform, kein 
weiterer Gefahrstoff vor-
handen 

 

     
0,5  mit hochwirksamer Ab-

saugeinrichtung 
 

     0,5 Einsatz emissionsfreier 
Verwendungsform (z. B. 
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Master-Batch ohne Ab-
rieb) 

  

Sack-
schlitz- 
und Ent-
leerma-
schine 

 4 
2  mit sonstiger Absaugein-

richtung 
 

     
1  mit wirksamer Absaugein-

richtung 
 

     

1  Einsatz emissionsarmer 
Verwendungsform, kein 
weiterer Gefahrstoff vor-
handen 

 

     
0,5 mit hochwirksamer Absau-

geinrichtung 
 

     
0,5 Einsatz emissionsfreier 

Verwendungsform (z. B. 
Master-Batch ohne Abrieb) 

 

  

Gekapselte 
Sackschlitz- 
und Entleer-
maschine 
mit integrier-
ter Absau-
geinrichtung 

 1 

0,5 Verdichten und Verpacken 
der Leersäcke innerhalb 
der Kapselung, Gewähr-
leistung der Dichtheit 
durch Überwachung und 
Instandsetzung* 

 

3.1.1.2 
Säcke (Be-
füllen) 

Manuell Be-
füllen, Offen-
sack- Befül-
lung 

-  Einschütten von Hand 4 
2 mit sonstiger Absaugein-

richtung 
 

     
1 mit wirksamer Absaugein-

richtung 
 

     

1 Einsatz emissionsarmer 
Verwendungsform, kein 
weiterer Gefahrstoff vor-
handen 
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0,5 mit hochwirksamer Absau-

geinrichtung 
 

     
0,5 Einsatz emissionsfreier 

Verwendungsform (z. B. 
Master-Batch ohne Abrieb) 

 

  
Sackfüllein-
richtung 

-  Ventilsack-Füllmaschine, z. 
B. Pneumatik-Packer, 
Schneckenpacker, Netto-Ab-
füllwaage 

4 
2 mit sonstiger Absaugein-

richtung 
 

     
1 mit wirksamer Absaugein-

richtung 
 

     
0,5 mit hochwirksamer Absau-

geinrichtung 
 

   -  Vakuumpacker 2 
1  mit wirksamer Absaugein-

richtung 
 

     
0,5 mit hochwirksamer Absau-

geinrichtung 
 

   
-  Vollständig gekapselte Füll-

maschine mit integrierter Ab-
saugeinrichtung 

1 
0,25 Gewährleistung der 

Dichtheit durch Überwa-
chung und Instandset-
zung* 

 

   -  Schlauchbeutelmaschine 1  

3.1.2 
Big Bags, 
Großsäcke 
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Nr. 
Funktions-

element 
Ausführung Ausführungsbeispiel Verfahrensindex Erläuterungen 

    Ohne mit Zusatzmaßnahmen  

1 2 3 4 5 6 7 

3.1.2.1 
Big Bags, 
Großsäcke 
(Entleeren) 

offenes 
Mannloch 

-  Manuelles Entleeren 4 
2 mit sonstiger Absaugein-

richtung 
 

     
1 mit wirksamer Absaugein-

richtung 
 

     

1 Einsatz emissionsarmer 
Verwendungsform, kein 
weiterer Gefahrstoff vor-
handen 

 

     
0,5 mit hochwirksamer Ab-

saugeinrichtung 
 

     
0,5 Einsatz emissionsfreier 

Verwendungsform (z. B. 
Master-Batch ohne Abrieb) 

 

  
Big Bag Ent-
leereinrich-
tung 

 4 
2 mit sonstiger Absaugein-

richtung 
 

     
1 mit wirksamer Absaugein-

richtung 
 

     

1 Einsatz emissionsarmer 
Verwendungsform, kein 
weiterer Gefahrstoff vor-
handen 

 

     
0,5  mit hochwirksamer Absau-

geinrichtung 
 

     
0,5 Einsatz emissionsfreier 

Verwendungsform (z .B. 
Master-Batch ohne Abrieb) 
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Nr. 
Funktions-

element 
Ausführung Ausführungsbeispiel Verfahrensindex Erläuterungen 

    Ohne mit Zusatzmaßnahmen  

1 2 3 4 5 6 7 

  
Befüllen offe-
ner Großsä-
cke 

-  Einschütten von Hand 4 
2 mit sonstiger Absaugein-

richtung 
 

     
1 mit wirksamer Absaugein-

richtung 
 

     

1  Einsatz emissionsarmer 
Verwendungsform, kein 
weiterer Gefahrstoff vor-
handen 

 

     
0,5 mit hochwirksamer Absau-

geinrichtung 
 

     
0,5 Einsatz emissionsfreier 

Verwendungsform (z. B. 
Master-Batch ohne Abrieb) 

 

   - offenes Befüllen 4 
2 mit sonstiger Absaugein-

richtung 
 

     
1 mit wirksamer Absaugein-

richtung 
 

     

1 Einsatz emissionsarmer 
Verwendungsform, kein 
weiterer Gefahrstoff vor-
handen 

 

     
0,5 mit hochwirksamer Absau-

geinrichtung 
 

     

0,5 Einsatz emissionsfreier 
Verwendungsform (z. B. 
Master-Batch ohne Ab-
rieb) 
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Nr. 
Funktions-

element 
Ausführung Ausführungsbeispiel Verfahrensindex Erläuterungen 

    Ohne mit Zusatzmaßnahmen  

1 2 3 4 5 6 7 

   
-  Vollständig gekapselte Füll-

maschine mit integrierter 
Absaugeinrichtung 

1 

0,25 mit speziellen Füllköp-
fen (z. B. seitlich abdich-
tend) staubfreier Ver-
schließtechnik; Nachrie-
seln aus Befüllkopf wird 
verhindert, Gewährleistung 
der Dichtheit durch Über-
wachung und Instandset-
zung* 

 

   -  Großsackwaage 4 
2 mit sonstiger Absaugein-

richtung 
 

     
1 mit wirksamer Absaugein-

richtung 
 

     

1  Einsatz emissionsarmer 
Verwendungsform, kein 
weiterer Gefahrstoff vor-
handen 

 

     
0,5 mit hochwirksamer Absau-

geinrichtung 
 

     
0,5 Einsatz emissionsfreier 

Verwendungsform (z. B. 
Master-Batch ohne Abrieb) 

 

3.1.3 Container      
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Nr. 
Funktions-

element 
Ausführung Ausführungsbeispiel Verfahrensindex Erläuterungen 

    Ohne mit Zusatzmaßnahmen  

1 2 3 4 5 6 7 

3.1.3.1 
Container 
(Entleeren) 

mit geschlos-
sener Entlee-
reinrichtung 

 1 

0,25 wenn Dichtheit durch 
besondere Maßnahmen (z. 
B. überwachte Form-
schlussverbindung) ge-
währleistet wird und inte-
grierte Absaugeinrichtung 
vorhanden ist, Gewährleis-
tung der Dichtheit durch 
Überwachung und In-
standsetzung* 

die Deckeldichtung des Contai-
ners muss den Anforderungen 
der Nr. 1.2 entsprechen 

     

0,5 wenn Dichtheit durch be-
sondere Maßnahmen (z. B. 
überwachte Formschluss-
verbindung) gewährleistet 
wird und hochwirksame 
Absaugeinrichtung vorhan-
den ist, Gewährleistung 
der Dichtheit durch Über-
wachung und Instandset-
zung* 

 

  
offener Be-
hälter 

 4 
2 mit sonstiger Absaugein-

richtung 
 

     
1 mit wirksamer Absaugein-

richtung 
 

     
0,5 mit hochwirksamer Absau-

geinrichtung 
 

3.1.3.2 
Container 
(Befüllen) 

mit spezi-
ellen Befül-
leinrichtun-
gen 

 1 

0,5 wenn Dichtheit durch be-
sondere Maßnahmen (z. B. 
überwachte Formschluss-
verbindung) gewährleistet 
wird, Gewährleistung der 
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Dichtheit durch Überwa-
chung und Instandset-
zung* 

  
offener Be-
hälter 

 4 
2 mit sonstiger Absaugein-

richtung 
 

     
1 mit wirksamer Absaugein-

richtung 
 

     

0,5 mit hochwirksamer Absau-
geinrichtung Gewährleis-
tung der Dichtheit durch 
Überwachung und In-
standsetzung* 

 

3.1.4 Fässer      

3.1.4.1 
Fässer (Ent-
leeren) 

mit Entleer-
einrichtun-
gen 

-  geschlossen 1 

0,25 wenn Dichtheit durch 
besondere Maßnahmen (z. 
B. überwachte Form-
schlussverbindung) ge-
währleistet wird und eine 
integrierte Absaugeinrich-
tung vorhanden ist 

 

   
-  mechanische Förderung, z. 

B. Schneckenförderung 
4 

0,5 wenn Dichtheit durch be-
sondere Maßnahmen (z. B. 
überwachte Formschluss-
verbindung) gewährleistet 
wird und eine hochwirk-
same Absaugeinrichtung 
vorhanden ist 

 

   
-  pneumatische Förderung, z. 

B. Gebläse 
4 

2 mit sonstiger Absaugein-
richtung 

 

     
1 mit wirksamer Absaugein-

richtung 
 

     
0,5 mit hochwirksamer Absau-

geinrichtung 
 

  



TRGS 500 – Seite 50 von 64 (Fassung 13.12.2019) 

 

- Ausschuss für Gefahrstoffe - AGS-Geschäftsführung - BAuA - www.baua.de/ags  

Nr. 
Funktions-

element 
Ausführung Ausführungsbeispiel Verfahrensindex Erläuterungen 

    Ohne mit Zusatzmaßnahmen  

1 2 3 4 5 6 7 

  
offener Be-
hälter 

-  mechanische Förderung, z. 
B. Schneckenförderung 

4 
2 mit sonstiger Absaugein-

richtung 
 

     
1 mit wirksamer Absaugein-

richtung 
 

     
0,5 mit hochwirksamer Absau-

geinrichtung 
 

   
-  pneumatische Förderung, z. 

B. Gebläse 
4 

2 mit sonstiger Absaugein-
richtung 

 

     
1 mit wirksamer Absaugein-

richtung 
 

     
0,5 mit hochwirksamer Absau-

geinrichtung 
 

3.1.4.2 
Fässer (Be-
füllen) 

mit spezi-
ellen Befül-
leinrichtun-
gen 

 1 

0,25 wenn Dichtheit durch 
besondere Maßnahmen (z. 
B. überwachte Form-
schlussverbindung) ge-
währleistet wird und eine 
integrierte Absaugeinrich-
tung vorhanden ist 

 

  
offene Befül-
lung 

 4 

0,5 wenn Dichtheit durch be-
sondere Maßnahmen (z. B. 
überwachte Formschluss-
verbindung) gewährleistet 
wird und eine hochwirk-
same Absaugeinrichtung 
vorhanden ist 

 

     
2 mit sonstiger Absaugein-

richtung 
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Nr. 
Funktions-

element 
Ausführung Ausführungsbeispiel Verfahrensindex Erläuterungen 

    Ohne mit Zusatzmaßnahmen  

1 2 3 4 5 6 7 

     
1 mit wirksamer Absaugein-

richtung 
 

     
0,5  mit hochwirksamer Absau-

geinrichtung 
 

3.1.5 
Silofahr-
zeuge 

     

3.1.5.1 
Silofahrzeuge 
(Entleeren) 

feste Ver-
rohrung, 
Gelenkarm 

 1 0,5 Gewährleistung der Dicht-
heit durch Überwachung 
und Instandsetzung*; voll-
ständige Restmengener-
fassung bei Ab- und An-
koppelvorgängen 

 

  
Schlauchver-
bindung 

-  ortsfeste Verwendung (An-
schlussschläuche und Kupp-
lungen werden vom Betrieb 
gestellt) 

1  

   

-  sonstige Verwendung (An-
schlussschläuche und 
Kupplungen wer- den nicht 
vorn Betrieb gestellt) 

2 
1 vollständige Erfassung der 

Restmengen 
 

3.1.5.2 
Silofahrzeuge 
(Befüllen) 

feste Ver-
rohrung, 
Gelenk 
arm 

 1 
0,5 Gewährleistung der 

Dichtheit durch Überwa-
chung und Instandset-
zung*; vollständige Rest-
mengenerfassung bei 
Ab- und Ankoppelvorgän-
gen 

 

  
Schlauchver-
bindung 

-  ortsfeste Verwendung (An-
schlussschläuche und Kupp-
lungen werden vom Betrieb 
gestellt) 

1  

   

-  sonstige Verwendung (An-
schlussschläuche und Kupp-
lungen wer- den nicht vom 
Betrieb gestellt) 
 

2 
1 vollständige Erfassung 

der Restmengen 
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Nr. 
Funktions-

element 
Ausführung Ausführungsbeispiel Verfahrensindex Erläuterungen 

    Ohne mit Zusatzmaßnahmen  

1 2 3 4 5 6 7 

3.1.6 
Ein- und Aus-
laufarmaturen 

für Silos, Ab- 
füllanlagen, 
Schüttgutcon-
tainer 

-  Klappen 1 0,25 Gewährleistung durch 
Überwachung und In-
standsetzung*; regelmä-
ßige Reinigung 

 

   -  Hähne 1  

   -  Flachschieber 1  

   -  Schieberplatte 1  

   
-  Quetschventil mit Weichab-

dichtung 
1   

   -  Blendenschieber 1   

   -  Schlauchventil 1   

3.2 

Stoffüber-
gabe- stellen 
für Flüssig-
keiten 

     

3.2.1 
Kleincontainer 
und Fässer 

     

3.2.1.1 
Kleincontainer 
und Fässer 
(Entleeren) 

Feste An-
schlüsse 
(Verrohrung, 
Schlauchver-
bindungen, 
Gelenkarm) 

- mit Gaspendelung oder 
Gasableitung an sicherer 
Stelle, oder Ableitung in Be- 
handlungs- oder Verbren-
nungsanlagen 

1 

0,25 Gewährleistung der 
Dichtheit durch Überwa-
chung und Instandset-
zung*; Dichtheitsprüfung 
nach Herstellen der Ver-
bindung, vollständiges Er-
fassen der Restmengen 

bezüglich Verbindungselemente 
siehe Nr. 1 

   
-  ohne Gaspendelung und 

ohne Gasableitung an siche-
rer Stelle 

4   
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Nr. 
Funktions-

element 
Ausführung Ausführungsbeispiel Verfahrensindex Erläuterungen 

    Ohne mit Zusatzmaßnahmen  

1 2 3 4 5 6 7 

  
offene Ge-
binde 

-  mit Fasspumpe oder 
Schlauch 

4 

1 bei leckage- und tropf-
mengenfreier Ausführung 
mit hochwirksamer Ab-
saugeinrichtung 

regelmäßige Überprüfung der Ab-
saugeinrichtung; unmittelbar nach 
Befüllvorgang muss Kleincontai-
ner oder Fass geschlossen wer-
den 

  

Entleerung in 
geschlosse-
nen Einhei-
ten 

-  Kapselung, Kammerung 1 

0,25 mit integrierter Absau-
geinrichtung und Öffnen 
und Verschließen der Ge-
binde in der geschlosse-
nen Einheit 

regelmäßige Überprüfung der Ab-
saugeinrichtung 

3.2.1.2 
Kleincontainer 
und Fässer 
(Befüllen) 

Feste An-
schlüsse 
(Verrohrung, 
Schlauchver-
bindungen, 
Gelenkarm) 

-  mit Gaspendelung oder 
Gasableitung an sicherer 
Stelle, oder Ableitung in Be- 
handlungs- oder Verbren-
nungsanlagen 

1 

0,25 Gewährleistung der 
Dichtheit durch Überwa-
chung und Instandset-
zung*; Dichtheitsprüfung 
nach Herstellen der Ver-
bindung, vollständiges Er-
fassen der Restmengen 

bezüglich Verbindungselemente 
siehe Nr. 1 

   
-  ohne Gaspendelung und 

ohne Gasableitung 
4 

1 bei leckage- und tropf-
mengenfreier Ausführung 
mit wirksamer Absaugein-
richtung 

 

  
offene Ge-
binde 

-  mit Befüllschlauch 4 

0,5 bei leckage- und tropf-
mengenfreier Ausführung 
mit wirksamer Absaugein-
richtung 

regelmäßige Überprüfung der Ab-
saugeinrichtung; unmittelbar nach 
Befüllvorgang muss Kleincontai-
ner oder Fass geschlossen wer-
den 

   -  Kapselung, Kammerung  

0,25 mit integrierter Absau-
geinrichtung und Öffnen 
und Verschließen der Ge-
binde in der geschlosse-
nen Einheit 

regelmäßige Überprüfung der Ab-
saugeinrichtung 
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Nr. 
Funktions-

element 
Ausführung Ausführungsbeispiel Verfahrensindex Erläuterungen 

    Ohne mit Zusatzmaßnahmen  

1 2 3 4 5 6 7 

3.2.2 
TKW/KW, 

Großcontai-
ner 

     

3.2.2.1 

TKW/KW 

Großcontai-
ner (Entlee-
ren) 

ortsfeste Ver-
bindung, z. 
B. feste Ver-
rohrung, 
Schlauchver-
bindung, 
stählerne 
Verlade- 
arme 

-  mit Gaspendelung oder 
Gasableitung an sicherer 
Stelle, oder Ableitung in Be- 
handlungs- oder Verbren-
nungsanlagen 

1 

0,25 Gewährleistung der 
Dichtheit durch Überwa-
chung und Instandset-
zung*; Dichtheitsprüfung 
nach Herstellen der Ver-
bindung, vollständiges Er-
fassen der Restmengen 

bezüglich Verbindungselemente 
siehe Nr. 1 

   
-  ohne Gaspendelung und 

ohne Gasableitung 
4   

  
sonstige 
Schlauchver-
bindungen 

 2 
1 vollständige Erfassung 

der Restmengen 
 

3.2.2.2 
TKW/KW, 

Großcontai-
ner (Befüllen) 

feste Verroh-
rung, 
Schlauchver-
bindungen, 
stählerne 
Verladearme 

-  mit Gaspendelung oder 
Gasableitung an sicherer 
Stelle oder Ableitung in Be-
handlungs- oder Verbren-
nungsanlagen 

1 

0,25 Gewährleistung der 
Dichtheit durch Überwa-
chung und Instandset-
zung*; Dichtheitsprüfung 
nach Herstellen der Ver-
bindung, vollständiges Er-
fassen der Restmengen 

nach Befüllen der Behälter müs-
sen diese unmittelbar geschlos-
sen werden 

   
-  ohne Gaspendelung und 

ohne Gasableitung 
4   

  
offenes Be-
füllen 

-  Befüllrohr 4 
1 mit hochwirksamer Absau-

geinrichtung, vollständiges 
Erfassen der Restmengen 

nach Befüllen der Behälter müs-
sen diese unmittelbar geschlos-
sen werden 
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Nr. 
Funktions-

element 
Ausführung Ausführungsbeispiel Verfahrensindex Erläuterungen 

    Ohne mit Zusatzmaßnahmen  

1 2 3 4 5 6 7 

3.3 
Stoff Überga-
bestellen für 
Gase 

     

3.3.1 
Gas (Befül-
len und Ent-
leeren) 

  1 

0,25 Gewährleistung der 
Dichtheit durch Überwa-
chung und Instandset-
zung*; Dichtheitsprüfung 
nach Herstellen der Ver-
bindung; Gaspendelung, 
Restgasableitung an siche-
rer Stelle, oder Ableitung in 
Behandlungs- oder Ver-
brennungsanlagen 

bezüglich Funktionselemente 
siehe Nr. 1; Dichtheitsüberwa-
chung gemäß DGW-Arbeitsblatt 
464 oder TRBs 3146/TRGs 746 

4 
Probenahme-
stellen 

     

4.1 
Offene Pro-
benahme 

 -  Ventil, Kükenhahn 4 
2  mit sonstiger Absaugein-

richtung 
 

     
1 mit hochwirksamer Ab-

saugeinrichtung 
 

4.2 
Geschlos-
sene Pro-
bennahme 

  1 

0,25 Gewährleistung der 
Dichtheit durch Überwa-
chung und Instandset-
zung* 

siehe Merkblatt T 026-2002/08 
(BGI 640) „Probenahme“ 

5 
Lagern in 
Gebinden 

     

5.1 

Feststoffe, 
außer be-
stimmte 
Sprengstoffe 

Transport-
verpackun-
gen gemäß 
GGVSE 

-  Fässer, Container 0,25  
mit ausreichender Lüftung (min-
destens 2facher Luftwechsel) 
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Nr. 
Funktions-

element 
Ausführung Ausführungsbeispiel Verfahrensindex Erläuterungen 

    Ohne mit Zusatzmaßnahmen  

1 2 3 4 5 6 7 

   
-  Beutel, Kunststoff-, Textil-, 

Papier- und Mehrschichtsä-
cke 

0,5  
mit ausreichender Lüftung (min-
destens 2-facher Luftwechsel) 

5.2 

Feststoffe, 
bestimmte 
Sprengstoffe 
(nitroglyce-
rinhaltige) 

Transport-
verpackun-
gen gemäß 
GGVSE 

 4 
2  mit sonstiger Absaugein-

richtung 
 

     
1 mit hochwirksamer Ab-

saugeinrichtung 
 

     
0,5 mit hochwirksamer Ab-

saugeinrichtung 
 

5.3 Flüssigkeiten 

Transport-
verpackun-
gen gemäß 
GGVSE 

-  Container, Metallfässer, 
Blechkannen, Kunststofffäs-
ser (Hobock), Tuben, Dosen, 
Behälter 

0,5  
mit ausreichender Lüftung (mind. 
2-facher Luftwechsel 

5.4 Gase 

Transport-
verpackun-
gen gemäß 
GGVSE 

- Druckgasflaschen, Druck-
gascontainer, Druckgasfäs-
ser 

1 

0,5 Gewährleistung der 
Dichtheit durch Überwa-
chung und Instandset-
zung* 

mit ausreichender Lüftung (mind. 
2-facher Luftwechsel); bezüglich 
Funktionselementen siehe Nr. 1; 
Dichtheitsüberwachung gemäß 
DGW-Arbeitsblatt 464 oder TRBs 
3146/TRGS 746 

Anmerkungen zur Tabelle 2: * Gewährleistung der Dichtheit durch Überwachung und Instandsetzung 

1. Die Dichtheit von lösbaren Verbindungen der Anlagen- und Ausrüstungsteile kann durch Maßnahmen zur Überwachung und Inspektion und 
durch Maßnahmen der Instandsetzung auf Dauer gewährleistet werden. 

2. Die Durchführung von Maßnahmen der Überwachung und Inspektion zur Festlegung und Beurteilung des Istzustandes der lösbaren Verbin-
dung hat nach einem auf spezifische Belange des Betriebs, der Art der Verbindung und deren konstruktive Gestaltung sowie auf die Art und 
die Eigenschaften der geförderten Gefahrstoffe abgestellten Plan in vorher festgelegten Fristen zu geschehen. Solche Maßnahmen sind z. B.  

a) Dichtheitsprüfung nach DVGW Arbeitsblatt G 464 oder TRBS 3146 / TRGS 746, 
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b) Sichtprüfung der Anlage auf offensichtliche Leckstellen, wie z. B. austretende Flüssigkeiten, Überprüfung auf Schlieren, Gerüche, Geräu-
sche oder Eisbildung, 

c) Begehung der Anlage mit mobilen Leckanzeige- oder Lecksuchgeräten, z. B. Prüfröhrchen, Flammenionisationsdetektor (FID), tragbare 
Gaswarneinrichtungen, 

d) Abpinseln der lösbaren Verbindungen mit Schaum bildenden Mitteln, 

e) Überwachung der Luft am Arbeitsplatz mit Gaswarneinrichtungen, 

f) automatische Dichtheitsprüfungen am Gelenk- oder Verladeschlauch. 

3. Die gegebenenfalls erforderlichen Maßnahmen der Instandsetzung zur Wiederherstellung des Sollzustandes der lösbaren Verbindung sind im 
Einzelfall in Abhängigkeit von dem jeweiligen Gefahrstoff, der Art und dem Umfang des Schadens und den zu ergreifenden Schutz- und 
Sicherheitsvorkehrungen zu planen und auszuführen. Vor Wiederinbetriebnahme sind die instandgesetzten Verbindungen einer eingehenden 
Dichtheitsprüfung zu unterziehen.  

4. Die Zahl lösbarer Verbindungen ist auf das notwendige Maß zu beschränken. Werden Verbindungen hergestellt, sind diese auf Dichtheit zu 
prüfen. 
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Anhang 2:  Beispiele lüftungstechnischer Schutzmaßnahmen 

Hier sind einige Beispiele für die Ausführung von lüftungstechnischen Einrichtungen gegeben. 
Nur bei der integrierten Absaugung (Abb. 1) ist der Zugabebehälter Bestandteil des 
geschlossenen Systems. Bei den übrigen Systemen (Abb. 2 - 5) ist er getrennt vom 
geschlossenen System und Tätigkeiten wie „Zugeben“ müssen in der Gefährdungsbeurteilung 
separat berücksichtigt werden. 

 
Abbildung 1 zeigt das 
Einfüllen mit Hilfe 
eines geschlossenen 
Systems, bei dem der 
Zugabebe-hälter 
verschlossen an den 
Rührbehälter ange-
schlossen wird. Der 
Be-hälter wird 
zusätzlich mit einer 
Einhausung um-
schlossen, die Bedie-
nung erfolgt durch eine 
kleine Öffnung, die zu-
dem mit einem Hand-
schuheingriff versehen 
sein kann 

 
 Abbildung 1: Integrierte Absaugung 

 
 
Abbildung 2 zeigt eine 
integrierte Absaugung 
mit offenem Handling 
innerhalb der 
Absaugung. 
 

 
 Abbildung 2: Integrierte Absaugung mit offenem Handling im Innen-

raum 
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Bei richtiger Konstruk-
tion hoch wirksam ist 
eine Randabsaugung, 
die dicht um die Emissi-
onsstelle herumgeführt 
ist (Schlitzabsaugung, 
Randlochabsaugung) 
und einen genau ange-
passten Luftvolumen-
strom abführt (Abbildung 
3). Bei zu geringem Vo-
lumenstrom entweichen 
luftgetragene Gefahr-
stoffe, bei zu hohem Vo-
lumenstrom werden – 
bei hohem Dampfdruck 
der Behälterfüllung – er-
hebliche Anteile über die 
Abluftleitung herausge-
saugt. Heftige Bewegun-
gen, z. B. mit Säcken o-
der Behältern, können 
dazu führen, dass durch 
die Strömung luftgetra-
gene Gefahrstoffe aus 
dem Erfassungsbereich 
ausbrechen. Gase und 
Dämpfe mit sehr kleiner 
Dichte können dieser 
Anordnung leicht ent-
kommen, solche müs-
sen oberhalb der Aus-
trittstelle gefasst wer-
den. 

 

 Abbildung 3: Hoch wirksame Randabsaugung 
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Durch Absaugung des 
Behälter-Innenraums 
wird an der Schüttstelle 
eine gezielte, in den Be-
hälter hinein gerichtete 
Luftströmung erzeugt, 
die dafür sorgt, dass 
luftgetragene Gefahr-
stoffe nicht aus dem Be-
hälter hinaus gelangen 
können, sondern mit 
dieser Luftströmung in 
den Behälter hinein 
transportiert werden 
(Fehler! Verweisquelle 
konnte nicht gefunden 
werden.). Durch eine 
geeignete Ausgestal-
tung der Schüttstelle 
kann der Erfassungs-
grad dieser Absaugung 
noch gesteigert werden. 
Es ist darauf zu achten, 
dass der Abluftvolumen-
strom so groß gewählt 
wird, dass die Erfassung 
gewährleistet ist, es an-
dererseits mit der Abluft 
jedoch nicht zum Leeren 
des Behälters kommt, 
beispielsweise bei vor-
gelegten Flüssigkeiten 
mit hohem Dampfdruck. 

 

 Abbildung 4: Innen abgesaugter Behälter 
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Nur bei guter Auslegung 
und Positionierung wirk-
sam ist eine einfache 
Quellenabsaugung 
durch ein Rohr oder ei-
nen Schlauch (Abbil-
dung 5). Dieser muss in 
die unmittelbare Nähe 
der Emissionsstelle ge-
führt werden, um wirk-
sam zu sein. Bereits 
Handbewegungen kön-
nen dazu führen, dass 
durch die Strömung luft-
getragene Gefahrstoffe 
aus dem Erfassungsbe-
reich ausbrechen. Gase 
und Dämpfe mit sehr 
kleiner Dichte können 
auch dieser Anordnung 
leicht entkommen, sol-
che müssen oberhalb 
der Austrittstelle gefasst 
werden, z. B. mit einer 
Haube oder Esse 

 

 Abbildung 5: Quellenabsaugung 

 
 
Eine allgemeine Raumlüf-
tung führt zu einer Ver-
dünnung der ausgetrete-
nen Gefahrstoffe in der 
Luft durch zutretende 
Frischluft (Abbildung 6). 
Bei geschickter Anord-
nung kann sie die Gefahr-
stoffe vom Atembereich 
der Beschäftigten zu ei-
nem großen Teil fortfüh-
ren. Je nach Dichte der 
luftgetragenen Gefahr-
stoffe ist die Abluft im De-
cken- oder im Bodenbe-
reich abzuführen. 

  

   
Abbildung 6: Raumlüftung 
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TRGS 721 „Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre - Beurteilung der Explosionsgefähr-
dung“ 

TRGS 722 „Vermeidung oder Einschränkung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre“ 

TRGS 723 „Gefährliche explosionsfähige Gemische - Vermeidung der Entzündung gefährli-
cher explosionsfähiger Gemische“ 

TRGS 724 „Gefährliche explosionsfähige Gemische - Maßnahmen des konstruktiven Explo-
sionsschutzes, welche die Auswirkung einer Explosion auf ein unbedenkliches Maß be-
schränken“ 
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TRGS 725 „Gefährliche, explosionsfähige Atmosphäre - Mess-, Steuer- und Regeleinrichtun-
gen im Rahmen von Explosionsschutzmaßnahmen“  

TRGS 727 „Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen“ 

TRGS 800 „Brandschutzmaßnahmen“ 

TRGS 900 „Arbeitsplatzgrenzwerte“ 

TRGS 906 „Verzeichnis krebserzeugender Tätigkeiten oder Verfahren nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 
GefStoffV“ 

TRGS 910 „Risikobezogenes Maßnamenkonzept für Tätigkeiten mit krebserzeugenden Ge-
fahrstoffen“ 

TRBS 1112 „Instandhaltung“ 

Verordnung EG Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. De-
zember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemi-
sche - CLP-Verordnung 

Verordnung EU Nr. 2016/425 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9 März 
2016 über persönliche Schutzausrüstungen und zur Aufhebung der Richtlinie 89/686/EWG 
des Rates – PSA-Verordnung 

Verordnung EU Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 
2012 über die Bereitstellung auf dem Markt und Verwendung von Biozidprodukten – Biozid-
Verordnung  

Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung – GefStoffV) 

Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge – ArbMedVV 
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Zusammenfassung der Ergebnisse

der 65. Sitzung des AGS

am 19. u. 20. November 2019 in der BAuA Berlin

Ergebnisniederschrift der 64. Sitzung des AGS

Der AGS beschließt ohne Gegenstimme oder Enthaltung den Entwurf der
Ergebnisniederschrift der 64. Sitzung des AGS wie vorgelegt.

Neufassung der TRGS 528 "Schweißtechnische Arbeiten“ *)

Der AGS beschließt ohne Gegenstimme oder Enthaltung die vorgelegte Neufassung
der TRGS 528 mit folgenden Änderungen und Ergänzungen:

- Im Inhalt und an allen relevanten Stellen wird „Anlage“ in „Anhang“ geändert.

- In Abschnitt 2 Nummer 18 heißt es im 2. Satz „… der Gefährdungsbeurteilung nach §
5 Arbeitsschutzgesetz …“.

- In Abschnitt 3.2.1 wird Absatz 10 wie folgt gefasst „Der Arbeitgeber hat die
Erforderlichkeit der Beteiligung des Betriebsarztes an der Gefährdungsbeurteilung zu
prüfen. Bei Verfahren, die eine Freisetzung krebserzeugender Gefahrstoffe erwarten
lassen, soll der Betriebsarzt bei der Gefährdungsbeurteilung beteiligt werden. Dies gilt
auch für die Beurteilung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, wenn für den
Schweißarbeitsplatz typische Arbeitsunfälle oder Berufskrankheiten aufgetreten sind.
Die Beteiligung des Arztes kann je nach den Gegebenheiten unterschiedlich ausgeprägt
sein und reicht von kurzen schriftlichen oder mündlichen Stellungnahmen bis zum
Erstellen der Gefährdungsbeurteilung im Auftrag des Arbeitgebers (siehe AMR 3.2). Im
Vordergrund der Beteiligung des Betriebsarztes an der Gefährdungsbeurteilung steht
das Einbringen arbeitsmedizinischen Sachverstandes. Der Arzt berät den Arbeitgeber
insbesondere 1. ….“.

- Abschnitt 3.2.1 Absatz 10 Nummer 6 wird wie folgt gefasst: „zur arbeitsmedizinischen
Vorsorge nach Nummer 6 einschließlich Biomonitoring (siehe AMR 6.2) und
Impfangebot (siehe AMR 6.7)“.

- In Abschnitt 3.2.2 Tabelle 1 erhält Cobaltmetall abweichend eine neue Fußnote 6 und
Cobaltoxide abweichend eine neue Fußnote 7 mit den Texten „6) Eingestuft nach
TRGS 905 als krebserzeugend, Kategorie 1B“ bzw. „7) Eingestuft nach TRGS 905 als
krebserzeugend, Kategorie 2“.

- In Abschnitt 4.6 wird Absatz 15 wie folgt gefasst „Der Arbeitgeber hat getrennte
Aufbewahrungsmöglichkeiten für die Arbeits- und Schutzkleidung einerseits und für die
Straßenkleidung andererseits zur Verfügung zu stellen (z.B. Doppelspind). Der
Arbeitgeber stellt sicher, dass Beschäftigte kontaminierte Arbeitskleidung nicht in
andere Bereiche (z.B. Pausen- und Bereitschaftsräume) verschleppen. Kontaminierte
Arbeitskleidung verbleibt im Betrieb und wird auf Veranlassung des Arbeitgebers
sachgerecht gereinigt.“

*) alle Präsentationen siehe BSCW > AGS > 65. Sitzung …
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- In Abschnitt 7 Absatz 5 Nummer 9 wird angefügt „(siehe AMR 6.7)“.

- In Abschnitt 7 Absatz 5 wird Satz 1 durch folgende Sätze ersetzt: „Bei
schweißtechnischen Arbeiten hat der Arbeitgeber sicherzustellen, dass die
Beschäftigten im Rahmen der Unterweisung eine allgemeine arbeitsmedizinisch-
toxikologische Beratung erhalten. Ob die Beteiligung des mit der arbeitsmedizinischen
Vorsorge beauftragten Arztes an der Beratung erforderlich ist, ist im Rahmen der
Gefährdungsbeurteilung zu entscheiden. Die Beteiligung des mit der
arbeitsmedizinischen Vorsorge beauftragten Arztes ist in der Regel erforderlich, wenn
nach der Gefährdungsbeurteilung Pflichtvorsorge zu veranlassen oder
Angebotsvorsorge anzubieten ist.“

- In Anhang 1 wird unter „Laserstrahl-Sublimierschneiden“ der Satzteil „… Trennen von
organischen Stoffen und für Kunststoffe verwendet.“ ersetzt durch „… Trennen von
Holz, Leder, Textilien und Kunststoffen verwendet.“.

- In Anhang 4 wird in der Überschrift nach dem Anstrich „…von lüftungstechnischen
Einrichtungen“ ergänzt „bei schweißtechnischen Arbeiten“.

- In Anhang 4 Absatz 1 wird Satz 2 „Die Messungen erfordern Sachkenntnisse und
geeignete Messeinrichtungen.“ gestrichen.

- In Anhang 4 Absatz 1 wird nach dem Satz „Wegen der unterschiedlichen Wirkungen
… und damit nicht in den Bewertungsindex eingerechnet.“ angefügt „Dies gilt nicht für
Mangan und andere Stoffe mit AGW.“

- In Anhang 4 Tabelle 7 heißt es in Fußnote 5 „Bei Kupfer als Nichteisenmetall“

- In Anhang 5 wird in der 2. Betriebsanweisung hinter dem Begriff
„Arbeitsbereich/-platz“ der Querstrich „/“ gestrichen.

- In den Literaturhinweisen wird bei „4. Arbeitsmedizinische Regeln“ die neue AMR 6.7
„Pneumokokken-Impfung als Bestandteil der arbeitsmedizinischen Vorsorge bei
Tätigkeiten mit Gefahrstoffen durch Schweißen und Trennen von Metallen“ als neue
laufende Nr. 7 ergänzt.

Bzgl. der Formulierungen zur Beteiligung des Betriebsarztes an der
Gefährdungsbeurteilung bzw. der arbeitsmedizinisch-toxikologischen Beratung soll ein
Entscheidungsraster für künftiges Handeln erarbeitet werden. Der Koordinierungskreis
wird einen Vorschlag zur Vorgehensweise machen.

Neufassung der TRGS 559 "Quarzhaltiger Staub"

Der AGS beschließt ohne Gegenstimme oder Enthaltung die vorgelegte Neufassung
der TRGS 559 mit folgenden Änderungen und Ergänzungen:

- Abschnitt 2.2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: „Quarzhaltiger Staub (Quarz (A-Staub) ist
Staub in der alveolengängigen Fraktion, der kristallines Siliciumdioxid in den
Modifikationen Quarz oder Cristobalit enthält.“,

- Abschnitt 2.5 Satz 1 wird wie folgt gefasst: „Lufttechnische Maßnahmen im Sinne
dieser TRGS sind …“.
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- Abschnitt 3.3.1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Bei der Ermittlung der Exposition sind die Vorgaben der TRGS 400 und der TRGS
402 zu beachten. Vorhandene Expositionsermittlungen (auch nicht-messtechnischer
Art) gemäß Abschnitt 4.4 der TRGS 402 können für die Ermittlung herangezogen
werden.

(2) Mit dem derzeit etablierten Messverfahren (DGUV Information 213-582 [A]) kann bei
einer zweistündigen Probenahme nur unter idealen Bedingungen (beim Vorliegen reiner
Quarzstäube) eine Nachweisgrenze von 0,008 mg/m³ sowie eine Bestimmungsgrenze
von 0,024 mg/m³ erreicht werden. Die Analyse staubbeaufschlagter Filter aus den
meisten Arbeitsbereichen kann durch Begleitkomponenten im Staub sowie durch die
Staubbelegung der Filter gestört werden. Erfahrungsgemäß liegt die Nachweisgrenze
bei einer zweistündigen Probenahme unter realen Bedingungen bei 0,025 mg/m³
(Bestimmungsgrenze: 0,075 mg/m³) und kann in der Regel auch nicht durch
Verlängerung der Probenahmedauer verbessert werden [A, B, C]. Das Messverfahren
entspricht bezüglich seiner Eignung nicht den Anforderungen der DIN EN 482 sowie der
TRGS 402. Da zurzeit für staubbelastete Arbeitsbereiche keine Messverfahren mit
ausreichender Bestimmungsgrenze zur Verfügung stehen, können auch Messwerte
zwischen Bestimmungs- und Nachweisgrenze zur Gefährdungsbeurteilung
herangezogen werden.

(3) Treten in dem betrachteten Arbeitsbereich noch andere Gefahrstoffe auf, müssen
diese zusätzlich ermittelt und bewertet werden. Dabei sind mögliche Wechselwirkungen
der Gefahrstoffe, die Einfluss auf die Gesundheit der Beschäftigten haben zu
berücksichtigen. Ein Bewertungsindex für A-, E- und Quarzstaub ist nicht zu berechnen.

[A] BGI/GUV-I 505-82, Hinweis: In der Methodenbeschreibung wurde die Bestimmungsgrenze mit 0,025
mg/m3 angegeben, obwohl dies die Nachweisgrenze des Verfahrens ist. Siehe Literaturstellen B und C

[B] Mattenklott, M.: Die Nachweisbarkeit von Quarz-A-Staub bei Arbeitsplatzmessungen, Gefahrstoffe-
Reinhaltung der Luft 66 (2006) Nr. 5 217-219

[C] IFA Arbeitsmappe 6013 Nachweis- und Bestimmungsgrenzen partikulärer Gefahrstoffe in der A- und

E-Staub-Fraktion (Lieferung 2/18)“.

- In Abschnitt 3.4.1 Absatz 3 wird das Wort „Staubbekämpfungsmaßnahmen“ durch
„Staubminderungsmaßnahmen“ ersetzt.

- In Abschnitt 3.4.3 Absatz 2 wird das Wort „zumindest“ durch „mindestens“ ersetzt.

- In Abschnitt 3.4.3 Absatz 3 wird „im Rahmen der „Begründete Ausnahme““ gestrichen.

- In Abschnitt 3.4.3 Absatz 3 muss es heißen „Abschnitt 5“ statt „Absatz 5“.

- In Abschnitt 3.4.3 Absatz 4 wird Satz 2 wie folgt gefasst: „Tätigkeitsbezogen können
andere Festlegungen getroffen werden, wenn diese in der Gefährdungsbeurteilung
begründet oder in branchenspezifischen Lösungen beschrieben werden und der
Beurteilungsmaßstab im Schichtmittel unterschritten sowie die
Kurzzeitwertanforderungen eingehalten werden.“

- In Abschnitt 3.4.3 Absatz 7 wird „für die begründeten Ausnahmen“ gestrichen.

- In Abschnitt 3.5 wird Absatz 2 wie folgt gefasst: „Die Überprüfung der Wirksamkeit der
getroffenen Schutzmaßnahmen hat anhand von Expositionsmessungen oder anderen
geeigneten Methoden zu erfolgen.“
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- In Abschnitt 4.1.1 wird Absatz 1 wie folgt gefasst: “Materialien und Arbeitsverfahren
sind so auszuwählen und einzusetzen, das seine möglichst geringe Staubfreisetzung
erfolgt.”

- In Abschnitt 4.1.2 Absatz 1 wird Nummer 3 wie folgt gefasst: „Erfassung und
Absaugung der Stäube an der Emissionsquelle, z.B. durch nachführbare
Einrichtungen.“.

- In Abschnitt 4.1.2 Absatz 1 wird Nummer 4 wie folgt gefasst: „Lüftungstechnische
Maßnahmen mit gezielter Luftführung, um lokal hohe Luftwechselraten zu erreichen“.

- In Abschnitt 4.1.2 wird Absatz 4 wie folgt gefasst: „Bei Tätigkeiten mit Freisetzung von
Stäuben ist eine freie Lüftung oder die Verwendung von Luftreinigern als alleinige
Schutzmaßnahme in der Regel nicht ausreichend.“.

- Abschnitt 4.1.2 Absatz 5 wird wie folgt gefasst: „Bei Neuanschaffung von mobilen, mit
Kabinen ausgestatteten Arbeitsmaschinen müssen diese Kabinen geschlossen, mit
wirksamer Zuluftfilterung und klimatisiert vorgesehen werden (mindestens Filter
Staubklasse M mit wirksamer Randdichtung gegenüber dem Gehäuse oder
Maßnahmen gemäß DGUV Information 201-004) x,y. Bei vorhandenen
Arbeitsmaschinen soll in Abhängigkeit von der Gefährdung gegenüber Quarz-(A-Staub)
die Möglichkeit einer Nachrüstung geprüft werden.”. *)

x http://www.bgbau.de/koop/gespraechskreis-staubminderung/downloads/zuluftfilter-fuer-fahrerkabinen-
bei-abbrucharbeiten.

y http://www.bmas.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2016/bei-staubminimierung-an-einem-strang-

ziehen.html?nn=67546.

- In Abschnitt 4.1.2 Absatz 15 muss es in Satz 3 heißen “Bereits bei der ersten
Inbetriebnahme …”.

- In Abschnitt 4.1.3 wird Absatz 12 wie folgt gefasst: „Ergibt die Gefährdungsbeurteilung
eine Gefährdung durch verunreinigte Arbeitskleidung, hat der Arbeitgeber eine
getrennte Aufbewahrungsmöglichkeit für Arbeits- und Straßenkleidung vorzusehen.
Verschmutzte Kleidung verbleibt in diesen Fällen im Betrieb und wird auf Veranlassung
des Arbeitgebers sachgerecht gereinigt. Alternativ kann Einwegschutzkleidung
verwendet werden.“

- Im Anhang „Ablaufschema“ muss es jeweils „BBV“ bzw. „Branchenübliche Betriebs-
und Verfahrensweisen“ heißen.

- Im Anhang „Ablaufschema“ wird bei „Branchenlösung!“ ein Hinweis auf Abschnitt 4
ergänzt.

Neufassung der TRGS 720 "Gefährliche explosionsfähige Gemische –
Allgemeines" *)

Der AGS beschließt ohne Gegenstimme oder Enthaltung die vorgelegte Neufassung
der TRGS 720 mit folgenden Änderungen und Ergänzungen:

*) Protokollnotiz: Durch Einsatz von Nachrüst-Lösungen soll es nicht zum evtl. Entfallen einer
Betriebserlaubnis kommen.
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- in Abschnitt 3 muss es in den Absätzen 3 und 4 jeweils „… Absatz 1 Nummer 5 bis 12
…“ heißen,

- in Abbildung 3 heißt es „… der Schutzmaßnahmen nach Absatz 1 Nummer 4 …“ statt
„… der einfachen Schutzmaßnahmen (nach Absatz 1 Nummer 4) …“,

- in Abbildung 4 heißt es „… der Schutzmaßnahmen nach Absatz 2 Nummer 4 …“ statt
„… der einfachen Schutzmaßnahmen (nach Absatz 2 Nummer 4) …“.

Zurückziehen der VSK „Exposition von Beschäftigten gegenüber Lösemitteln bei
der industriellen Metallreinigung“

Der AGS beschließt ohne Gegenstimme oder Enthaltung die vorgelegte Änderung der
Anlage zur TRGS 420.

Neufassung der TRGS 600 „Substitution“ *)

Der AGS beschließt ohne Gegenstimme oder Enthaltung die vorgelegte Neufassung
der TRGS 600 mit folgenden Änderungen und Ergänzungen:

- Abschnitt 3 Absatz 2 Nummer 1 lautet „Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS
500 ff. und TRGS 600 ff.,

- im Anhang 2 werden in der Tabelle Ersatzstoffprüfung in der Spalte „akute
Gesundheitsgefahren“ die akut toxischen Stoffe/Gemische der Kategorie 2 in der
Spalte/Zeile „Gefahr/sehr hoch“ gestrichen und in der Zeile „hoch“ eingefügt (einschl. H-
Sätzen),

- im Anhang 2 werden in der Tabelle Ersatzstoffprüfung die Einträge zu physikalisch-
chemischen Eigenschaften gemäß BU Anlage 6b gefasst.

- in den Literaturhinweisen muss es vor „GisChem“ statt „BG Chemie“ heißen „BG RCI
und BGHM“.

Neufassung der TRGS 527 „Nanomaterialien“

Der AGS beschließt ohne Gegenstimme oder Enthaltung die vorgelegte Neufassung
der TRGS 527 mit folgenden Änderungen und Ergänzungen:

- In Abschnitt 2 Absatz 11 wird folgender Satz angefügt „Unter WHO-analogen Fasern
werden in dieser TRGS Fasern verstanden, die diesen Kriterien entsprechen, deren
Durchmesser jedoch kleiner als 200 nm ist.“

- In Abschnitt 3.3.4 wird Absatz 3 wie folgt gefasst „Der Ausschuss für Gefahrstoffe
(AGS) hat zur Beurteilung der Exposition durch GBS-Nanomaterialien einen
Beurteilungsmaßstab von 0,5 mg/m³ für die alveolengängige Fraktion (bei einer
mittleren Agglomeratdichte von 1,5 g/cm3 und einem Massenanteil von 20 %
nanoskaliger GBS) bekannt gemacht. [4,12].“.

- In Abschnitt 3.3.5 Satz 1 wird der Begriff „WHO-Fasern“ durch den Begriff „WHO-
analoge Fasern“ ersetzt.

- In Abschnitt 6.3 Absatz 4 wird wie folgt gefasst „Zur Beurteilung der Exposition
gegenüber Nanomaterialien mit unbekannter stoffspezifischer Toxizität sowie der
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Gruppe 3 kann das Benchmark-Level-Konzept des IFA herangezogen werden, siehe
Anhang 4 [16].“

- In Anhang 1 werden in Tabelle 2 die Einträge mit Bezug auf nanoskalige
Schichtsilikate wie folgt angepasst: Zeile „Flammhemmung“: „Modifizierte nanoskalige
Tonmineralien(Schichtsilikate) können die Flammfestigkeit von Kunststoffen steigern“,
Zeile „Barriere“: „Modifizierte nanoskalige Tonmineralien (Schichtsilikate) können die
Barrierewirkung von Kunststoffen gegenüber Gasen und Flüssigkeiten steigern“.

- In Anhang 4 heißt es im 2. Absatz „… Hintergrundbelastung vorgeschlagen [16].

Sofern keine Angaben zur stoffspezifischen Toxizität vorliegen:

1. Für biobeständige granuläre Nanomaterialien mit einer Materialdichte
> 6.000 kg/m³ soll eine Partikelanzahlkonzentration von 20.000 Partikel/cm³ im
Messbereich von 1 bis 100 nm nicht überschritten werden

2. Für biobeständige granuläre Nanomaterialien mit einer Materialdichte
< 6.000 kg/m³ soll eine Partikelanzahlkonzentration von 40.000 Partikel/cm³ im
Messbereich von 1 bis 100 nm nicht überschritten werden

Bei biobeständigen granulären Nanomaterialien mit stoffspezifischer Toxizität sind die
massebasierten Grenzwerte anzuwenden. Zusätzlich können die vorgenannten Werte
zur Bewertung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen herangezogen werden.

Für biobeständige granuläre Nanomaterialien der Gruppe 3 mit einer Agglomeratdichte
von 1500 kg/m³ soll eine Partikelanzahlkonzentration von 130.000 Partikeln/cm³ im
Messbereich von 1 - 100 nm nicht überschritten werden.

Die Beurteilungswerte sind nicht toxikologisch begründet.“

- In Anhang 5 wird Satz 2 wie folgt gefasst „Das Verfahren ist nicht zur Bestimmung der
Konzentration nanoskaliger WHO-analoger Fasern geeignet, da es nur Fasern mit
Durchmessern größer als 200 nm erfasst.“

Neue Anlage 4 für TRGS 509 (bisher 500)

Der AGS beschließt ohne Gegenstimme oder Enthaltung die vorgelegte Ergänzung der
TRGS 509 mit folgenden Änderungen:

- In Abschnitt 2 heißt es in Absatz 3 Satz 1 „Ist eine Absicherung gemäß Absatz 2
technisch nicht möglich oder schwierig zu realisieren, ist …“.

- In Abschnitt 2 heißt es in Absatz 5 „Sofern … nicht möglich oder schwierig zu
realisieren ist, müssen …“.

- In Abschnitt 2 lautet Absatz 7 „Bei Neuerrichtung von Füll- oder Entleerstellen … ist
eine örtliche Trennung von anderen Anlagen für Säuren vorzusehen.“

Änderungen und Ergänzungen der TRGS 900
und Übergangsfrist Grenzwerte Bitumen *)

Der AGS beschließt ohne Gegenstimme oder Enthaltung die vorgelegten Änderungen
und Ergänzungen der TRGS 900 mit folgenden Abweichungen und Maßgaben:
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- die Stoffidentität, Bezeichnung lautet „Bitumen: Dampf und Aerosol bei der
Heißverarbeitung von Destillations- und Air-Rectified-Bitumen“, die CAS-Nummern
werden gestrichen,

- beim Eintrag „Bitumen: …“ werden die neuen Bemerkungen 33 und 34 ergänzt, die
lauten:

„(33) Bezogen auf den Bitumenkondensat-Standard (Messverfahren 6305-2 der IFA-
Arbeitsmappe)

(34) Gilt nicht für den Bereich Guss- und Walzasphalt sowie im Bereich der Bitumen-
und Polymerbitumenbahnen bis 31. Dezember 2024“

- Der AGS bittet die BG BAU und betroffene Branchen in Bezug auf Walz- und
Gussasphalt eine entsprechende Branchenlösung zu erarbeiten.

- Die BG BAU erstellt gemeinsam mit Baugewerbe und Bauindustrie einen detaillierten
Plan/Ausarbeitung bis Mai 2020 über die Situation und vorgesehenen Aktivitäten zur
Konkretisierung der flankierenden Maßnahmen (Förderung emissionsarmer
Einbaumethoden (d.h. „Temperaturabgesenkte Asphalte“), Umsetzung im Regelwerk,
Optimierung der Maschinentechnik am Fertiger (d.h. Erfassung der Dämpfe), Dialog
und Projekte mit Zulieferern zur Optimierung der Maschinentechnik,
Kommunikationskonzept für die betroffenen Branchen, Arbeitsmedizinische Vorsorge
der Beschäftigten, Überwachung der Exposition–Überwachungskonzept) einschließlich
zeitlicher Planung und Auswertung der Expositionsdaten der letzten 5 Jahre.

- Der AGS bittet BMAS, beim BMVI die Anpassung im Regelwerk zum Einsatz von
temperaturabgesenktem Asphalt im Straßenbau voranzutreiben.

- Es erfolgt ein erweiterter Bericht im AGS im Mai 2022 zum Sachstand.

Der Koordinierungskreis wird das Thema „Antragstellung“ beraten und einen Vorschlag
machen.

Änderungen und Ergänzungen der TRGS 903

Der AGS beschließt ohne Gegenstimme oder Enthaltung die Änderungen und
Ergänzungen der TRGS 903 wie vorgelegt.

Änderungen und Ergänzungen der TRGS 905

Der AGS beschließt ohne Gegenstimme oder Enthaltung die Ergänzung der TRGS 905
wie folgt:

- der Stoffeintrag lautet „Dampf und Aerosol bei der Heißverarbeitung von
Oxidationsbitumen“ ohne Nennung einer CAS-Nummer, K 1B, M 2, Hinweise H und
Begründung DFG.

ERB Vinylchlorid

Der AGS nimmt den Bericht und das Begründungspapier zustimmend zur Kenntnis.
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Neufassung der TRGS 510 „Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen
Behältern“ *)

Der AGS nimmt den erweiterten Sachstandsbericht – mit Diskussionen bzw. Hinweisen
zu den Themen Fluchtweglängen für Lager mit akut toxischen Stoffen, geänderte
Abstandsregel für oxidierende Stoffe, Lagerung unter Erdgleiche von Gasen, die
schwerer als Luft sind, evtl. Abweichungen von den Mengenschwellen für die
Zusammenlagerung sowie der Überlegung zu einem neuen Anhang zum Umfüllen im
Lager - zustimmend zur Kenntnis.

Liste der Messverfahren

Der AGS nimmt die vorgelegte Liste einschl. der Ergänzung um den Eintrag zu Quarz,
Cristobalit, deren Veröffentlichung und das vorgestellte künftige Verfahren zur
Fortschreibung zustimmend zur Kenntnis.

Die Liste wird redaktionell bereinigt.

Glossar

Der AGS nimmt den Bericht zur Finalisierung eines TRGS-spezifischen Begriffsglossars
zustimmend zur Kenntnis.

Neufassung der TRGS 721 „Gefährliche explosionsfähige Gemische –
Beurteilung der Explosionsgefährdung“ *)

Der AGS nimmt den erweiterten Sachstandsbericht zustimmend zur Kenntnis.

Bearbeitungsliste AGW/ERB

Der AGS nimmt die Bearbeitungsliste AGW/ERB zustimmend zur Kenntnis und bittet
um prioritäre Bearbeitung des Stoffes Isofluran.

Bearbeitungsliste BGW

Der AGS nimmt die Bearbeitungsliste BGW zustimmend zur Kenntnis.

Geschäftsordnung

Der AGS beschließt ohne Gegenstimme oder Enthaltung die Änderung der AGS-
Geschäftsordnung wie vorgelegt.

Arbeitsprogramm

BMAS hat dem AGS-Arbeitsprogramm wie am 9. Mai beschlossen zugestimmt.
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Projektskizzen des UA I

Der AGS beschließt ohne Gegenstimme oder Enthaltung die vorgelegten
Projektskizzen zu den TRGS 401, TRGS 402, AK Messtechnik/Messstrategie, TRGS
510, TRGS 910 und AK Krebserzeugende Stoffe mit folgenden Änderungen und
Ergänzungen:

- in der PS TRGS 401 wird im 4. Absatz aufgenommen „13. Überprüfung der
Schnittstelle TRGS 410 zur TRGS 401“,

- in der PS TRGS 401 wird bei den Mitgliedern Fr. Barbara Schmid, RP Kassel ergänzt,

- in der PS TRGS 910 wird der 4. Absatz wie folgt gefasst „Inhaltliche Änderungen am
Risikokonzept sind nicht vorgesehen. Der AGS bestätigt, dass das Minimierungsziel
Akzeptanzkonzentration 4:100.000 beibehalten wird. Die Inhalte des jetzigen Anhanges
3 zur Ableitung …“.

Projektskizzen des UA II

Die Projektskizze TRGS 529 wird zurückgestellt und überarbeitet.

Der AGS beschließt ohne Gegenstimme oder Enthaltung die vorgelegten
Projektskizzen zu den TRGS 505, TRGS 519, TRGS 721, TRGS 722 und TRGS 725
mit folgenden Änderungen und Ergänzungen:

- in der PS TRGS 505 wird bei den Mitgliedern Fr. Alexandra Petzold, Land Sachsen
ergänzt,

- in der PS TRGS 519 wird nach dem Satz „Der Beginn … BMAS, AGS und UA II.“
eingefügt „Vor Aufnahme der Komplettüberarbeitung ist eine erweiterte Projektskizze zu
erstellen.“,

- die PS zu den TRGS 721, 722 und 725 werden um die Mitglieder wie präsentiert
(siehe Anlage …) ergänzt.

Projektskizzen UA III

Der AGS beschließt ohne Gegenstimme oder Enthaltung die vorgelegten
Projektskizzen zu den AK „Fasern/Staub“, AK „Grenzwerte und Einstufungen für CM
Stoffe“ AK „Metalle“, AK „Grenzwerte und Einstufungen für reproduktionstoxische
Stoffe“ und AK „Biologische Grenzwerte“ mit folgender Änderung:

bei der PS AK „Biologische Grenzwerte“ wird SLUPINSKI als Mitglied gestrichen.

Unterausschüsse: weitere Mitglieder für UA I und III

Der AGS bestimmt ohne Gegenstimme oder Enthaltung wie vorgeschlagen Hr. Dr.
AURAS als neues Mitglied für den UA I und Fr. Salzmann als neues Mitglied für den UA
III.
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Bericht des BMAS

Der AGS nimmt den Bericht zu den Themen

- HILPERT neuer Referatsleiter BMAS IIIb3,

- Einstufung TiO2 im delegated act-Verfahren noch nicht beschlossen,

- Gefahrstoffschutz-Preis ausgeschrieben (www.baua.de/gefahrstoffschutzpreis),

- Roadmap krebserzeugende Stoffe,

- Weiterentwicklung EU-Krebs-Richtlinie,

- Artikel-Verordnung des BMU zu Bioziden einschl. entspr. Anpassung GefStoffV

zur Kenntnis.

Berichte aus anderen Ausschüssen und Gefahrstoff-Gremien

Steuerkreis der Arbeitsschutzausschüsse

Der AGS nimmt den Bericht des BMAS über die erste Sitzung zur Kenntnis.

WPC *)

Der AGS nimmt den Bericht von WIESKE zu den Themen

- BOELV und impact assessment,

- Aufgaben SCOEL jetzt bei RAC,

- Kriterien für die Ableitung von Grenzwerten,

- Krebs-Richtlinie evtl. künftig inkl. Reprotox-Stoffen

zur Kenntnis.

Verschiedenes

Sachstandsbericht zu den Aktivitäten und Maßnahmen im untertägigen Bergbau zur
Einhaltung der Arbeitsplatzgrenzwerte für Stickoxide und Dieselmotoremissionen *)

Der AGS nimmt die Berichte von TRIEBEL (Präsentation sowie schriftl. Kurz- und
Langfassung) zur Kenntnis.

DVS et al.: Antrag an den AGS - Überprüfung des AGW von Mangan mit einer
Übergangsfrist von 5 Jahren

Der AGS stellt die Befassung mit dem Antrag zurück, bis die Ergebnisse der MAK-
Kommission bzgl. Überprüfung des MAK-Wertes bzw. Erfahrungen mit der Umsetzung
und Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen nach der neugefassten TRGS 528 vorliegen.
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Termine:

66. Sitzung des AGS: 5.-6. Mai 2020, BMAS, Berlin

67. Sitzung des AGS: 17.-18. November 2020, BAuA, Berlin

70. Sitzung des KK: 10. März 2020, Dortmund

71. Sitzung des KK: 30. Juni 2020, Dortmund

72. Sitzung des KK: 15. September 2020, Dortmund

Dortmund, 9. Dezember 2019

Dr. Martin Henn



für Straßenbau- und Umwelttechnik 
Ingenieurbüro und Prüfinstitut  

Dr.-Ing. Klaus Mesters 

15. KM-Workshop 2020  

Ersatzbaustoffe  
für den  

Straßen– und Erdbau  
- bau- und umwelttechnische Regelungen - 

am 
19.03. /20.03.2020 

im 
Berghote l          

ASTENKRONE ****S 

in  Al tastenberg 

Ansprechpartnerin / Koordination 

Frau Margit Altegoer 

Tel.: 0234 / 9 62 94 87 10 oder 0234 / 5 46 41 40 

Fax: 0234 / 5 46 41 42 

E-Mail: anmeldung@kmgmbh.com 

Anmeldung 

Es wird gebeten, für die Teilnahme das beiliegende 

Anmeldeformular mit namentlicher Nennung des 

Teilnehmers auszufüllen und bis zum 20.02.2020 

an anmeldung@kmgmbh.com zu senden.  

Der Teilnehmerbeitrag beträgt für KM-Kunden  EUR 

690,00/Person und Nicht-Kunden EUR 890,00/

Person zzgl. gesetzl. USt. 

Der Teilnehmerbeitrag schließt die Teilnahme an 

den Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen, die 

zugehörige Bewirtung, die Übernachtung mit Früh- 

stück und die Abendveranstaltung ein.  

Der Teilnahmebeitrag ist auf das Konto 30 400 345 

bei der Sparkasse Bochum BLZ 430 500 01 (IBAN: 

DE 18 4305 0001 0030 4003 45) unter dem Kenn-

wort „15. KM-Workshop 2020“ zu überweisen. Die 
Rechnung gilt gleichzeitig als Teilnahmebestäti-

gung. 

Eine Erstattung der Teilnehmerbeiträge wegen Ver-

hinderung des angemeldeten Teilnehmers ist nur 

dann möglich, wenn die Abmeldung schriftlich er-

folgt.  

Dabei fallen folgen Stornierungskosten an: 

Bis 30 Tage vor Veranstaltungstermin 150,00 €, bis 

14 Tage vor Veranstaltungstermin  250,00 € und  

danach 300,00 €. 

Nach diesem Termin ist eine Stornierung nur gegen 

eine Gebühr von EUR 380,00 möglich.  

ORGANISATION 

Berghotel ASTENKRONE 

Ansprechpartnerin: Frau Gentiana Müller 

Astenstrasse 24, 59955 Winterberg-Altastenberg 

Tel.: 02981 / 80 90, Fax: 02981 / 80 91 98 

www.astenkrone.de 

E-Mail: berghotel@astenkrone.de 

Anfahrt mit PKW 

Bahnreisende werden auf Wunsch gern mit dem 
Shuttle-Bus des Hotels vom Bahnhof Winterberg ab-
geholt. Dies ist direkt mit dem Hotel, Frau  
Gentiana Müller, abzusprechen. 

Reservierung der Zimmer 

Die Reservierung der Unterkunft im Berghotel 
Astenkrone für den KM-Workshop erfolgt durch die 
KM GmbH. In der Buchung ist die Übernachtung mit 
Frühstück enthalten. 

VERANSTALTUNGSORT 



 

 Teil 2 des Workshops 

09:15 Aktuelle Themen aus der Forschung (MEB)  

Referent:  
M.Sc. Tim Bichbäumer/H. Huckenbeck 
(KM GmbH) 

10:00 Teerhaltiger Straßenaufbruch und Ausbauas-
phalt - LANUV-Arbeitsblatt 2020 

Referent:  
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz NRW  - LANUV, N.N. 

10:45 Kaffeepause mit frischem Obst und Joghurt 

11:15 Umsetzung der AwSV aus technischer Sicht 

- u.a. aktuelle Entwicklungen hinsichtlich As-

phaltgranulat 

Referent:  
Dr.-Ing. Klaus  Mesters (KM GmbH) 

12:00 Ausgewählte Schadensfälle beim Einsatz von 

Sekundärbaustoffen im Bauwesen/ausgewählte 

Themen aus der Entsorgungspraxis 

(Ausschreibungen, Einstufungen von  

Ersatzbaustoffen) 

Referent:  
Dr.-Ing. Klaus  Mesters (KM GmbH) 

13:00 Ende des Workshops mit anschließendem  
gemeinsamen Mittagessen (2-Gänge-Menü) 

PROGRAMM 
Freitag, den  20.03.2020 

Weg am Kötterberg 51 • D-44807 Bochum 
info@kmgmbh.com • www.kmgmbh.com 

12:30 Begrüßung der Teilnehmer mit anschließendem 
kleinen Imbiss  

13:00 Beginn des Workshops mit Vorstellung der  

Referenten durch den Veranstalter  

Dr.-Ing. Klaus Mesters , GF der KM GmbH 

13:15 Stand der Mantelverordnung - 300 Änderungsan-

träge zur MantelV und deren Auswirkung auf die 

Praxis 

 Referenten : 

Ass. jur. Jasmin Klöckner (vero) /  

Dr.-Ing. Klaus Mesters  (KM GmbH) 

14:15 Warum die Ersatzbaustoffverordnung keine Fest-

stoffwerte für Eisenhüttenschlacken enthalten 

muss 
 Referent:  

RA Gregor Franßen (KOPP-ASSENMACHER & NUS-

SER Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Düsseldorf) 

14:45 Kaffeepause mit frischem Kuchen 

15:15 Rezyklierte Gesteinskörnung in Beton  
- Ein Projektbericht aus NRW  

 Referent:  

Dipl.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Harald Kurkowski 

 (Bimolab gGmbH, Soest) 

16:00 Rechtliche Rahmenbedingungen bei öffentlichen 
Ausschreibungsverfahren-Bevorzugung vom MEB 

angesichts der Novelle des Kreislaufwirtschaftsge-

setz 

 Referent:  

RA Gregor Franßen (KOPP-ASSENMACHER & NUS-

SER Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Düsseldorf) 

16:30 Umsetzung europäischer Regelungen ins nationale 

Regelwerk/Regelwerke der FGSV für Ersatzbau-

stoffe im Straßen- und Erdbau  
Referent: 

M. Sc. Tim Bichbäumer (KM GmbH) 

18:00 Ende Workshop Teil 1 

 

PROGRAMM  
Donnerstag, den  19.03.2020 

Seit nunmehr über zwei Jahren liegt ein Kabinettsentwurf über 
eine Verordnung zur Einführung einer Ersatzbaustoffverord-
nung, zur Neufassung der Bundes-Bodenschutz- und Altlasten-
verordnung und zur Änderung der Deponieverordnung und der 
Gewerbeabfallverordnung vor (Drucksache 566/17 des Bundes-
rates vom 17.07.2017. Probleme bei der Regierungsbildung 
führten zur weiteren Verzögerung.   
Gemäß Konferenzbericht von Vertretern des Umweltministeri-
ums NRW auf der Berliner Konferenz vom 13./14.05.2019 sol-
len die Länderarbeitsgruppen mittlerweile rund 300 Änderungs-
anträge zur MantelV erarbeitet haben. Der deutliche Fokus 
liege dabei auf zahlreichen Kritikpunkten zur EBV. Diese Kritik-
punkte werden aufgegriffen, vorgestellt und kommentiert. Die 
Ausschreibungspraxis für Ersatzbaustoffe ist aufgrund der der-
zeitigen Rechtslage sehr zurückhaltend, was sich zukünftig 
auch ändern soll (Novelle KrWG). Auch der Einsatz von re-
zyklierten Baustoffen in Beton nimmt stetig zu. Der Umgang mit 
Straßenausbaustoffen mit teer-/pechtypischen Bestandteilen 
wurde aufgegriffen und ein LANUV-Arbeitsblatt erarbeitet. 
In Deutschland existiert eine Vielzahl unterschiedlicher Geset-
ze, Normen und Regelwerke für Ersatzbaustoffe die es gilt, von 
allen Beteiligten in der Praxis zu beherrschen und korrekt anzu-
wenden. 
In dem Workshop wird detailliert auf diverse Themen im Um-
gang mit Ersatzbaustoffen, die aktuellen/zukünftigen Regelun-
gen sowie auf ausgewählte Themen der Entsorgungspraxis 
eingegangen. 
Der Workshop bietet den Teilnehmern umfassende Informatio-
nen über zukünftige Neuerungen im Umgang mit Sekundärbau-
stoffen und somit das Wissen, um es in der Praxis sicher umzu-
setzen. 

15. KM-Workshop 2020  

Ersatzbaustoffe  

für den  

Straßen– und Erdbau  

- bau- und umwelttechnische Regelungen - 

 

Dr.-Ing. Klaus Mesters 
Von der Industrie- und Handelskammer im mittleren Ruhrgebiet zu 

Bochum öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für  

Straßenbaustoffe 

Weg am Kötterberg 51 • D-44807 Bochum 
dr.k.mesters@kmgmbh • www.kmgmbh.com 

für Straßenbau- und Umwelttechnik  
- Ingenieurbüro und Prüfinstitut Dr.-Ing. Klaus Mesters - 



15. KM-Workshop 2020 
 

Ersatzbaustoffe für den Straßen– und Erdbau 

– bau- und umwelttechnische Regelungen – 
 

 

 

Bitte per E-Mail  anmelden: 

anmeldung@kmgmbh.com 
 

15. KM-Workshop am 19./20.03.2020 im Berghotel ASTENKRONE ****S in Altastenberg 
 

 

 

 

Absender 
 

 

 
Titel / Vorname / Name Firma oder Dienststelle 

 

 

 

Straße 
 

 

 

PLZ / Ort Name der Begleitperson(en) 
 

 

 

Telefon- / Fax-Nr 
 

 

 

E-Mail 

 

 

 

Vortragsveranstaltung 

 

Kostenbeitrag EUR 

 

Personenzahl 

Betrag 

EUR 

 

KM-Kunden: 

 

690,- 

  

 

Nicht-Kunden 

 

890,- 

  

 

 

 

gesamt 

 

(zzgl. gesetzl. USt.) 
 

 

wird nach Rechnungserhalt auf das Konto Nr. 30 400 345 der KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik bei der 

Sparkasse Bochum (BLZ 430 500 01) (IBAN: DE 18 4305 0001 0030 4003 45) (unter Teilnehmernennung) mit dem 

Stichwort „15. KM Workshop 2020“ überwiesen. Anmeldeschluss 20.02.2020 
 

 

 

 

 

 
Datum Unterschrift 

 

 

KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik 

– Ingenieurbüro Dr.-Ing. Klaus Mesters – 

Handwerksweg 8a | D-44805 Bochum | Tel.: +49 (0) 234 - 96 29 487 10 | Fax: +49 (0) 234 - 96 29 487 20 

info@kmgmbh.com | www.kmgmbh.com 

mailto:info@kmgmbh.com
http://www.kmgmbh.com/
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